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Gesetz 
über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 

(Haushaltsgesetz 2022)
Vom 15. Dezember 2021

(GVOBl. Schl.-H. S. 1.467)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Feststellung des Haushaltsplanes

§ 2  Kreditermächtigungen, derivative Finanzge-
schäfte

§ 3 Kredit- und Zinsmanagement

§ 4 Haushaltswirtschaftliche Sperren

§ 5  Betragsgrenzen bei über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben und Verpflichtungen

§ 6 Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

§ 7 Bewirtschaftung des Einzelplans 12

§ 8  Allgemeine und Einzelplan übergreifende Be-
wirtschaftungsregeln

§ 9 Struktur- und Funktionalreform

§ 10 Deckungsfähigkeit und Rücklagen

§ 11 Stellenpläne und Stellenübersichten

§ 12 Leerstellen

§ 13  Ausbringung und Umsetzung von Planstellen
und Stellen

§ 14  Ermächtigungen für sonstige Personal bewirt-
schaftende Maßnahmen

§ 15 Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

§ 16 Grundstücksangelegenheiten

§ 17 Sonstige Vermögensgegenstände

§ 18  Bürgschaften und andere Sekundärverpflich-
tungen

§ 19  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung

§ 20  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums

§ 21 - frei –

§ 22 Hochschulen und Forschungsinstitute

§ 23  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus

§ 24  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

§ 25  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz

§ 26  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren

§ 27  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

§ 28  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten – Staatskanzlei

§ 29 Ermächtigungen für den Einzelplan 14

§ 30 Investitionsbank

§ 31  Ermächtigung zur Änderung der Ansätze für
die Gemeinschaftsaufgaben

§ 32 Solländerungen

§ 33 Weitergeltung von Bestimmungen

§ 34 Schulgirokonten

§ 35  Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über
die Stiftungsuniversität zu Lübeck

§ 36  Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über
die Hochschulen und das Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein

§ 37 Inkrafttreten

§ 1
Feststellung des Haushaltsplanes

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Schleswig-Holstein für das Haus-
haltsjahr 2022 wird in Einnahme und Ausgabe auf 

19.434.007.100 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen 
auf

1.998.578.000 Euro

festgestellt.

§ 2
Kreditermächtigungen, derivative Finanzgeschäfte

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der Aus-
gaben Kredite bis zum Höchstbetrag von

4.567.809.000 Euro

für das Haushaltsjahr 2022 aufnehmen. Bei Dis-
kontpapieren ist nur der Nettobetrag auf die Kredit- 
ermächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres anzu-
rechnen.

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober des je-
weiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kredit- 
ermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite
bis zur Höhe von 5 % des in § 1 für die Einnahmen
und Ausgaben des betreffenden Haushaltsjahres
festgestellten Betrages aufnehmen. Die hiernach
aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermäch-
tigung des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte nach § 18
Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sind in
inländischer Währung abzuschließen. Eine Aufnahme
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von Fremdwährungskrediten ist zulässig, wenn das 
damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Ka-
pital und Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurs-
sicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird. Auf die 
jeweilige Kreditermächtigung des Absatzes 1 ist der 
sich nach der Wechselkurssicherung ergebende Ka-
pitalbetrag in inländischer Währung anzurechnen.

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausga-
ben in den Jahren bis 2027 werden im Haushaltsjahr
2022 folgende Plangrößen für die gesamten Zins-
ausgaben zugrunde gelegt:

- für 2023: 438.000.000 Euro,

- für 2024: 534.000.000 Euro,

- für 2025: 598.000.000 Euro,

- für 2026: 635.000.000 Euro und

- für 2027: 653.000.000 Euro.

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausge-
wiesenen Plangrößen sind für die Zinsänderungsri-
siken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten: 

- für 2022: 17.000.000 Euro,

- für 2023: 58.000.000 Euro,

- für 2024: 98.000.000 Euro,

- für 2025: 115.000.000 Euro,

- für 2026: 129.000.000 Euro und

- für 2027: 137.000.000 Euro.

(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbestand
befindliche Wertpapiere des Landes vorübergehend
Kreditinstituten gegen Entgelt überlassen.

(6) Das Finanzministerium darf Kassenverstärkungs-
kredite bis zu 10 % des in § 1 für Einnahmen und
Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres festgestell-
ten Betrages aufnehmen. Darüber hinaus darf das
Finanzministerium zur Deckung eines nicht vorher-
gesehenen Liquiditätsbedarfs Vereinbarungen mit
Kreditinstituten abschließen, die eine kurzfristige Li-
quiditätsbeschaffung durch Beleihung von im Eigen-
bestand des Landes befindlichen Wertpapieren bis zu
einem Betrag von 500.000.000 Euro ermöglichen.

(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der
Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem
auf Schleswig-Holstein entfallenden Anteil aufneh-
men. Ferner darf das Finanzministerium Darlehen
aus dem sonstigen öffentlichen Bereich aufnehmen,
die zweckgebunden für eine im Haushaltsplan veran-
schlagte Maßnahme gewährt werden und die zins-
günstiger als Kapitalmarktdarlehen sind.

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kreditrisi-
ken aus derivativen Geschäften wird das Finanzmi-
nisterium ermächtigt, im Rahmen und für die Lauf-
zeit dieser Geschäfte Sicherheiten in Form verzinster
Barmittel entgegenzunehmen und zu stellen. Das
Finanzministerium wird ermächtigt, für den damit
verbundenen Finanzierungsbedarf über die Ermäch-

tigung des Absatz 2 Satz 1 hinaus Kassenverstär-
kungskredite bis zu einer Höhe von 10 % des in § 1 
für Einnahmen und Ausgaben festgestellten Bedarfs 
aufzunehmen.

(9) Die Bestände der Sondervermögen können bis zu
ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditäts-
steuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.
Soweit dadurch die bestehende Kreditermächtigung
für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschul-
den noch nicht beansprucht werden muss, kann sie
in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 3
Kredit- und Zinsmanagement

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und Zins-
management einzurichten.

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft
die im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel,
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert die
Struktur der Kreditmarktschulden sowie die derivati-
ven Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von der erwar-
teten Entwicklung der Kreditmarktzinsen mit dem
Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts über einen län-
gerfristigen Planungszeitraum unter Beachtung von
Zinsänderungsrisiken zu optimieren. Bei der Planung
und Steuerung der Zinsausgaben aus den Kredit-
marktschulden sind insbesondere der Zeitpunkt der
Kreditaufnahme, die Fälligkeits- und Zinsbindungs-
struktur der Kreditmarktschulden festzulegen und
zinsgünstige Möglichkeiten der Kreditbeschaffung zu
nutzen. Durch den ergänzenden Einsatz derivativer
Finanzgeschäfte kann die Zinsbindungsstruktur der
Kreditmarktschulden zusätzlich gestaltet werden.

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur Un-
terstützung der Steuerung der Zinsausgaben unter
Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-Portfolio und
alternative Zinsszenarien ein. Die Zinsbindungsstruk-
tur des Referenz-Portfolios wird unter Berücksichti-
gung der langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des
Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisiken stellen
potenzielle Zinsmehrausgaben in den zukünftigen
Jahren dar. Die Quantifizierung der gesamten Zins- 
ausgaben sowie der Zinsänderungsrisiken erfolgt
unter Einsatz eines standardisierten Verfahrens zur
Simulation von Zinsszenarien. Das Verfahren ist re-
gelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der
Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- und
Abwicklungsrisiken sind durch organisatorische und
personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie durch
eine funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen.
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(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrücklage
zuzuführen und zweckgebunden zum Ausgleich von
Zinsmehrausgaben zu verwenden. Soweit Rückla-
genmittel nicht mehr zur Abdeckung optionaler
Zinsänderungsrisiken benötigt werden, sind sie zum
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während des Haus-
haltsvollzugs und zur Verstetigung der Zinsausgaben-
entwicklung im Finanzplanungszeitraum einzusetzen.

§ 4
Haushaltswirtschaftliche Sperren

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus darf
das Finanzministerium Ausgaben sperren, wenn und
soweit hierfür unvorhergesehen von anderer Seite
nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden bereit-
gestellt werden. Gleiches gilt, wenn Änderungen im
Bundesrecht oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben
im Landeshaushalt führen.

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als
Minderausgabe nachzuweisen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Rea-
lisierung von globalen Minderausgaben und bei nicht
genehmigten Haushaltsüberschreitungen des Vorjah-
res im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren.

§ 5
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu
bestimmende Betrag wird auf 500.000 Euro fest-
gesetzt.

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmende
Rahmen wird auf mehr als 500.000 Euro bis zu
2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein Fall
des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwil-
ligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte
Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt
oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in denen
kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, dürfen bis
zu einem Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall pro
Haushaltsjahr geleistet werden, wenn der Finanzaus-
schuss einwilligt und die Deckung gesichert ist. Der
Gesamtbetrag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro
pro Haushaltsjahr nicht übersteigen.

§ 7
Bewirtschaftung des Einzelplans 12

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen
7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben
nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet
werden.

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Bau-
unterhaltung (Gruppe 519) übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 sind

1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der
Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig de-
ckungsfähig,

2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des Fi-
nanzministeriums gegenseitig deckungsfähig die
Ausgaben der Gruppen 712 bis 749, 812, 821
und 894.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb
des Einzelplans 12 im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses Baumittel der großen Baumaßnahmen
kapitelübergreifend umzusetzen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zusätzli-
che Ausgaben bei Titel 1220 - 518 92 für die Anmie-
tung zur zwischenzeitlichen Unterbringung des Amts-
gerichts Pinneberg am Standort Quickborn und ei-
nem weiteren Standort sowie bei Titel 1220 - 894 01
für notwendige Herrichtungskosten für den Gerichts-
betrieb zu leisten, soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist

§ 8
Allgemeine und Einzelplan übergreifende Bewirt-

schaftungsregeln

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes
gezahlt werden.

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus

1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-
fältigungen für Dritte,

2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im Zu-
sammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, insoweit,
als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie
aus der Abgabe von Betriebsstoffen und Ersatz-
teilen an Dritte und

3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit Aus-
gaben der Gruppe 517

den Ausgaben der Obergruppe 51 zu.

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
und Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur
für Arbeit können durch Absetzen von der Ausgabe
vereinnahmt werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit
im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der
entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.
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ausgaben sowie der Zinsänderungsrisiken erfolgt
unter Einsatz eines standardisierten Verfahrens zur
Simulation von Zinsszenarien. Das Verfahren ist re-
gelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der
Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- und
Abwicklungsrisiken sind durch organisatorische und
personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie durch
eine funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen.
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(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrücklage
zuzuführen und zweckgebunden zum Ausgleich von
Zinsmehrausgaben zu verwenden. Soweit Rückla-
genmittel nicht mehr zur Abdeckung optionaler
Zinsänderungsrisiken benötigt werden, sind sie zum
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während des Haus-
haltsvollzugs und zur Verstetigung der Zinsausgaben-
entwicklung im Finanzplanungszeitraum einzusetzen.

§ 4
Haushaltswirtschaftliche Sperren

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus darf
das Finanzministerium Ausgaben sperren, wenn und
soweit hierfür unvorhergesehen von anderer Seite
nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden bereit-
gestellt werden. Gleiches gilt, wenn Änderungen im
Bundesrecht oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben
im Landeshaushalt führen.

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als
Minderausgabe nachzuweisen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Rea-
lisierung von globalen Minderausgaben und bei nicht
genehmigten Haushaltsüberschreitungen des Vorjah-
res im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren.

§ 5
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu
bestimmende Betrag wird auf 500.000 Euro fest-
gesetzt.

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmende
Rahmen wird auf mehr als 500.000 Euro bis zu
2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein Fall
des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwil-
ligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte
Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt
oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in denen
kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, dürfen bis
zu einem Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall pro
Haushaltsjahr geleistet werden, wenn der Finanzaus-
schuss einwilligt und die Deckung gesichert ist. Der
Gesamtbetrag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro
pro Haushaltsjahr nicht übersteigen.

§ 7
Bewirtschaftung des Einzelplans 12

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen
7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben
nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet
werden.

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Bau-
unterhaltung (Gruppe 519) übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 sind

1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der
Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig de-
ckungsfähig,

2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des Fi-
nanzministeriums gegenseitig deckungsfähig die
Ausgaben der Gruppen 712 bis 749, 812, 821
und 894.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb
des Einzelplans 12 im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses Baumittel der großen Baumaßnahmen
kapitelübergreifend umzusetzen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zusätzli-
che Ausgaben bei Titel 1220 - 518 92 für die Anmie-
tung zur zwischenzeitlichen Unterbringung des Amts-
gerichts Pinneberg am Standort Quickborn und ei-
nem weiteren Standort sowie bei Titel 1220 - 894 01
für notwendige Herrichtungskosten für den Gerichts-
betrieb zu leisten, soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist

§ 8
Allgemeine und Einzelplan übergreifende Bewirt-

schaftungsregeln

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes
gezahlt werden.

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus

1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-
fältigungen für Dritte,

2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im Zu-
sammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, insoweit,
als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie
aus der Abgabe von Betriebsstoffen und Ersatz-
teilen an Dritte und

3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit Aus-
gaben der Gruppe 517

den Ausgaben der Obergruppe 51 zu.

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
und Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur
für Arbeit können durch Absetzen von der Ausgabe
vereinnahmt werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit
im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der
entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.
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(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen können zu Lasten von Titeln der
Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagen-
tur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge
auch über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen
werden.

(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres er-
kennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraus-
sichtlich in erheblichem Umfang nicht ausgeschöpft
werden.

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haushalts-
vollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit durch
alternative Beschaffungsformen (wie zum Beispiel
Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, sind die
hierfür erforderlichen Mittel auf einen gegebenen-
falls neu einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5
umzusetzen (Solländerung). Die Einsparungen sind
bei den jeweiligen Investitionen als Minderausgaben
nachzuweisen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des zuständigen Ressorts und nach Maßgabe
der Entscheidung der Landesregierung Haushaltsmit-
tel gegen Deckung bereit zu stellen, die zur Abwehr
einer drohenden Schadenslage im Schleswig-Holstei-
nischen Küstenmeer erforderlich sind, und die ent-
sprechenden Titel einzurichten. Der Finanzausschuss
ist unverzüglich zu unterrichten.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung Abschlags-
zahlungen auf das erwartete Abrechnungsergebnis
im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an
die Kommunen festzusetzen, wenn die aufgrund der
Steuerschätzung zu erwartenden Steuereinnahmen
das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich überstei-
gen. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende
Steuermehreinnahmen zu decken. Darüber hinaus
wird das Finanzministerium ermächtigt, in Abstim-
mung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung die Finanzaus-
gleichsmasse auf der Grundlage der Steuereinnah-
men entsprechend dem langfristigen Durchschnitt
neu zu berechnen und festzusetzen. Die Feststellung
der Steuereinnahmen entsprechend dem langfristi-
gen Durchschnitt erfolgt durch das Finanzministe-
rium. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende
Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu decken.

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem jeweiligen
Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden
Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben Kapitel
umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vor-

gesehen waren. Minderausgaben bei den jeweiligen 
Investitionstiteln sind einzusparen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis
8 einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf
diese oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 bis
8 umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch zu-
sätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hinaus-
gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder Stellen
dauerhaft nicht wiederbesetzt werden.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung,
Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- und
Aufenthaltsbeendigung von Personen, die nach der
Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom 19. Ja-
nuar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 19. November 2018 (GVOBl.
Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnungen ersetzt
durch Verordnung vom 19. Januar 2019 (GVOBl.
Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in Erstaufnahmeein-
richtungen oder Landesunterkünften verpflichtet
sind, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere für
die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-
mung des Landesamtes für Ausländerangelegenhei-
ten erforderlichen Personalbedarfe, Planstellen und
Stellen auszubringen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
Einwilligung des Finanzausschusses den Sonder-
vermögen

– „InfrastrukturModernisierungsProgramm für un-
ser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ bei
Titel 1611 - 634 03,

– „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-Hol-
stein“ bei Titel 1105 - 634 01,

– „Sondervermögen zur Förderung von Mobilität
und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs
im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen
MOIN.SH)“ bei Titel 1111 - 634 01 und Titel 0614
- 634 01 MG 02,

– „Sondervermögen zur Umsetzung der Breitband-
strategie des Landes Schleswig-Holstein“ bei
Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie

– „Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes
von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein“
bei Titel 0306 - 634 02

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Überschusses 
gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201),
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zuzuführen, wenn die Vorgaben des § 7 Absatz 4 
des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein erfüllt sind 
und soweit der Finanzierungssaldo unter Bereinigung 
um die Inanspruchnahme des Landes durch die hsh 
finanzfonds AöR nicht negativ wird. Der Deckungs-
nachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. Der 
Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum Vor-
schlag des Finanzministeriums über die Zuführungen 
aus dem strukturellen Überschuss entsprechend der 
Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Feststellung 
durch einen vorläufigen Haushaltsabschluss.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern so-
wie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus
Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030
oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt
ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanzministerium
zugleich zuständiges Ressort.

(15) Die obersten Landesbehörden werden ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
Vereinbarungen zum notwendigen Defizitausgleich
aus möglichen Steuernachzahlungen mit Landesun-
ternehmen zu schließen. Hierfür darf das Finanz-
ministerium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten und umsetzen, soweit die Finanzierung
der Maßnahme gedeckt ist. Der Finanzausschuss
muss in die Maßnahme einwilligen, wenn der Wert
der Maßnahme 500.000 Euro übersteigt.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts zur Um-
setzung einer Vereinbarung mit den kommunalen
Landesverbänden im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden
zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung
des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur
Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maß-
nahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgelas-
ten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und

Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden
zur Umsetzung der Umsatzbesteuerung gemäß § 2b
Umsatzsteuergesetz erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken ein-
zurichten, umzusetzen und zu ändern, soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der
Rücklage IMPULS 2030 für die Erweiterung des Ma-
gazins beim Landesarchiv bis zu 40.000.000 Euro
zuzuführen, wenn die Zuführung gedeckt ist.

(20) Die zuständigen Fachministerien werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verwaltungsvereinbarungen mit dem für Wirt-
schaft und Energie zuständigen Bundesministerium
zur Beteiligung am Förderprogramm für Vorhaben
von gemeinsamen Europäischen Interesse (Impor-
tant Project of Common European Interest - IPCEI)
abzuschließen. Der Anteil der Landesmittel an der
jeweiligen, projektbezogenen Gesamtfördersumme
darf 30 % nicht übersteigen. Das Finanzministe-
rium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen
Fachministeriums die zur anteiligen Mitfinanzierung
auf Basis der jeweiligen Verwaltungsvereinbarung
erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken
einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus für den Fall, dass das Pro-
jekt „Hansenetzwerk - Entwicklung innovativer, ener-
gieeffizienter Aquakulturtechnologien zur Produktion
von Fisch, Meeresfrüchten und anderen aquatischen
Nahrungsmitteln“ des Fraunhofer-Entwicklungszen-
trums für Marine und Zelluläre Biotechnologie nicht
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) 2014 bis 2020 gefördert werden kann,
über die bereits veranschlagten Mittel hinaus mit
weiteren bis zu 1.940.000 Euro zu finanzieren, die
erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken
einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 9
Struktur- und Funktionalreform

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integ-
ration und Gleichstellung und mit Einwilligung des Fi-
nanzausschusses für die Übertragung von bisher vom
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Kommu-
nen im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform
Haushaltsmittel gegen Deckung bereitstellen und
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(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen können zu Lasten von Titeln der
Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagen-
tur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge
auch über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen
werden.

(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres er-
kennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraus-
sichtlich in erheblichem Umfang nicht ausgeschöpft
werden.

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haushalts-
vollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit durch
alternative Beschaffungsformen (wie zum Beispiel
Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, sind die
hierfür erforderlichen Mittel auf einen gegebenen-
falls neu einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5
umzusetzen (Solländerung). Die Einsparungen sind
bei den jeweiligen Investitionen als Minderausgaben
nachzuweisen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des zuständigen Ressorts und nach Maßgabe
der Entscheidung der Landesregierung Haushaltsmit-
tel gegen Deckung bereit zu stellen, die zur Abwehr
einer drohenden Schadenslage im Schleswig-Holstei-
nischen Küstenmeer erforderlich sind, und die ent-
sprechenden Titel einzurichten. Der Finanzausschuss
ist unverzüglich zu unterrichten.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung Abschlags-
zahlungen auf das erwartete Abrechnungsergebnis
im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an
die Kommunen festzusetzen, wenn die aufgrund der
Steuerschätzung zu erwartenden Steuereinnahmen
das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich überstei-
gen. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende
Steuermehreinnahmen zu decken. Darüber hinaus
wird das Finanzministerium ermächtigt, in Abstim-
mung mit dem Ministerium für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung die Finanzaus-
gleichsmasse auf der Grundlage der Steuereinnah-
men entsprechend dem langfristigen Durchschnitt
neu zu berechnen und festzusetzen. Die Feststellung
der Steuereinnahmen entsprechend dem langfristi-
gen Durchschnitt erfolgt durch das Finanzministe-
rium. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende
Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu decken.

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem jeweiligen
Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden
Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben Kapitel
umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vor-

gesehen waren. Minderausgaben bei den jeweiligen 
Investitionstiteln sind einzusparen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis
8 einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf
diese oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 bis
8 umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch zu-
sätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hinaus-
gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder Stellen
dauerhaft nicht wiederbesetzt werden.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung,
Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- und
Aufenthaltsbeendigung von Personen, die nach der
Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom 19. Ja-
nuar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 19. November 2018 (GVOBl.
Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnungen ersetzt
durch Verordnung vom 19. Januar 2019 (GVOBl.
Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in Erstaufnahmeein-
richtungen oder Landesunterkünften verpflichtet
sind, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere für
die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-
mung des Landesamtes für Ausländerangelegenhei-
ten erforderlichen Personalbedarfe, Planstellen und
Stellen auszubringen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
Einwilligung des Finanzausschusses den Sonder-
vermögen

– „InfrastrukturModernisierungsProgramm für un-
ser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ bei
Titel 1611 - 634 03,

– „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-Hol-
stein“ bei Titel 1105 - 634 01,

– „Sondervermögen zur Förderung von Mobilität
und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs
im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen
MOIN.SH)“ bei Titel 1111 - 634 01 und Titel 0614
- 634 01 MG 02,

– „Sondervermögen zur Umsetzung der Breitband-
strategie des Landes Schleswig-Holstein“ bei
Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie

– „Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes
von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein“
bei Titel 0306 - 634 02

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Überschusses 
gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201),
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zuzuführen, wenn die Vorgaben des § 7 Absatz 4 
des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein erfüllt sind 
und soweit der Finanzierungssaldo unter Bereinigung 
um die Inanspruchnahme des Landes durch die hsh 
finanzfonds AöR nicht negativ wird. Der Deckungs-
nachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. Der 
Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum Vor-
schlag des Finanzministeriums über die Zuführungen 
aus dem strukturellen Überschuss entsprechend der 
Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Feststellung 
durch einen vorläufigen Haushaltsabschluss.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern so-
wie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus
Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030
oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt
ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanzministerium
zugleich zuständiges Ressort.

(15) Die obersten Landesbehörden werden ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
Vereinbarungen zum notwendigen Defizitausgleich
aus möglichen Steuernachzahlungen mit Landesun-
ternehmen zu schließen. Hierfür darf das Finanz-
ministerium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten und umsetzen, soweit die Finanzierung
der Maßnahme gedeckt ist. Der Finanzausschuss
muss in die Maßnahme einwilligen, wenn der Wert
der Maßnahme 500.000 Euro übersteigt.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts zur Um-
setzung einer Vereinbarung mit den kommunalen
Landesverbänden im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden
zur Verhütung der Übertragung und zur Bekämpfung
des SARS-CoV-2 (Coronavirus) und COVID-19, zur
Koordinierung und Durchführung erforderlicher Maß-
nahmen sowie zur Bewältigung möglicher Folgelas-
ten erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen und

Stellen auszubringen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden
zur Umsetzung der Umsatzbesteuerung gemäß § 2b
Umsatzsteuergesetz erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken ein-
zurichten, umzusetzen und zu ändern, soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der
Rücklage IMPULS 2030 für die Erweiterung des Ma-
gazins beim Landesarchiv bis zu 40.000.000 Euro
zuzuführen, wenn die Zuführung gedeckt ist.

(20) Die zuständigen Fachministerien werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verwaltungsvereinbarungen mit dem für Wirt-
schaft und Energie zuständigen Bundesministerium
zur Beteiligung am Förderprogramm für Vorhaben
von gemeinsamen Europäischen Interesse (Impor-
tant Project of Common European Interest - IPCEI)
abzuschließen. Der Anteil der Landesmittel an der
jeweiligen, projektbezogenen Gesamtfördersumme
darf 30 % nicht übersteigen. Das Finanzministe-
rium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen
Fachministeriums die zur anteiligen Mitfinanzierung
auf Basis der jeweiligen Verwaltungsvereinbarung
erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken
einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus für den Fall, dass das Pro-
jekt „Hansenetzwerk - Entwicklung innovativer, ener-
gieeffizienter Aquakulturtechnologien zur Produktion
von Fisch, Meeresfrüchten und anderen aquatischen
Nahrungsmitteln“ des Fraunhofer-Entwicklungszen-
trums für Marine und Zelluläre Biotechnologie nicht
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) 2014 bis 2020 gefördert werden kann,
über die bereits veranschlagten Mittel hinaus mit
weiteren bis zu 1.940.000 Euro zu finanzieren, die
erforderlichen Titel sowie Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushaltsvermerken
einzurichten sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 9
Struktur- und Funktionalreform

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integ-
ration und Gleichstellung und mit Einwilligung des Fi-
nanzausschusses für die Übertragung von bisher vom
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Kommu-
nen im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform
Haushaltsmittel gegen Deckung bereitstellen und
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die erforderlichen Titel einrichten. Zur Finanzierung 
des Kostenausgleichs wird das Finanzministerium 
ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren sowie Plan-
stellen und Stellen mit kw-Vermerken zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und Gleichstellung und dem
die Aufgabe abgebenden Ressort und mit Einwilli-
gung des Finanzausschusses die zur Übertragung
von Aufgaben des Landes auf den kommunalen Be-
reich oder zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte
im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform er-
forderlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel mit
Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätzliche
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einge-
willigt werden. In Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben
und Verpflichtungen sind in den betreffenden Einzel-
plänen Einsparungen, insbesondere bei den Personal-
ausgaben und den sächlichen Verwaltungsausgaben,
zu erbringen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
Einwilligung des Finanzausschusses eine Verpflich-
tungserklärung gegenüber kommunalen Trägern
und Dritten, die Landesbedienstete im Rahmen der
Übertragung von Landesaufgaben im Rahmen der
Struktur- und Funktionalreform übernehmen, für die
Übernahme der zeitanteiligen Versorgungsbezüge
dieser Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach
ihrer Versetzung an die kommunalen Träger oder
Dritte abzugeben.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts die zur
Struktur- und Funktionalreform erforderlichen Ände-
rungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem
Zusammenhang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel
und Verpflichtungsermächtigungen umgeschichtet,
und die aus stellenplansystematischen Gründen
notwendigen Planstellen und Stellen für das vor-
handene Personal mit den erforderlichen Vermerken
im Stellenplan angepasst und ausgebracht werden.
Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer Erhöhung der
Ausgaben führen.

§ 10
Deckungsfähigkeit und Rücklagen

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt
zur Deckungsfähigkeit Folgendes:

1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppe 4
und der Obergruppen 51 bis 54,

2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppen 6
bis 8.

Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt.

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt
und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen
Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufge-
schlüsselt so zugewiesen werden, dass das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integration und
Gleichstellung über die Regelung in Absatz 1 hinaus
eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5
zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht
verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 innerhalb
eines Einzelplans Titel für die Zuführungen an zweck-
gebundene Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage
sowie andere damit im Zusammenhang stehende
Titel einschließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. Die Mittel aus
der Rücklage sind für Personalausgaben und für Maß-
nahmen zu verausgaben, die dem Personal zugute-
kommen. Die Mittel dienen somit der Verstärkung
der entsprechenden Ausgabetitel.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht
verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführungen
an Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie
andere damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke
einzurichten und zu ändern.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einzelplan 11 für die Zuführungen an Rücklagen,
Entnahmen aus Rücklagen sowie andere damit im
Zusammenhang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke mit Einwilligung des
Finanzausschusses bis zur Höhe des strukturellen
Überschusses gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes
zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des
Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2019
(GVOBl. Schl.-H. S. 612), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl.
Schl.-H. S. 201), einzurichten und zu ändern, wenn
die Vorgaben des § 7 Absatz 4 des Gesetzes zur
Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein erfüllt sind. Der Deckungs-
nachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. Der
Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum Vor-
schlag des Finanzministeriums über die Zuführungen
aus dem strukturellen Überschuss unverzüglich nach
Feststellung des vorläufigen Haushaltsabschlusses.
Entnahmen aus den Rücklagen gemäß Satz 1 sind
ausschließlich zulässig zur Deckung von pandemie-
bedingten Mehrausgaben im Bereich Infektions- und
Gesundheitsschutz, für den Verlustausgleich beim
UKSH, zur Erstattung von Elternbeiträgen für Kin-
dertagesstätten und Ganztagsbetreuung, für den
Ausgleich von Einnahmeausfällen beim Öffentlichen
Personennahverkehr, den Härtefallfonds des Landes
sowie für die Beteiligung an Corona-Programmen
des Bundes, insbesondere um Lernprogramme und
weitere Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und
Jugendliche mitzufinanzieren.
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§ 11
Stellenpläne und Stellenübersichten

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 49
Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei Abwei-
chungen von den Stellenübersichten für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für die nach
dem Überleitungstarifvertrag übergeleiteten Beschäf-
tigten durch nach den Tarifverträgen vorzunehmende
Höhergruppierungen, im Bewährungsaufstieg oder
infolge Ablaufs einer bestimmten Frist bedingt sind.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer be-
stimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind auf
den Stellen zu führen, aus denen die Höhergruppie-
rungen erfolgt sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtslage
anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften
oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarifrechtli-
chen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 2022
zwangsläufig erfordern.

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Plan-
stellen und Stellen auf der Grundlage von Planstel-
len- und Stellengruppen dürfen die Fachministerien
mit Einwilligung des Finanzministeriums sowie im
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof in ge-
eigneten Bereichen von den Anforderungen des § 49
LHO abweichen.

§ 12
Leerstellen

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund Ge-
setzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von ihrer
Dienstleistungspflicht befreit sind und nach Wegfall
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäftigung
haben oder in den Ruhestand beziehungsweise in
Rente gehen. Dasselbe gilt für Beamtinnen und
Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen be-
grenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder zum
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder von
der Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt
werden oder abgeordnet oder versetzt worden sind.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assistenz-
kräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehrkraft oder
die schulische Assistenzkraft aus den in Absatz 1
genannten Gründen für weniger als sechs Monate
von der Dienstpflicht befreit ist.

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend.

§ 13
Ausbringung und Umsetzung von Planstellen 

und Stellen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der obersten Landesbehörden

1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt
bis zu 25 Planstellen und Stellen auszubringen;
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vor-
jahren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind
anzurechnen,

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Landes,
des Bundes und/oder der Europäischen Union und
für andere von Dritten durch Vereinbarung finan-
zierte Professuren und wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter befristet zusätzliche Plan-
stellen und Stellen einzurichten, wenn und soweit
die damit verbundenen Ausgaben gedeckt sind;
über die Veränderungen ist der Finanzausschuss zu
unterrichten; erfolgt die Finanzierung der zusätz-
lichen Planstellen und Stellen ausschließlich aus
Landesmitteln, die im Rahmen von Hochschulpro-
grammen bereitgestellt werden, ist die Einwilligung
des Finanzausschusses erforderlich,

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
in den allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen für

a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt
dienstfähige oder volldienstunfähige Lehrkräfte
und

b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-
kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dauer
für den Unterricht eingeschränkt dienstfähig
oder voll dienstunfähig sind,

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten den 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ und 
können in andere Einzelpläne umgesetzt werden; 
in Anspruch genommene Ermächtigungen aus den 
Vorjahren sind anzurechnen; wirksam gewordene 
Vermerke „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
fallen dem Ermächtigungsrahmen wieder zu (Stel-
lenpool); die in 2022 entstehenden Mehrbedarfe 
werden gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 
75 % zu Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, 
Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25 % vom jeweils aufnehmenden Ressort; das 
Finanzministerium wird ermächtigt, die zur De-
ckung erforderlichen Haushaltsmittel umzusetzen,

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszeit-
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die erforderlichen Titel einrichten. Zur Finanzierung 
des Kostenausgleichs wird das Finanzministerium 
ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren sowie Plan-
stellen und Stellen mit kw-Vermerken zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und Gleichstellung und dem
die Aufgabe abgebenden Ressort und mit Einwilli-
gung des Finanzausschusses die zur Übertragung
von Aufgaben des Landes auf den kommunalen Be-
reich oder zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte
im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform er-
forderlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel mit
Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätzliche
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen einge-
willigt werden. In Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben
und Verpflichtungen sind in den betreffenden Einzel-
plänen Einsparungen, insbesondere bei den Personal-
ausgaben und den sächlichen Verwaltungsausgaben,
zu erbringen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
Einwilligung des Finanzausschusses eine Verpflich-
tungserklärung gegenüber kommunalen Trägern
und Dritten, die Landesbedienstete im Rahmen der
Übertragung von Landesaufgaben im Rahmen der
Struktur- und Funktionalreform übernehmen, für die
Übernahme der zeitanteiligen Versorgungsbezüge
dieser Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach
ihrer Versetzung an die kommunalen Träger oder
Dritte abzugeben.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts die zur
Struktur- und Funktionalreform erforderlichen Ände-
rungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem
Zusammenhang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel
und Verpflichtungsermächtigungen umgeschichtet,
und die aus stellenplansystematischen Gründen
notwendigen Planstellen und Stellen für das vor-
handene Personal mit den erforderlichen Vermerken
im Stellenplan angepasst und ausgebracht werden.
Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer Erhöhung der
Ausgaben führen.

§ 10
Deckungsfähigkeit und Rücklagen

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt
zur Deckungsfähigkeit Folgendes:

1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppe 4
und der Obergruppen 51 bis 54,

2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppen 6
bis 8.

Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt.

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt
und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen
Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufge-
schlüsselt so zugewiesen werden, dass das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integration und
Gleichstellung über die Regelung in Absatz 1 hinaus
eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5
zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht
verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 innerhalb
eines Einzelplans Titel für die Zuführungen an zweck-
gebundene Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage
sowie andere damit im Zusammenhang stehende
Titel einschließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. Die Mittel aus
der Rücklage sind für Personalausgaben und für Maß-
nahmen zu verausgaben, die dem Personal zugute-
kommen. Die Mittel dienen somit der Verstärkung
der entsprechenden Ausgabetitel.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht
verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführungen
an Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie
andere damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke
einzurichten und zu ändern.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einzelplan 11 für die Zuführungen an Rücklagen,
Entnahmen aus Rücklagen sowie andere damit im
Zusammenhang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke mit Einwilligung des
Finanzausschusses bis zur Höhe des strukturellen
Überschusses gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes
zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des
Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2019
(GVOBl. Schl.-H. S. 612), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl.
Schl.-H. S. 201), einzurichten und zu ändern, wenn
die Vorgaben des § 7 Absatz 4 des Gesetzes zur
Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein erfüllt sind. Der Deckungs-
nachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. Der
Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum Vor-
schlag des Finanzministeriums über die Zuführungen
aus dem strukturellen Überschuss unverzüglich nach
Feststellung des vorläufigen Haushaltsabschlusses.
Entnahmen aus den Rücklagen gemäß Satz 1 sind
ausschließlich zulässig zur Deckung von pandemie-
bedingten Mehrausgaben im Bereich Infektions- und
Gesundheitsschutz, für den Verlustausgleich beim
UKSH, zur Erstattung von Elternbeiträgen für Kin-
dertagesstätten und Ganztagsbetreuung, für den
Ausgleich von Einnahmeausfällen beim Öffentlichen
Personennahverkehr, den Härtefallfonds des Landes
sowie für die Beteiligung an Corona-Programmen
des Bundes, insbesondere um Lernprogramme und
weitere Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und
Jugendliche mitzufinanzieren.
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§ 11
Stellenpläne und Stellenübersichten

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 49
Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei Abwei-
chungen von den Stellenübersichten für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für die nach
dem Überleitungstarifvertrag übergeleiteten Beschäf-
tigten durch nach den Tarifverträgen vorzunehmende
Höhergruppierungen, im Bewährungsaufstieg oder
infolge Ablaufs einer bestimmten Frist bedingt sind.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer be-
stimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind auf
den Stellen zu führen, aus denen die Höhergruppie-
rungen erfolgt sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtslage
anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften
oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarifrechtli-
chen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 2022
zwangsläufig erfordern.

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Plan-
stellen und Stellen auf der Grundlage von Planstel-
len- und Stellengruppen dürfen die Fachministerien
mit Einwilligung des Finanzministeriums sowie im
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof in ge-
eigneten Bereichen von den Anforderungen des § 49
LHO abweichen.

§ 12
Leerstellen

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund Ge-
setzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von ihrer
Dienstleistungspflicht befreit sind und nach Wegfall
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäftigung
haben oder in den Ruhestand beziehungsweise in
Rente gehen. Dasselbe gilt für Beamtinnen und
Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen be-
grenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder zum
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder von
der Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt
werden oder abgeordnet oder versetzt worden sind.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assistenz-
kräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehrkraft oder
die schulische Assistenzkraft aus den in Absatz 1
genannten Gründen für weniger als sechs Monate
von der Dienstpflicht befreit ist.

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend.

§ 13
Ausbringung und Umsetzung von Planstellen 

und Stellen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der obersten Landesbehörden

1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt
bis zu 25 Planstellen und Stellen auszubringen;
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vor-
jahren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind
anzurechnen,

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Landes,
des Bundes und/oder der Europäischen Union und
für andere von Dritten durch Vereinbarung finan-
zierte Professuren und wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter befristet zusätzliche Plan-
stellen und Stellen einzurichten, wenn und soweit
die damit verbundenen Ausgaben gedeckt sind;
über die Veränderungen ist der Finanzausschuss zu
unterrichten; erfolgt die Finanzierung der zusätz-
lichen Planstellen und Stellen ausschließlich aus
Landesmitteln, die im Rahmen von Hochschulpro-
grammen bereitgestellt werden, ist die Einwilligung
des Finanzausschusses erforderlich,

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
in den allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen für

a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt
dienstfähige oder volldienstunfähige Lehrkräfte
und

b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-
kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dauer
für den Unterricht eingeschränkt dienstfähig
oder voll dienstunfähig sind,

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten den 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ und 
können in andere Einzelpläne umgesetzt werden; 
in Anspruch genommene Ermächtigungen aus den 
Vorjahren sind anzurechnen; wirksam gewordene 
Vermerke „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
fallen dem Ermächtigungsrahmen wieder zu (Stel-
lenpool); die in 2022 entstehenden Mehrbedarfe 
werden gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 
75 % zu Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, 
Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25 % vom jeweils aufnehmenden Ressort; das 
Finanzministerium wird ermächtigt, die zur De-
ckung erforderlichen Haushaltsmittel umzusetzen,

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszeit-
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erhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an an-
derer Stelle des Haushalts bereitzustellen, gegebe-
nenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, Mittel
umzusetzen und Stellen auszubringen. In Anspruch
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Be-
darf für das Kapitel 1319 neue Planstellen auszu-
bringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landeslabors
führt.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei
insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ (spätestens nach drei Jahren)
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder
der entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen
Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur Erfüllung
unvorhergesehener und dringender Aufgaben erfor-
derlich ist und die Ausgaben hierfür im jeweiligen
Einzelplan gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei
insgesamt bis zu drei zusätzliche mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ (spätestens nach vier Jahren)
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder der
entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen Ein-
zelplänen ausbringen, soweit diese zur Entsendung
an Institutionen der Europäischen Union dienen. Die
erforderlichen finanziellen Mehrbedarfe werden aus
dem Einzelplan 11 bereitgestellt.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen
der Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nord-
bank AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh
portfoliomanagement AöR wahrzunehmen. Das Fi-
nanzministerium darf in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung durch Entgelte für diese Tätigkeit er-
folgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Finanz-
ministerium darf dafür erforderliche Titel mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten und ändern.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-

cherschutz jährlich bis zu 50 zusätzliche mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens nach 30 
Monaten) zu versehende Stellen für Referendarinnen 
und Referendare (Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 
auszubringen und in die erforderlichen zusätzlichen 
Ausgaben einzuwilligen sowie die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 428 04 um-
zusetzen, soweit diese innerhalb des Einzelplanes 
gedeckt sind und soweit dies zur Vermeidung von 
Wartezeiten bei der Einstellung in den juristischen 
Vorbereitungsdienst erforderlich ist.

(8) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Plan-
stellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräfte der
Kapitel 0711 bis 0715 für die Kapitel 0701 und 0717
ausbringen.

(9) Auf Basis der zentral durch das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzunehmenden
Bedarfsberechnung an Lehrkräften für alle Schularten
und im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
bezüglich des Stellenbedarfs der berufsbildenden
Schularten wird das Finanzministerium ermächtigt,
Planstellen und Stellen der jeweiligen Schulkapitel
der Einzelpläne des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
nebst dem erforderlichen Budget entsprechend dem
ermittelten Bedarf zwischen den Einzelplänen um-
zusetzen.

(10) Das Finanzministerium darf auf Antrag des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus Planstellen und Stellen für
abzuordnende Lehrkräfte im Kapitel 0615 MG 04
ausbringen.

§ 14
Ermächtigungen für sonstige Personal 

bewirtschaftende Maßnahmen

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu zu
besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwärterin-
nen und Anwärter mit Schwerbehinderten besetzt
werden. Das Nähere regelt die Staatskanzlei im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium.

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in anderen
Kapiteln in Anspruch genommen werden. Dabei darf
es zu keiner Verstärkung des Kapitels 01 „Ministe-
rium“ kommen. Über den weiteren Verbleib ist im
nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf Antrag
der Fachministerien Stellen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Planstellen umwandeln. Die Um-
wandlungen dürfen nicht zu Mehrausgaben führen.

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
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ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 597), zuletzt geändert durch Verordnung vom
4. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen aus den ver-
bindlichen Personalkostenansätzen der Obergruppe 42
geleistet werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für par-
tiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, die bei
anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt werden
können, bis zu 75 % der Personalausgaben zu Las-
ten des Kapitels 1105 und zugunsten eines Zuschus-
ses an diese Einrichtung umzusetzen und zu diesem
Zweck eventuell erforderliche Titel einzurichten.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der
Personalmittel umzusetzen.

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711
bis 0715) dürfen mit Einwilligung des Finanzministe-
riums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen
für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbil-
dung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis
zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei
freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und
Beamte im Vorbereitungsdienst in den allgemeinbil-
denden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) dürfen mit
Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehr-
kraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis
zu 100 Lehrkräfte.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durchzu-
führenden Personalbedarfsberechnungen der Steuer-
verwaltung erforderlichen Änderungen in den Stellen-
plänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. In diesem
Zusammenhang dürfen die aus stellenplansystemati-
schen Gründen notwendigen Planstellen und Stellen
für das vorhandene Personal mit den erforderlichen
Vermerken in den Stellenplänen angepasst und ma-
ximal bis zu 20 Planstellen und Stellen ausgebracht
werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Erhöhung
der Ausgaben führen.

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle darf
nicht wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushalt
ist die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent in
Abgang zu stellen oder mit einem Vermerk „künf-
tig wegfallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das Ende der
Altersteilzeit zu wählen. Abweichende Regelungen
aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- und beamten-
rechtliche Regelungen gelten für Fälle aus diesen
Jahren fort. Für den Fall der Wiedereinführung der
Altersteilzeit im Tarifbereich für die schleswig-hol-
steinische Landesverwaltung gilt für Tarifbeschäftigte
Entsprechendes.

(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz
frei werden, dürfen nicht wiederbesetzt werden. Im
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle oder
ein Äquivalent in Abgang zu stellen.

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu Lasten
der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. Die be-
treffende Stelle darf im laufenden Haushaltsjahr nicht
wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr ist
die Stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen.
Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den Ka-
piteln 0301 und 0720 und den Haushaltsplänen der
Hochschulen Planstellen und Stellen heben, herab-
gruppieren und umwandeln. Das Finanzministerium
und der Finanzausschuss sind jeweils zum 31. März
für das abgelaufene Jahr von den Änderungen der
Stellenpläne und Stellenübersichten zu informieren.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann diese Befugnis für seinen Zuständigkeits-
bereich auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06),
mit Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am
UKSH), übertragen.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hochschul-
programmen oder von Drittmittel finanzierten Pro-
jekten für die Hochschulen auch mehrjährige Zeit-
verträge zuzulassen oder abzuschließen. Über die
Veränderungen ist der Finanzausschuss jährlich zu
unterrichten.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweilige
Ressort zu erlassen.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung von
Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende Plan-
stellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus von
Personalüberhängen im Einvernehmen mit den be-
teiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzusetzen.

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten des
Verwaltungsdienstes unter Verzicht auf die Erstat-
tung von Personalausgaben zur Verfügung zu stel-
len. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung
in Altenholz für den Fachbereich Polizei bis zu fünf
Beamtinnen oder Beamte der Laufbahngruppen 2.1
oder 2.2 unter Verzicht auf die Erstattung von Per-
sonalausgaben zur Verfügung zu stellen.
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erhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an an-
derer Stelle des Haushalts bereitzustellen, gegebe-
nenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, Mittel
umzusetzen und Stellen auszubringen. In Anspruch
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Be-
darf für das Kapitel 1319 neue Planstellen auszu-
bringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landeslabors
führt.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei
insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ (spätestens nach drei Jahren)
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder
der entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen
Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur Erfüllung
unvorhergesehener und dringender Aufgaben erfor-
derlich ist und die Ausgaben hierfür im jeweiligen
Einzelplan gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei
insgesamt bis zu drei zusätzliche mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ (spätestens nach vier Jahren)
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder der
entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen Ein-
zelplänen ausbringen, soweit diese zur Entsendung
an Institutionen der Europäischen Union dienen. Die
erforderlichen finanziellen Mehrbedarfe werden aus
dem Einzelplan 11 bereitgestellt.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen
der Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nord-
bank AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh
portfoliomanagement AöR wahrzunehmen. Das Fi-
nanzministerium darf in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung durch Entgelte für diese Tätigkeit er-
folgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Finanz-
ministerium darf dafür erforderliche Titel mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten und ändern.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-

cherschutz jährlich bis zu 50 zusätzliche mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens nach 30 
Monaten) zu versehende Stellen für Referendarinnen 
und Referendare (Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 
auszubringen und in die erforderlichen zusätzlichen 
Ausgaben einzuwilligen sowie die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 428 04 um-
zusetzen, soweit diese innerhalb des Einzelplanes 
gedeckt sind und soweit dies zur Vermeidung von 
Wartezeiten bei der Einstellung in den juristischen 
Vorbereitungsdienst erforderlich ist.

(8) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Plan-
stellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräfte der
Kapitel 0711 bis 0715 für die Kapitel 0701 und 0717
ausbringen.

(9) Auf Basis der zentral durch das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzunehmenden
Bedarfsberechnung an Lehrkräften für alle Schularten
und im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
bezüglich des Stellenbedarfs der berufsbildenden
Schularten wird das Finanzministerium ermächtigt,
Planstellen und Stellen der jeweiligen Schulkapitel
der Einzelpläne des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
nebst dem erforderlichen Budget entsprechend dem
ermittelten Bedarf zwischen den Einzelplänen um-
zusetzen.

(10) Das Finanzministerium darf auf Antrag des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus Planstellen und Stellen für
abzuordnende Lehrkräfte im Kapitel 0615 MG 04
ausbringen.

§ 14
Ermächtigungen für sonstige Personal 

bewirtschaftende Maßnahmen

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu zu
besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwärterin-
nen und Anwärter mit Schwerbehinderten besetzt
werden. Das Nähere regelt die Staatskanzlei im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium.

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in anderen
Kapiteln in Anspruch genommen werden. Dabei darf
es zu keiner Verstärkung des Kapitels 01 „Ministe-
rium“ kommen. Über den weiteren Verbleib ist im
nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf Antrag
der Fachministerien Stellen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Planstellen umwandeln. Die Um-
wandlungen dürfen nicht zu Mehrausgaben führen.

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
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ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 597), zuletzt geändert durch Verordnung vom
4. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen aus den ver-
bindlichen Personalkostenansätzen der Obergruppe 42
geleistet werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für par-
tiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, die bei
anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt werden
können, bis zu 75 % der Personalausgaben zu Las-
ten des Kapitels 1105 und zugunsten eines Zuschus-
ses an diese Einrichtung umzusetzen und zu diesem
Zweck eventuell erforderliche Titel einzurichten.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der
Personalmittel umzusetzen.

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711
bis 0715) dürfen mit Einwilligung des Finanzministe-
riums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen
für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbil-
dung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis
zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei
freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und
Beamte im Vorbereitungsdienst in den allgemeinbil-
denden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) dürfen mit
Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehr-
kraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis
zu 100 Lehrkräfte.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durchzu-
führenden Personalbedarfsberechnungen der Steuer-
verwaltung erforderlichen Änderungen in den Stellen-
plänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. In diesem
Zusammenhang dürfen die aus stellenplansystemati-
schen Gründen notwendigen Planstellen und Stellen
für das vorhandene Personal mit den erforderlichen
Vermerken in den Stellenplänen angepasst und ma-
ximal bis zu 20 Planstellen und Stellen ausgebracht
werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Erhöhung
der Ausgaben führen.

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle darf
nicht wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushalt
ist die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent in
Abgang zu stellen oder mit einem Vermerk „künf-
tig wegfallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das Ende der
Altersteilzeit zu wählen. Abweichende Regelungen
aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- und beamten-
rechtliche Regelungen gelten für Fälle aus diesen
Jahren fort. Für den Fall der Wiedereinführung der
Altersteilzeit im Tarifbereich für die schleswig-hol-
steinische Landesverwaltung gilt für Tarifbeschäftigte
Entsprechendes.

(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz
frei werden, dürfen nicht wiederbesetzt werden. Im
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle oder
ein Äquivalent in Abgang zu stellen.

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu Lasten
der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. Die be-
treffende Stelle darf im laufenden Haushaltsjahr nicht
wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr ist
die Stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen.
Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den Ka-
piteln 0301 und 0720 und den Haushaltsplänen der
Hochschulen Planstellen und Stellen heben, herab-
gruppieren und umwandeln. Das Finanzministerium
und der Finanzausschuss sind jeweils zum 31. März
für das abgelaufene Jahr von den Änderungen der
Stellenpläne und Stellenübersichten zu informieren.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann diese Befugnis für seinen Zuständigkeits-
bereich auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06),
mit Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am
UKSH), übertragen.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hochschul-
programmen oder von Drittmittel finanzierten Pro-
jekten für die Hochschulen auch mehrjährige Zeit-
verträge zuzulassen oder abzuschließen. Über die
Veränderungen ist der Finanzausschuss jährlich zu
unterrichten.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweilige
Ressort zu erlassen.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung von
Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende Plan-
stellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus von
Personalüberhängen im Einvernehmen mit den be-
teiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzusetzen.

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten des
Verwaltungsdienstes unter Verzicht auf die Erstat-
tung von Personalausgaben zur Verfügung zu stel-
len. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung
in Altenholz für den Fachbereich Polizei bis zu fünf
Beamtinnen oder Beamte der Laufbahngruppen 2.1
oder 2.2 unter Verzicht auf die Erstattung von Per-
sonalausgaben zur Verfügung zu stellen.
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(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
im Rahmen von Personalmaßnahmen Haushaltsmittel
und Planstellen zwischen der Hauptgruppe 4 des
Einzelplans 13 und den Personalkostenzuschussti- 
teln 1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23
MG 21, 1319 - 682 07 MG 03 sowie 1319 - 682
08 MG 03 umzusetzen.

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden un-
vorhergesehenen und unabweisbaren vordringlichen
Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach § 50
Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird das
Finanzministerium ermächtigt, diese für den Zeitraum
der Umsetzung zu heben und umzuwandeln. Der
Finanzausschuss ist zum 31. März durch das auf-
nehmende Ressort für das abgelaufene Jahr von den
Änderungen der Stellenpläne und Stellenübersichten
zu informieren.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 15
im Kapitel 0902 ausgebrachte Stellen für Rechts-
pflegeanwärterinnen oder Rechtspflegeanwärter und
Justizobersekretäranwärterinnen oder Justizoberse-
kretäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und LG 1.2
umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 ausgebrachte
Stellen für Auszubildende in die erforderlichen Stellen
bei Titel 0902 - 428 01 umzuwandeln, wenn und
soweit dies zur Übernahme der dafür ausgebildeten
Nachwuchskräfte erforderlich ist.

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtagsver-
waltung und der Landesrechnungshof dürfen zum
Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und Stel-
len unmittelbar vor dem Ausscheiden des jeweiligen
Stelleninhabers bis zu einer Dauer von maximal sechs
Monaten doppelt besetzen. Die daraus entstehenden
Ausgaben sind grundsätzlich aus dem Personalbud-
get des jeweiligen Ressorts zu decken. In begründe-
ten Einzelfällen kann das Finanzministerium auf An-
trag die zur Deckung benötigten Haushaltsmittel aus
dem Einzelplan 11 umsetzen. Die Ressorts können
die Regelung auf ihren Geschäftsbereich ausweiten;
die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Fälle ge-
mäß Satz 4 sind aus dem eigenen Budget zu decken.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Neuordnung
der Ausbildung der Nachwuchskräfte der Laufbahn
1, 2. Einstiegsamt erforderliche Planstellen und Stel-
len innerhalb des Einzelplanes 09 umzusetzen, zu
heben oder umzuwandeln sowie Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten,
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-

gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und 
soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an Stelle von
fünf Anwärterinnen oder Anwärtern für den mittleren
Dienst (LG 1.2) im Einstellungsjahr 2022 fünf Re-
gierungsinspektoranwärterinnen oder Regierungsins-
pektoranwärter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen
entsprechend umzuwandeln.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung, des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus oder des Ministeriums für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
zur Steigerung der Attraktivität technischer Berufe
Planstellen und Stellen zu heben sowie mit Zulagen
zu versehen, soweit die damit verbundenen Ausga-
ben aus Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind.

(24) Bei den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0615
MG 04) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeri-
ums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen für
Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbildung
besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 70
Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie und
besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst in den berufsbildenden Schu-
len (Kapitel 0615 MG 04) dürfen mit Einwilligung des
Finanzministeriums mit einer Lehrkraft besetzt wer-
den. Die Ermächtigung gilt für bis zu 10 Lehrkräfte

§ 15
Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden

1. bis zu 137 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig
wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf
Jahren“ zu versehende Planstellen oder Stellen in
den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit
sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst und Auszubildende - erforderlich sind, die
ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in der Justiz
und dem Justizvollzug, in der Steuerverwaltung
des Landes Schleswig-Holstein, beim Ministerium
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung, im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, im Landes-
betrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz, im Landeslabor sowie im Landesamt
für Vermessung und Geoinformation abgeleistet
und die entsprechende Abschlussprüfung bestan-
den haben,

2. gemäß Nummer 1 ausgebrachte Planstellen oder
Stellen mit unveränderter Laufzeit des jeweiligen
kw-Vermerkes in einen anderen Einzelplan umzu-
setzen,
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3. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit dem
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätes-
tens nach drei Jahren“ zu versehende Planstellen
auszubringen, soweit solche Planstellen zur Über-
nahme aller Nachwuchskräfte der Landespolizei
nach bestandener Prüfung erforderlich sind.

§ 16
Grundstücksangelegenheiten

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO in
folgenden Fällen zulassen:

1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und
Grundstücken;

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-
gung des Eigentums oder der Nutzungsbefug-
nisse an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und
Hafenflächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit
keine Anwendung; ab einer Grundstücksfläche
von mehr als 5.000 m2 ist bei Übertragung des
Eigentums der Finanzausschuss vor Einwilligung
zu unterrichten;

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstücken
auf die Universität zu Lübeck im Rahmen der Um-
wandlung der Universität zu Lübeck in eine Stif-
tungsuniversität;

4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-
nen Liegenschaften an Gemeinden und Gemein-
deverbände, soweit und solange diese der Un-
terbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen
(Erst- und Anschlussunterbringung) dienen; die
Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen
Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- 
oder Unterhaltungskosten.

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Ent-
wicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 171
des Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine ent-
sprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder
Förderung der Maßnahme zum sanierungs- oder ent-
wicklungsunbeeinflussten Grundstückswert an die
Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese zur
Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen
Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf
Jahren verpflichtet.

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium landeseigene Grundstücke,
die der Sicherung von Flächenansprüchen des Natur-
schutzes dienen sollen, unentgeltlich auf die Stiftung

Naturschutz oder andere geeignete Träger übertra-
gen. Die Übertragung von Grundstücken mit einem 
geschätzten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro 
bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Ersatz
von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie für Um- 
und Einbauten zuzusichern. Bei Inanspruchnahme
sind die Ausgaben zu decken.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein landeseigenes Grundstück
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 4
in der Gemarkung Strecknitz) für die Erweiterung
einer Fraunhofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Ge-
sellschaft zu veräußern.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur oder des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren zum Zweck der
Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums
sowie zur Errichtung von Kindertagesstätten Erbbau-
rechte an Grundstücken unter teilweisem oder voll-
ständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur die landeseigene Liegenschaft
Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung als Tages-
klinik für Psychosomatik und Psychotherapie und die
landeseigene Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für
die Nutzung als Psychotherapeutische Ambulanz an
die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH
zu veräußern.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung zum Zweck der Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grund-
stücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern
oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preis-
nachlass kann bis zu einem symbolischen Kaufpreis
von 1 Euro gewährt werden oder es kann auf einen
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet wer-
den, wenn nachgewiesen wird, dass ein vollständiger
Wertausgleich durch Belegungsrechte für Landesbe-
dienstete sichergestellt ist.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35,
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49 723 m²
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich von
ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu verkau-
fen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn
vertraglich sichergestellt ist, dass das Grundstück
unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu
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(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
im Rahmen von Personalmaßnahmen Haushaltsmittel
und Planstellen zwischen der Hauptgruppe 4 des
Einzelplans 13 und den Personalkostenzuschussti- 
teln 1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23
MG 21, 1319 - 682 07 MG 03 sowie 1319 - 682
08 MG 03 umzusetzen.

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden un-
vorhergesehenen und unabweisbaren vordringlichen
Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach § 50
Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird das
Finanzministerium ermächtigt, diese für den Zeitraum
der Umsetzung zu heben und umzuwandeln. Der
Finanzausschuss ist zum 31. März durch das auf-
nehmende Ressort für das abgelaufene Jahr von den
Änderungen der Stellenpläne und Stellenübersichten
zu informieren.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 15
im Kapitel 0902 ausgebrachte Stellen für Rechts-
pflegeanwärterinnen oder Rechtspflegeanwärter und
Justizobersekretäranwärterinnen oder Justizoberse-
kretäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und LG 1.2
umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 ausgebrachte
Stellen für Auszubildende in die erforderlichen Stellen
bei Titel 0902 - 428 01 umzuwandeln, wenn und
soweit dies zur Übernahme der dafür ausgebildeten
Nachwuchskräfte erforderlich ist.

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtagsver-
waltung und der Landesrechnungshof dürfen zum
Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und Stel-
len unmittelbar vor dem Ausscheiden des jeweiligen
Stelleninhabers bis zu einer Dauer von maximal sechs
Monaten doppelt besetzen. Die daraus entstehenden
Ausgaben sind grundsätzlich aus dem Personalbud-
get des jeweiligen Ressorts zu decken. In begründe-
ten Einzelfällen kann das Finanzministerium auf An-
trag die zur Deckung benötigten Haushaltsmittel aus
dem Einzelplan 11 umsetzen. Die Ressorts können
die Regelung auf ihren Geschäftsbereich ausweiten;
die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Fälle ge-
mäß Satz 4 sind aus dem eigenen Budget zu decken.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit der Neuordnung
der Ausbildung der Nachwuchskräfte der Laufbahn
1, 2. Einstiegsamt erforderliche Planstellen und Stel-
len innerhalb des Einzelplanes 09 umzusetzen, zu
heben oder umzuwandeln sowie Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten,
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-

gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und 
soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an Stelle von
fünf Anwärterinnen oder Anwärtern für den mittleren
Dienst (LG 1.2) im Einstellungsjahr 2022 fünf Re-
gierungsinspektoranwärterinnen oder Regierungsins-
pektoranwärter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen
entsprechend umzuwandeln.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung, des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus oder des Ministeriums für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
zur Steigerung der Attraktivität technischer Berufe
Planstellen und Stellen zu heben sowie mit Zulagen
zu versehen, soweit die damit verbundenen Ausga-
ben aus Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind.

(24) Bei den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0615
MG 04) dürfen mit Einwilligung des Finanzministeri-
ums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen für
Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbildung
besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 70
Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie und
besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst in den berufsbildenden Schu-
len (Kapitel 0615 MG 04) dürfen mit Einwilligung des
Finanzministeriums mit einer Lehrkraft besetzt wer-
den. Die Ermächtigung gilt für bis zu 10 Lehrkräfte

§ 15
Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden

1. bis zu 137 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig
wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf
Jahren“ zu versehende Planstellen oder Stellen in
den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit
sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst und Auszubildende - erforderlich sind, die
ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in der Justiz
und dem Justizvollzug, in der Steuerverwaltung
des Landes Schleswig-Holstein, beim Ministerium
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung, im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, im Landes-
betrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz, im Landeslabor sowie im Landesamt
für Vermessung und Geoinformation abgeleistet
und die entsprechende Abschlussprüfung bestan-
den haben,

2. gemäß Nummer 1 ausgebrachte Planstellen oder
Stellen mit unveränderter Laufzeit des jeweiligen
kw-Vermerkes in einen anderen Einzelplan umzu-
setzen,
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3. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit dem
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätes-
tens nach drei Jahren“ zu versehende Planstellen
auszubringen, soweit solche Planstellen zur Über-
nahme aller Nachwuchskräfte der Landespolizei
nach bestandener Prüfung erforderlich sind.

§ 16
Grundstücksangelegenheiten

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO in
folgenden Fällen zulassen:

1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und
Grundstücken;

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-
gung des Eigentums oder der Nutzungsbefug-
nisse an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und
Hafenflächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit
keine Anwendung; ab einer Grundstücksfläche
von mehr als 5.000 m2 ist bei Übertragung des
Eigentums der Finanzausschuss vor Einwilligung
zu unterrichten;

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstücken
auf die Universität zu Lübeck im Rahmen der Um-
wandlung der Universität zu Lübeck in eine Stif-
tungsuniversität;

4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-
nen Liegenschaften an Gemeinden und Gemein-
deverbände, soweit und solange diese der Un-
terbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen
(Erst- und Anschlussunterbringung) dienen; die
Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen
Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- 
oder Unterhaltungskosten.

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Ent-
wicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 171
des Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine ent-
sprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder
Förderung der Maßnahme zum sanierungs- oder ent-
wicklungsunbeeinflussten Grundstückswert an die
Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese zur
Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen
Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf
Jahren verpflichtet.

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium landeseigene Grundstücke,
die der Sicherung von Flächenansprüchen des Natur-
schutzes dienen sollen, unentgeltlich auf die Stiftung

Naturschutz oder andere geeignete Träger übertra-
gen. Die Übertragung von Grundstücken mit einem 
geschätzten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro 
bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Ersatz
von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie für Um- 
und Einbauten zuzusichern. Bei Inanspruchnahme
sind die Ausgaben zu decken.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein landeseigenes Grundstück
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 4
in der Gemarkung Strecknitz) für die Erweiterung
einer Fraunhofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Ge-
sellschaft zu veräußern.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur oder des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren zum Zweck der
Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums
sowie zur Errichtung von Kindertagesstätten Erbbau-
rechte an Grundstücken unter teilweisem oder voll-
ständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur die landeseigene Liegenschaft
Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung als Tages-
klinik für Psychosomatik und Psychotherapie und die
landeseigene Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für
die Nutzung als Psychotherapeutische Ambulanz an
die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH
zu veräußern.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung zum Zweck der Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grund-
stücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern
oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preis-
nachlass kann bis zu einem symbolischen Kaufpreis
von 1 Euro gewährt werden oder es kann auf einen
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet wer-
den, wenn nachgewiesen wird, dass ein vollständiger
Wertausgleich durch Belegungsrechte für Landesbe-
dienstete sichergestellt ist.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35,
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49 723 m²
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich von
ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu verkau-
fen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn
vertraglich sichergestellt ist, dass das Grundstück
unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu
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Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden 
Wohneinheiten sollen 30 % sozialgebunden sein. 
Dieser Anteil darf nur unterschritten werden, wenn 
eine Prüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
ergibt, dass seine Einhaltung die Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahme gefährdet.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-Straße
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 12
in der Gemarkung St. Jürgen) für die weitere Aus-
bauplanung der Fachhochschule Lübeck zu erwerben
oder gegen ein landeseigenes Grundstück zu tau-
schen. Darüber hinaus soll im Rahmen der Auflö-
sung der provisorischen Bustrasse ein landeseigenes
Grundstück an die Stadt Lübeck übergehen (Tausch
oder Veräußerung). Wegen der vorgesehenen Über-
nahme der Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck
ist eine Veräußerung auch zu einem unterhalb des
ermittelten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vor-
zusehen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, an der
landeseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 17, Flurstück
734, Flur 18, Flurstücke 472 und 474 der Gemar-
kung Kiel-N sowie Flur 18, Flurstücke 541, 546, 544
und 549 der Gemarkung Kiel-N, in Größe von insge-
samt 7 684 qm, Postanschrift Lorentzendamm 6-8,
ein Erbbaurecht zu Gunsten der Urbane Impulse
GmbH, Kiel, oder einer seitens der Nutzer der „Alten
Mu“ noch zu gründenden Genossenschaft für Woh-
nen und/oder Arbeiten bestellen, wenn vertraglich
sichergestellt ist, dass ein wirtschaftlich tragfähi-
ges, genehmigungsfähiges Konzept vorliegt, das der
dort angesiedelten kreativen Szene eine dauerhafte
Perspektive erhält und dass zu diesem Zweck eine
konzeptentsprechende Nutzung langfristig festge-
schrieben sowie die Spekulation mit Grund und Bo-
den sowie aufstehenden Gebäuden der genannten
Liegenschaft ebenso langfristig ausgeschlossen und
eine anteilige Nutzung für den sozial verträglichen
Wohnungsbau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins
wird auf Grundlage einer Wertermittlung und in Ab-
hängigkeit der geplanten Nutzungsarten und Nut-
zungsanteile ermittelt. Die Bewertung erfolgt durch
die GMSH.

(12) Das Finanzministerium darf abweichend von § 63
Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten Beschaffung von
Bauland gestatten, dass landeseigene Grundstücke
an Kommunen oder Dritte unter dem vollen Wert
veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass diese
Grundstücke binnen angemessener Frist, die in der
Regel fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages
nicht übersteigen soll, mindestens zu zwei Dritteln
zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus bebaut wer-
den. Eine Quotierung ist möglich, wenn sichergestellt
ist, dass mindestens zwei Drittel der neu entstan-
denen Wohneinheiten dem oben genannten Zweck
entsprechen. Der Einwilligung des Landtags nach

§ 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.
Das Nähere bestimmen Richtlinien des Finanzminis-
teriums. Unterbleibt die Bebauung, ist das Eigentum
an dem Grundstück auf das Land rückzuübertragen.
Die hierbei anfallenden Kosten hat die Wiederverkäu-
ferin oder der Wiederverkäufer zu tragen.

§ 17
Sonstige Vermögensgegenstände

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder
erworbene Programme der automatisierten Datenver-
arbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen
Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegensei-
tigkeit besteht.

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO zu-
lassen

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
von für Zwecke des Landes entbehrlichen Gerä-
ten, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen
an osteuropäische Staaten, insbesondere Ostsee-
anrainerstaaten, sofern eine Ersatzbeschaffung
nicht erforderlich ist oder die Aufwendungen für
eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veranschlagt
oder bereits finanziert sind,

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nutzung
von Vermögensgegenständen in landeseigenen
Häfen oder der Übertragung oder Überlassung
unter vollem Wert,

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an bislang von der Universität zu Lübeck genutz-
ten beweglichen Vermögensgegenständen und
zur unentgeltlichen Abtretung von der Universität
zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte im Rah-
men der Umwandlung zur Stiftungsuniversität,

4. zur Übertragung des Eigentums an einem dem
Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bronze-
relief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung Itzehoe
für einen symbolischen Preis von 1 Euro,

5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an Containern, die ursprünglich für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorge-
sehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge,

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als
gemeinnützig anerkannten Zwecke;

die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
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Integration und Gleichstellung ohne jegliche Ge-
währleistungsverpflichtung des Landes und ohne 
Übernahme weiterer Kosten, zum Beispiel für 
Transport, Schaffung der Infrastruktur, Rückbau 
und Unterhaltung,

6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem vol-
len Wert nach vorheriger Bestätigung der Ent-
behrlichkeit durch das Ministerium für Inneres,
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung;
sofern dabei im Einzelfall vom vollen Wert um
mehr als 50.000 Euro abgewichen wird, bedarf
die Veräußerung der Zustimmung des Finanzaus-
schusses,

7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an Einrichtungsgegenständen für Erstaufnah-
meeinrichtungen sowie Hygieneartikeln, die
ursprünglich für Asylsuchende und Flüchtlinge
vorgesehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge,

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als
gemeinnützig anerkannten Zwecke,

d) die schleswig-holsteinischen Landesverbände
der Hilfeleistungsorganisationen im Katastro-
phenschutz;

die Überlassung der Einrichtungsgegenstände und 
Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche Gewährleis-
tungsverpflichtung des Landes und ohne Über-
nahme weiterer Kosten, zum Beispiel für Trans-
port, Aufbau und Unterhaltung,

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigen-
tum in Besitz genommenen und an die Stiftung
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege
und Erforschung übergebenen Objekte.

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an den von der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek per Schenkungsvertrag übernom-
menen Künstlerbüchern aus der Schenkung Siegl/
Schlumbaum an die Stiftung Eutiner Landesbib-
liothek. Die Überlassung erfolgt ohne Übernahme
weiterer Kosten, zum Beispiel für Transport.

§ 18
Bürgschaften und andere 
 Sekundärverpflichtungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur
Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft
Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen

sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen 
darf 500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen.

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen bis zum Höchstbetrag von insgesamt
500.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung
von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanziellen
Verpflichtungen, die sich insbesondere aus Tätig-
keiten ergeben, die in den Anwendungsbereich des
Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes
ergangenen Rechtsverordnungen fallen, bis zur Höhe
von insgesamt 75.000.000 Euro zu übernehmen. In
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen.

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
zur Absicherung der dem Land Schleswig-Holstein,
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf, der Stiftung Schloss Eutin, der
Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universi-
tät überlassenen Leihgaben Landesgarantien und in
Ausnahmefällen verschuldensunabhängige Haftun-
gen bis zur Höhe von insgesamt 300.000.000 Euro
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus Vorjahren sind anzurechnen. Das Nähere
regelt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Abstimmung mit dem Finanzministerium in
einer Richtlinie.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im Rah-
men einer Vereinbarung eine teilweise Haftungsfrei-
stellung durch das Land Schleswig-Holstein von der
Trägerhaftung für Dataport nach § 2 Absatz 5 des
Dataport-Staatsvertrages vom 27. August 2003, An-
lage zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl.
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511),
bis zu einer Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zu-
zusichern. Durch geeignete Regelungen ist sicher-
zustellen, dass das Land Schleswig-Holstein von der
IT-VSH erst in Anspruch genommen werden kann,
wenn der Anteil der IT-VSH an dem Stammkapital
von Dataport aufgebraucht ist.

- 13 -



Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden 
Wohneinheiten sollen 30 % sozialgebunden sein. 
Dieser Anteil darf nur unterschritten werden, wenn 
eine Prüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
ergibt, dass seine Einhaltung die Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahme gefährdet.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-Straße
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 12
in der Gemarkung St. Jürgen) für die weitere Aus-
bauplanung der Fachhochschule Lübeck zu erwerben
oder gegen ein landeseigenes Grundstück zu tau-
schen. Darüber hinaus soll im Rahmen der Auflö-
sung der provisorischen Bustrasse ein landeseigenes
Grundstück an die Stadt Lübeck übergehen (Tausch
oder Veräußerung). Wegen der vorgesehenen Über-
nahme der Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck
ist eine Veräußerung auch zu einem unterhalb des
ermittelten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vor-
zusehen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, an der
landeseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 17, Flurstück
734, Flur 18, Flurstücke 472 und 474 der Gemar-
kung Kiel-N sowie Flur 18, Flurstücke 541, 546, 544
und 549 der Gemarkung Kiel-N, in Größe von insge-
samt 7 684 qm, Postanschrift Lorentzendamm 6-8,
ein Erbbaurecht zu Gunsten der Urbane Impulse
GmbH, Kiel, oder einer seitens der Nutzer der „Alten
Mu“ noch zu gründenden Genossenschaft für Woh-
nen und/oder Arbeiten bestellen, wenn vertraglich
sichergestellt ist, dass ein wirtschaftlich tragfähi-
ges, genehmigungsfähiges Konzept vorliegt, das der
dort angesiedelten kreativen Szene eine dauerhafte
Perspektive erhält und dass zu diesem Zweck eine
konzeptentsprechende Nutzung langfristig festge-
schrieben sowie die Spekulation mit Grund und Bo-
den sowie aufstehenden Gebäuden der genannten
Liegenschaft ebenso langfristig ausgeschlossen und
eine anteilige Nutzung für den sozial verträglichen
Wohnungsbau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins
wird auf Grundlage einer Wertermittlung und in Ab-
hängigkeit der geplanten Nutzungsarten und Nut-
zungsanteile ermittelt. Die Bewertung erfolgt durch
die GMSH.

(12) Das Finanzministerium darf abweichend von § 63
Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten Beschaffung von
Bauland gestatten, dass landeseigene Grundstücke
an Kommunen oder Dritte unter dem vollen Wert
veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass diese
Grundstücke binnen angemessener Frist, die in der
Regel fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages
nicht übersteigen soll, mindestens zu zwei Dritteln
zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus bebaut wer-
den. Eine Quotierung ist möglich, wenn sichergestellt
ist, dass mindestens zwei Drittel der neu entstan-
denen Wohneinheiten dem oben genannten Zweck
entsprechen. Der Einwilligung des Landtags nach

§ 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.
Das Nähere bestimmen Richtlinien des Finanzminis-
teriums. Unterbleibt die Bebauung, ist das Eigentum
an dem Grundstück auf das Land rückzuübertragen.
Die hierbei anfallenden Kosten hat die Wiederverkäu-
ferin oder der Wiederverkäufer zu tragen.

§ 17
Sonstige Vermögensgegenstände

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder
erworbene Programme der automatisierten Datenver-
arbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen
Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegensei-
tigkeit besteht.

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO zu-
lassen

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
von für Zwecke des Landes entbehrlichen Gerä-
ten, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen
an osteuropäische Staaten, insbesondere Ostsee-
anrainerstaaten, sofern eine Ersatzbeschaffung
nicht erforderlich ist oder die Aufwendungen für
eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veranschlagt
oder bereits finanziert sind,

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nutzung
von Vermögensgegenständen in landeseigenen
Häfen oder der Übertragung oder Überlassung
unter vollem Wert,

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an bislang von der Universität zu Lübeck genutz-
ten beweglichen Vermögensgegenständen und
zur unentgeltlichen Abtretung von der Universität
zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte im Rah-
men der Umwandlung zur Stiftungsuniversität,

4. zur Übertragung des Eigentums an einem dem
Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bronze-
relief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung Itzehoe
für einen symbolischen Preis von 1 Euro,

5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an Containern, die ursprünglich für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorge-
sehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge,

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als
gemeinnützig anerkannten Zwecke;

die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
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Integration und Gleichstellung ohne jegliche Ge-
währleistungsverpflichtung des Landes und ohne 
Übernahme weiterer Kosten, zum Beispiel für 
Transport, Schaffung der Infrastruktur, Rückbau 
und Unterhaltung,

6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem vol-
len Wert nach vorheriger Bestätigung der Ent-
behrlichkeit durch das Ministerium für Inneres,
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung;
sofern dabei im Einzelfall vom vollen Wert um
mehr als 50.000 Euro abgewichen wird, bedarf
die Veräußerung der Zustimmung des Finanzaus-
schusses,

7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an Einrichtungsgegenständen für Erstaufnah-
meeinrichtungen sowie Hygieneartikeln, die
ursprünglich für Asylsuchende und Flüchtlinge
vorgesehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge,

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als
gemeinnützig anerkannten Zwecke,

d) die schleswig-holsteinischen Landesverbände
der Hilfeleistungsorganisationen im Katastro-
phenschutz;

die Überlassung der Einrichtungsgegenstände und 
Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche Gewährleis-
tungsverpflichtung des Landes und ohne Über-
nahme weiterer Kosten, zum Beispiel für Trans-
port, Aufbau und Unterhaltung,

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigen-
tum in Besitz genommenen und an die Stiftung
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege
und Erforschung übergebenen Objekte.

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums
an den von der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek per Schenkungsvertrag übernom-
menen Künstlerbüchern aus der Schenkung Siegl/
Schlumbaum an die Stiftung Eutiner Landesbib-
liothek. Die Überlassung erfolgt ohne Übernahme
weiterer Kosten, zum Beispiel für Transport.

§ 18
Bürgschaften und andere 
 Sekundärverpflichtungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur
Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft
Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen

sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen 
darf 500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen.

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen bis zum Höchstbetrag von insgesamt
500.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung
von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanziellen
Verpflichtungen, die sich insbesondere aus Tätig-
keiten ergeben, die in den Anwendungsbereich des
Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes
ergangenen Rechtsverordnungen fallen, bis zur Höhe
von insgesamt 75.000.000 Euro zu übernehmen. In
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen.

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
zur Absicherung der dem Land Schleswig-Holstein,
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf, der Stiftung Schloss Eutin, der
Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universi-
tät überlassenen Leihgaben Landesgarantien und in
Ausnahmefällen verschuldensunabhängige Haftun-
gen bis zur Höhe von insgesamt 300.000.000 Euro
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus Vorjahren sind anzurechnen. Das Nähere
regelt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Abstimmung mit dem Finanzministerium in
einer Richtlinie.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im Rah-
men einer Vereinbarung eine teilweise Haftungsfrei-
stellung durch das Land Schleswig-Holstein von der
Trägerhaftung für Dataport nach § 2 Absatz 5 des
Dataport-Staatsvertrages vom 27. August 2003, An-
lage zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl.
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511),
bis zu einer Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zu-
zusichern. Durch geeignete Regelungen ist sicher-
zustellen, dass das Land Schleswig-Holstein von der
IT-VSH erst in Anspruch genommen werden kann,
wenn der Anteil der IT-VSH an dem Stammkapital
von Dataport aufgebraucht ist.
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zuguns-
ten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein
für Forderungen der Projektgesellschaft Immobili-
enpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am
30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages
eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe
dieser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht über-
schreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

§ 19
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, eine
Freihalteerklärung gegenüber dem Statistischen Amt
für Hamburg und Schleswig-Holstein - Anstalt des
öffentlichen Rechts für anteilige Beihilfeansprü-
che von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim
Land Schleswig-Holstein beruhen, für die gemäß
versicherungsmathematischem Gutachten zum Jah-
resabschluss jeweils berechnete erforderliche Höhe
abzugeben.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz im Zusammenhang mit der Neugestaltung der
Abschiebungshaft erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten,
umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einzuwilligen, sowie Planstel-
len und Stellen auszubringen, wenn und soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Inves-
titionsbank mit der Umsetzung eines Wohnungsbau-
programmes für Menschen mit geringem Einkommen
zur Schaffung von preisgünstigen Wohnungen zu
beauftragen und der Investitionsbank die Erstattung
der aus der Refinanzierung entstehenden Zinsen zu-
zusagen.

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung darf sich im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium gegenüber der In-
vestitionsbank verpflichten, Darlehen, die die Investi-
tionsbank ab dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang
mit dem Wohnungsbauprogramm für Menschen mit
geringem Einkommen zur Schaffung von preisgüns-
tigen Wohnungen gewährt, auf Anforderung der In-
vestitionsbank zum Nennwert zu übernehmen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung im Zusammenhang mit

der Aufnahme von Personengruppen aus dem Aus-
land im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, bei
gemeinsam mit der Europäischen Union (EU) finan-
zierten Maßnahmen Zusagen in Höhe der jeweils
vorgesehenen EU-Fördermittel zu machen oder ent-
sprechende Zahlungen zu leisten, soweit diese im
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächtigungen
eingelöst werden können. Diese Ermächtigung gilt
für folgendes gemeinsam mit der EU finanzierte Pro-
gramm:

Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, 
zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Februar 
2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das Folgeprogramm.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung bei Einrichtung des
Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge als
zentrale Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1
Satz 5 Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I
S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 54 Absatz 1
des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und
zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, den
Kreisen und kreisfreien Städten Erstattungen für
Aufwendungen von bis zu insgesamt 400.000 Euro
jährlich bis zu einer Dauer von fünf Jahren, in Aus-
nahmefällen mit Einwilligung des Finanzministeriums
auch für einen längeren Zeitraum, zuzusagen, die
ihnen für die Anmietung oder Pacht geeigneter Ge-
bäude zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und
Asylbewerbern entstehen, wenn die Ausgaben im
Einzelplan 04 gedeckt sind. Sollte die Deckung nicht
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im Einzelplan 04 dargestellt werden können, bedarf 
die Zusage der Einwilligung des Finanzministeriums.

(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit der
Errichtung und der Umsetzung eines Baulandfonds
(„Aktiver Baulandfonds Schleswig-Holstein“) zur
Unterstützung der Kommunen durch Darlehens-
vergabe bis zu einer Höhe von 100.000.000 Euro
beim Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der
Wohnraumschaffung zu beauftragen und der IB.SH
die Erstattung der aus der Refinanzierung entste-
henden Zinsen zuzusagen. Der voraussichtliche Ab-
rechnungsbetrag ist jeweils im Folgejahr - erstmalig
2022 - im Haushalt zu veranschlagen. Die Deckung
der Ausgaben erfolgt vorrangig bis zur Höhe von
derzeit 13.000.000 Euro aus den Flächenmanage-
ment-Mitteln des Ministeriums für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung. Die von der
IB.SH gewährten Darlehen dürfen eine Laufzeit von
maximal 15 Jahren haben.

(10) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, ge-
genüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein die
Übernahme von im Jahr 2036 bestehenden Verlus-
ten aus ausgefallenen Darlehen des nach Absatz 11
errichteten Baulandfonds bis zu einer Höhe von
20 v. H. der Darlehenssumme zu erklären. Die Dar-
lehen dürfen in der Summe 100.000.000 Euro nicht
übersteigen.

§ 20
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Fi-

nanzministeriums

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschule
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz das
notwendige Personal, insgesamt bis zu 11 Personen,
gegen Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen.

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen De-
ckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, er-
forderliche neue Titel einrichten und Haushaltsmittel
umsetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, Stamm-
kapital) der Beteiligungen des Landes auf den Euro
Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die erforderlich
sind, den gesetzlichen Vorgaben unter Beibehaltung
der bestehenden Anteilsrelationen zu entsprechen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäftsbe-
reich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau er-
forderlichen Anpassungen aufgrund sich ändernder
Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In die-
sem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel ein-

schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken sowie im Einvernehmen mit dem 
Bund Planstellen und Stellen ausgebracht oder ge-
ändert werden, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und Be-
amten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
zwischen dem Land und den öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaften abzuschließen, die den
Regelungen des Versorgungslastenteilungsgesetzes
vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) ent-
spricht.

(6) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
den zuständigen Ressorts im Zusammenhang mit der
Verwaltung von Sondervermögen des Landes sowie
der Umsetzung der aus diesen Sondervermögen fi-
nanzierten Programme Titel und Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern sowie in zusätzliche
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(7) Kassengeschäfte für die von der Investitionsbank
Schleswig-Holstein verwalteten Sondervermögen des
Landes dürfen vom Finanzministerium - Landeskasse -
wahrgenommen werden. Das Nähere, insbesondere
die Sicherstellung des Zahlungsausgleichs zum Jah-
resende, ist zwischen dem Finanzministerium und der
Investitionsbank Schleswig-Holstein zu vereinbaren.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des stra-
tegischen Personalmanagements erforderlichen Än-
derungen in den Stellenplänen des Einzelplans 05
vorzunehmen. Planstellen und Stellen einschließlich
notwendiger Vermerke dürfen umgesetzt oder geän-
dert werden. Die daraus resultierenden Mehrausga-
ben sind aus dem zur Verfügung stehenden Personal-
ausgabenbudget des Einzelplans 05 zu finanzieren.

(9) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung zur Umsetzung des
kommunalen Infrastrukturprogramms erforderliche
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen
und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung gedeckt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem zwi-
schen der hsh finanzfonds AöR sowie der Freien
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein aufgrund § 3 Absatz 3 des Staatsvertrages
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zuguns-
ten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein
für Forderungen der Projektgesellschaft Immobili-
enpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am
30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages
eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe
dieser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht über-
schreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

§ 19
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, eine
Freihalteerklärung gegenüber dem Statistischen Amt
für Hamburg und Schleswig-Holstein - Anstalt des
öffentlichen Rechts für anteilige Beihilfeansprü-
che von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim
Land Schleswig-Holstein beruhen, für die gemäß
versicherungsmathematischem Gutachten zum Jah-
resabschluss jeweils berechnete erforderliche Höhe
abzugeben.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz im Zusammenhang mit der Neugestaltung der
Abschiebungshaft erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten,
umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einzuwilligen, sowie Planstel-
len und Stellen auszubringen, wenn und soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Inves-
titionsbank mit der Umsetzung eines Wohnungsbau-
programmes für Menschen mit geringem Einkommen
zur Schaffung von preisgünstigen Wohnungen zu
beauftragen und der Investitionsbank die Erstattung
der aus der Refinanzierung entstehenden Zinsen zu-
zusagen.

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung darf sich im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium gegenüber der In-
vestitionsbank verpflichten, Darlehen, die die Investi-
tionsbank ab dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang
mit dem Wohnungsbauprogramm für Menschen mit
geringem Einkommen zur Schaffung von preisgüns-
tigen Wohnungen gewährt, auf Anforderung der In-
vestitionsbank zum Nennwert zu übernehmen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung im Zusammenhang mit

der Aufnahme von Personengruppen aus dem Aus-
land im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, bei
gemeinsam mit der Europäischen Union (EU) finan-
zierten Maßnahmen Zusagen in Höhe der jeweils
vorgesehenen EU-Fördermittel zu machen oder ent-
sprechende Zahlungen zu leisten, soweit diese im
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächtigungen
eingelöst werden können. Diese Ermächtigung gilt
für folgendes gemeinsam mit der EU finanzierte Pro-
gramm:

Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, 
zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Februar 
2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das Folgeprogramm.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung bei Einrichtung des
Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge als
zentrale Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1
Satz 5 Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I
S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 54 Absatz 1
des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und
zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, den
Kreisen und kreisfreien Städten Erstattungen für
Aufwendungen von bis zu insgesamt 400.000 Euro
jährlich bis zu einer Dauer von fünf Jahren, in Aus-
nahmefällen mit Einwilligung des Finanzministeriums
auch für einen längeren Zeitraum, zuzusagen, die
ihnen für die Anmietung oder Pacht geeigneter Ge-
bäude zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und
Asylbewerbern entstehen, wenn die Ausgaben im
Einzelplan 04 gedeckt sind. Sollte die Deckung nicht
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im Einzelplan 04 dargestellt werden können, bedarf 
die Zusage der Einwilligung des Finanzministeriums.

(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit der
Errichtung und der Umsetzung eines Baulandfonds
(„Aktiver Baulandfonds Schleswig-Holstein“) zur
Unterstützung der Kommunen durch Darlehens-
vergabe bis zu einer Höhe von 100.000.000 Euro
beim Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der
Wohnraumschaffung zu beauftragen und der IB.SH
die Erstattung der aus der Refinanzierung entste-
henden Zinsen zuzusagen. Der voraussichtliche Ab-
rechnungsbetrag ist jeweils im Folgejahr - erstmalig
2022 - im Haushalt zu veranschlagen. Die Deckung
der Ausgaben erfolgt vorrangig bis zur Höhe von
derzeit 13.000.000 Euro aus den Flächenmanage-
ment-Mitteln des Ministeriums für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung. Die von der
IB.SH gewährten Darlehen dürfen eine Laufzeit von
maximal 15 Jahren haben.

(10) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung wird ermächtigt, ge-
genüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein die
Übernahme von im Jahr 2036 bestehenden Verlus-
ten aus ausgefallenen Darlehen des nach Absatz 11
errichteten Baulandfonds bis zu einer Höhe von
20 v. H. der Darlehenssumme zu erklären. Die Dar-
lehen dürfen in der Summe 100.000.000 Euro nicht
übersteigen.

§ 20
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Fi-

nanzministeriums

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschule
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz das
notwendige Personal, insgesamt bis zu 11 Personen,
gegen Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen.

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen De-
ckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, er-
forderliche neue Titel einrichten und Haushaltsmittel
umsetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, Stamm-
kapital) der Beteiligungen des Landes auf den Euro
Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die erforderlich
sind, den gesetzlichen Vorgaben unter Beibehaltung
der bestehenden Anteilsrelationen zu entsprechen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäftsbe-
reich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau er-
forderlichen Anpassungen aufgrund sich ändernder
Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In die-
sem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel ein-

schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken sowie im Einvernehmen mit dem 
Bund Planstellen und Stellen ausgebracht oder ge-
ändert werden, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und Be-
amten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
zwischen dem Land und den öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaften abzuschließen, die den
Regelungen des Versorgungslastenteilungsgesetzes
vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) ent-
spricht.

(6) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
den zuständigen Ressorts im Zusammenhang mit der
Verwaltung von Sondervermögen des Landes sowie
der Umsetzung der aus diesen Sondervermögen fi-
nanzierten Programme Titel und Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern sowie in zusätzliche
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(7) Kassengeschäfte für die von der Investitionsbank
Schleswig-Holstein verwalteten Sondervermögen des
Landes dürfen vom Finanzministerium - Landeskasse -
wahrgenommen werden. Das Nähere, insbesondere
die Sicherstellung des Zahlungsausgleichs zum Jah-
resende, ist zwischen dem Finanzministerium und der
Investitionsbank Schleswig-Holstein zu vereinbaren.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des stra-
tegischen Personalmanagements erforderlichen Än-
derungen in den Stellenplänen des Einzelplans 05
vorzunehmen. Planstellen und Stellen einschließlich
notwendiger Vermerke dürfen umgesetzt oder geän-
dert werden. Die daraus resultierenden Mehrausga-
ben sind aus dem zur Verfügung stehenden Personal-
ausgabenbudget des Einzelplans 05 zu finanzieren.

(9) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung zur Umsetzung des
kommunalen Infrastrukturprogramms erforderliche
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen
und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die
Finanzierung gedeckt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit
der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem zwi-
schen der hsh finanzfonds AöR sowie der Freien
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein aufgrund § 3 Absatz 3 des Staatsvertrages
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und
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dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 5. April 2009, Anlage 
zum Gesetz vom 14. April 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 172), geändert durch Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, Anlage zum Gesetz vom 18. Dezem-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 421), geschlossenen
Rückgarantievertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen.

(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Aktien
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind nach Ab-
zug der Kosten vollständig zur Tilgung von Krediten
zu verwenden, die der Höhe nach der ursprüngli-
chen Finanzierung der Beteiligung am Grundkapi-
tal der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg durch die
Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von
Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH
entsprechen.

(12) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der
Maßnahmen des Absatzes 11 erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden
Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder
der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur
Höhe von insgesamt 1.000.000.000 Euro zu ge-
währen. Die gewährten Darlehen sind schnellstmög-
lich, spätestens nach sechs Monaten ab Gewährung
zurückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu verzinsen.
Der damit verbundene Finanzierungsbedarf des Lan-
des darf durch Kassenverstärkungskredite gedeckt
werden. Eine Anrechnung auf die Ermächtigung ge-
mäß § 2 Absatz 2 Satz 1 findet nicht statt. Das
Finanzministerium wird ermächtigt, die in diesem
Zusammenhang erforderlichen Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und den entsprechenden Haushalts-
vermerken auszubringen oder zu ändern.

§ 21
- frei -

§ 22
Hochschulen und Forschungsinstitute

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die staatlichen Hochschulen des Landes er-
mächtigen, zur Beteiligung an zu gründenden oder
bereits bestehenden Gesellschaften Geschäftsanteile
jeweils bis zur Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung
zu leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel ein-
richten.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das Be-

triebsmittelverfahren für öffentliche Kassen einzube-
ziehen und das Nähere mit dem Universitätsklinikum 
zu vereinbaren.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Erbbaurechte an Grundstücken zugunsten
der Stiftung Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung
(GEOMAR) unter vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur für den Umwandlungsprozess
der Universität Lübeck in eine Stiftungsuniversität
und für den Betrieb der Stiftungsuniversität erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke
einzurichten oder zu ändern sowie Planstellen und
Stellen auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu-
sagen, für Verpflichtungen aus Risiken der Vertrags-
erfüllung im Rahmen des Solar-Orbiter-Projektes im
Innenverhältnis bis zu 2.400.000 Euro zu erstatten.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium mit der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein vertragliche Vereinbarungen über
die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von
Gebäuden der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein in Osterrönfeld, die von der Fachhochschule
Kiel genutzt werden, zu schließen. Es kann entwe-
der die Durchführung von Maßnahmen durch die
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein oder die
Durchführung als Landesbaumaßnahmen vorgese-
hen werden. Zur Umsetzung des Vertrages kann das
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in
zusätzliche Ausgaben einwilligen sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn und so-
weit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium neue Planstellen und Stellen einrichten sowie
kw-Vermerke streichen, die in den Stellenplänen und
-übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind,
wenn und soweit die Hochschulen eine zwischen
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und dem Finanzministerium abgestimmte
langfristige Personalplanung vorlegen. Zur Deckung
dringender Bedarfe können im Vorwege bis zu 30
Planstellen und Stellen ausgebracht werden.
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(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium neue befristete Planstellen und Stellen einrich-
ten, die in den Stellenplänen und -übersichten der
Hochschulen aufzunehmen sind, sofern die zusätz-
lichen Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04
gedeckt sind.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zur Sicherstellung eines geeigneten In-
solvenzschutzes für die Arbeitszeitregelungen über
Langzeitkonten bei der Max-Planck-Gesellschaft
Bürgschaften und Gewährleistungen bis zu einer
Gesamthöhe von 50.000 Euro zu übernehmen.

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zum Aufbau eines Schiffspools Wasserfahrzeuge
kostenlos einer Betreibergemeinschaft für deutsche
Forschungsschiffe übereignen. Das Finanzministe-
rium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur die entsprechenden Titel
einrichten und aus dem Kapitel 0723 TG 62 und
64 Mittel umsetzen.

(11) Für die Beteiligung des Landes an der Deutschen
Allianz für Meeresforschung darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und soweit
die Maßnahmen gedeckt sind.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes Schles-
wig-Holstein an einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) für die Entwicklung von integrierten
Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen
Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für
Fracht- und Passagierschiffe erforderliche Titel so-
wie Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten oder zu
ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen sowie eine Planstelle oder Stelle ein-
zurichten, soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegen-
über dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
die Kostenübernahme für einzelne durch das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein zunächst vorzufi-
nanzierende Investitionsmaßnahmen nach § 9 Ab-
satz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes
über die Hochschulen und das Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 (GVOBl
Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2),

bis zu einer Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro 
rechtsverbindlich zuzusagen. Zusagen aus den Vor-
jahren sind anzurechnen. Die Auszahlung soll ab dem 
Haushaltsjahr 2026 in jährlichen Raten in Höhe von 
mindestens 25.000.000 Euro erfolgen. Eine Erhö-
hung des Ansatzes ist zulässig, soweit die Finanzie-
rung gedeckt ist.

(14) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur wird ermächtigt, beim Verkauf eines aus
der Projektförderung zur Errichtung des Fraunhofer-
Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) erworbenen
Grundstückes an die Stadt Itzehoe gegenüber der
Fraunhofer-Gesellschaft auf die Rückzahlung der da-
raus erzielten Einnahmen unter der Voraussetzung
zu verzichten, dass die Fraunhofer-Gesellschaft den
Verkaufserlös auch in die Batteriezellforschung am
Standort Itzehoe investiert.

(15) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium im Zusammenhang mit dem OP EFRE S-H
2021-2027 erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden
Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten oder
ändern, sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen einwilligen, soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(16) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und nach Einwilligung des Finanzausschusses
zum Zwecke der gemeinschaftlichen Zusammenar-
beit im Zusammenhang mit der Unterstützung von
Projekten von Fraunhofer Einheiten in Schleswig-
Holstein erforderlich werdende Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten
oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu
2.000.000 Euro einwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und mit der Staatskanzlei oder dem Minis-
terium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung zum Zwecke der gemein-
schaftlichen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit
der Unterstützung von Projekten für die Digitalisie-
rung in Schleswig-Holstein erforderlich werdende
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einrichten oder ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen
einwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zur Umsetzung der Auswirkungen einer Neure-
gelung der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO)
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dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 5. April 2009, Anlage 
zum Gesetz vom 14. April 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 172), geändert durch Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, Anlage zum Gesetz vom 18. Dezem-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 421), geschlossenen
Rückgarantievertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen.

(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Aktien
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind nach Ab-
zug der Kosten vollständig zur Tilgung von Krediten
zu verwenden, die der Höhe nach der ursprüngli-
chen Finanzierung der Beteiligung am Grundkapi-
tal der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg durch die
Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von
Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH
entsprechen.

(12) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der
Maßnahmen des Absatzes 11 erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden
Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder
der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur
Höhe von insgesamt 1.000.000.000 Euro zu ge-
währen. Die gewährten Darlehen sind schnellstmög-
lich, spätestens nach sechs Monaten ab Gewährung
zurückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu verzinsen.
Der damit verbundene Finanzierungsbedarf des Lan-
des darf durch Kassenverstärkungskredite gedeckt
werden. Eine Anrechnung auf die Ermächtigung ge-
mäß § 2 Absatz 2 Satz 1 findet nicht statt. Das
Finanzministerium wird ermächtigt, die in diesem
Zusammenhang erforderlichen Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und den entsprechenden Haushalts-
vermerken auszubringen oder zu ändern.

§ 21
- frei -

§ 22
Hochschulen und Forschungsinstitute

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die staatlichen Hochschulen des Landes er-
mächtigen, zur Beteiligung an zu gründenden oder
bereits bestehenden Gesellschaften Geschäftsanteile
jeweils bis zur Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung
zu leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel ein-
richten.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das Be-

triebsmittelverfahren für öffentliche Kassen einzube-
ziehen und das Nähere mit dem Universitätsklinikum 
zu vereinbaren.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Erbbaurechte an Grundstücken zugunsten
der Stiftung Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung
(GEOMAR) unter vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur für den Umwandlungsprozess
der Universität Lübeck in eine Stiftungsuniversität
und für den Betrieb der Stiftungsuniversität erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke
einzurichten oder zu ändern sowie Planstellen und
Stellen auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu-
sagen, für Verpflichtungen aus Risiken der Vertrags-
erfüllung im Rahmen des Solar-Orbiter-Projektes im
Innenverhältnis bis zu 2.400.000 Euro zu erstatten.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium mit der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein vertragliche Vereinbarungen über
die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von
Gebäuden der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein in Osterrönfeld, die von der Fachhochschule
Kiel genutzt werden, zu schließen. Es kann entwe-
der die Durchführung von Maßnahmen durch die
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein oder die
Durchführung als Landesbaumaßnahmen vorgese-
hen werden. Zur Umsetzung des Vertrages kann das
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in
zusätzliche Ausgaben einwilligen sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn und so-
weit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium neue Planstellen und Stellen einrichten sowie
kw-Vermerke streichen, die in den Stellenplänen und
-übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind,
wenn und soweit die Hochschulen eine zwischen
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und dem Finanzministerium abgestimmte
langfristige Personalplanung vorlegen. Zur Deckung
dringender Bedarfe können im Vorwege bis zu 30
Planstellen und Stellen ausgebracht werden.
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(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium neue befristete Planstellen und Stellen einrich-
ten, die in den Stellenplänen und -übersichten der
Hochschulen aufzunehmen sind, sofern die zusätz-
lichen Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04
gedeckt sind.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zur Sicherstellung eines geeigneten In-
solvenzschutzes für die Arbeitszeitregelungen über
Langzeitkonten bei der Max-Planck-Gesellschaft
Bürgschaften und Gewährleistungen bis zu einer
Gesamthöhe von 50.000 Euro zu übernehmen.

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zum Aufbau eines Schiffspools Wasserfahrzeuge
kostenlos einer Betreibergemeinschaft für deutsche
Forschungsschiffe übereignen. Das Finanzministe-
rium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur die entsprechenden Titel
einrichten und aus dem Kapitel 0723 TG 62 und
64 Mittel umsetzen.

(11) Für die Beteiligung des Landes an der Deutschen
Allianz für Meeresforschung darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und soweit
die Maßnahmen gedeckt sind.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes Schles-
wig-Holstein an einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) für die Entwicklung von integrierten
Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen
Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für
Fracht- und Passagierschiffe erforderliche Titel so-
wie Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten oder zu
ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen sowie eine Planstelle oder Stelle ein-
zurichten, soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegen-
über dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
die Kostenübernahme für einzelne durch das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein zunächst vorzufi-
nanzierende Investitionsmaßnahmen nach § 9 Ab-
satz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes
über die Hochschulen und das Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 (GVOBl
Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2),

bis zu einer Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro 
rechtsverbindlich zuzusagen. Zusagen aus den Vor-
jahren sind anzurechnen. Die Auszahlung soll ab dem 
Haushaltsjahr 2026 in jährlichen Raten in Höhe von 
mindestens 25.000.000 Euro erfolgen. Eine Erhö-
hung des Ansatzes ist zulässig, soweit die Finanzie-
rung gedeckt ist.

(14) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur wird ermächtigt, beim Verkauf eines aus
der Projektförderung zur Errichtung des Fraunhofer-
Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) erworbenen
Grundstückes an die Stadt Itzehoe gegenüber der
Fraunhofer-Gesellschaft auf die Rückzahlung der da-
raus erzielten Einnahmen unter der Voraussetzung
zu verzichten, dass die Fraunhofer-Gesellschaft den
Verkaufserlös auch in die Batteriezellforschung am
Standort Itzehoe investiert.

(15) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium im Zusammenhang mit dem OP EFRE S-H
2021-2027 erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden
Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten oder
ändern, sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen einwilligen, soweit die
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(16) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und nach Einwilligung des Finanzausschusses
zum Zwecke der gemeinschaftlichen Zusammenar-
beit im Zusammenhang mit der Unterstützung von
Projekten von Fraunhofer Einheiten in Schleswig-
Holstein erforderlich werdende Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten
oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu
2.000.000 Euro einwilligen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und mit der Staatskanzlei oder dem Minis-
terium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung zum Zwecke der gemein-
schaftlichen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit
der Unterstützung von Projekten für die Digitalisie-
rung in Schleswig-Holstein erforderlich werdende
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einrichten oder ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen
einwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zur Umsetzung der Auswirkungen einer Neure-
gelung der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO)
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vom 27.Juni 2002 (BGBL. I S. 2405), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Sep-
tember 2021 (BGLB. I S. 4335), erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern und in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen ein-
willigen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für 
investive Maßnahmen darf 4.000.000 Euro nicht 
übersteigen. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für 
Forschung und Lehre in der klinischen Medizin, die 
aus der voraussichtlichen Neuregelung entstehen, 
darf 2.754.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Die 
Zuschüsse verringern sich um Beträge, die vom Bund 
für den jeweiligen Zweck bereitgestellt werden

§ 23
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung
des Finanzausschusses mit Verkehrsunternehmen,
Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers Ver-
einbarungen zur Stabilisierung und Verbesserung der
Verkehrsbedienung im öffentlichen Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger SPNV-
Ersatzleistungen mit dem Ziel, die Attraktivität zu
erhöhen, schließen und dabei zusagen, diese bei
einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht der Zuschüsse
des Landes von entsprechenden Belastungen freizu-
stellen. Hierzu gehören auch Garantien des Landes,
mit denen es umfassend die Risiken aus der Finan-
zierung von SPNV-Fahrzeugen, auch einrede- und
einwendungsfrei, übernimmt. Darüber hinaus können
Vereinbarungen über die Beteiligung des Landes an
Fahrzeugvorhaltegesellschaften zwecks Abwendung
drohender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitu-
ation getroffen werden.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus oder anderen betroffenen
Ressorts im Zusammenhang mit der Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke
einrichten oder ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben einwilligen, die infolge Nichtbesetzung oder
Wegfalls von Planstellen und Stellen erspart werden.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des
Finanzausschusses mit der Freien und Hansestadt
Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen und
kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-
Angebot zur ausreichenden und sicheren Versorgung

der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen, über die 
Einführung eines landesweit geltenden Tarifsystems 
zur transparenteren ÖPNV-Nutzung sowie zur Grün-
dung und zum Betrieb einer diesen Zielen dienenden 
Nahverkehrsinstitution schließen, in denen auch die 
Finanzierung geregelt wird.

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus bei Übernahme oder Umstel-
lung der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land
gemäß § 53 des Straßen- und Wegegesetzes des
Landes Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H.
S. 773), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30),
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie Planstellen
und Stellen ausbringen und in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit
hierfür nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich zu-
gesagt sind oder die Finanzierung der Maßnahmen
anderweitig gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung
des Finanzausschusses mit Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen Verträge schließen mit der Zusage,
sich im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen
an den Planungskosten für Schieneninfrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen sowie im Falle der Nicht-
realisierung der betreffenden Maßnahmen den Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen diese zu erstatten,
wenn das jeweilige Projekt aus Gründen, die das
Land zu vertreten hat, nicht realisiert wird. Zudem
dürfen Vereinbarungen mit dem Bund, der Freien und
Hansestadt Hamburg und den Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen zur Finanzierung der Realisierung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten getroffen werden.
Außerdem dürfen Mittel für grundstücksbezogene
Rechtsgeschäfte sowie zur Herrichtung von Grund-
stücken zur zweckgerechten Verwendung nach dem
Landeseisenbahngesetz, die zur Realisierung einer
Schieneninfrastrukturmaßnahme erforderlich sind,
Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Verkehrsunter-
nehmen oder der Freien und Hansestadt Hamburg zur
Verfügung gestellt werden, soweit die Finanzierung
der Maßnahme gedeckt ist. Ferner dürfen Verträge,
die auch Finanzierungsregelungen enthalten, mit Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen geschlossen wer-
den, um gefährdete Trassen zu sichern oder um die
Eisenbahninfrastruktur zu erhalten oder zu verbes-
sern. Das Finanzministerium darf erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten oder
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
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tungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine
Freihalteerklärung gegenüber der Eichdirektion Nord
- Anstalt des öffentlichen Rechts für anteilige Beihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe bis
zu 300.000 Euro abzugeben.

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein die Übernahme entstehender Ausfälle
von im Rahmen der IB.SH Darlehensprogramme für
KMU zugesagten Darlehen garantieren. Die von der
Investitionsbank Schleswig-Holstein zugesagten Dar-
lehen dürfen eine Laufzeit von maximal zwölf Jahren
sowie die einmalige Möglichkeit der Verlängerung um
zwei Jahre haben. Das Obligo dieser Darlehen darf
pro Haushaltsjahr in der Summe 20.000.000 Euro
nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes
darf bis zu 3.500.000 Euro betragen.

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt,
im Rahmen der Kommunalisierung, Privatisierung
und Einziehung der landeseigenen Häfen Vereinba-
rungen über die Übertragung des Eigentums von
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes
einschließlich damit im Zusammenhang stehender
Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese Fälle kann
das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und
Tourismus Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO
zulassen; es darf erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen,
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium und nach Einwilligung durch
den Finanzausschuss zur Absicherung bestimmter
Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochter-
gesellschaften Bürgschaften, Garantien oder sons-
tige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt
70.000.000 Euro übernehmen.

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt,
für die Durchführung des Global Economic Sympo-
sium (GES) Vereinbarungen zum Defizitausgleich zu
schließen, soweit die Finanzierung der Maßnahme
im Einzelplan 06 gedeckt ist.

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine

Freihalteerklärung gegenüber der Wirtschaftsförde-
rung und Technologie Transfer Schleswig-Holstein 
GmbH (WTSH) für Pensionsansprüche ehemaliger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben.

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, für den
Aufbau und die Unterhaltung des Verbindungsbü-
ros in San Francisco Vereinbarungen zum Defizit-
ausgleich zu schließen, soweit die Finanzierung der
Maßnahme gedeckt ist.

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium die Übernahme entste-
hender Ausfälle von im Rahmen des Mittelstands-
fonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 2038 gewährten
Beteiligungen garantieren. Das Fondsvolumen darf
während des Investitionszeitraums den Betrag von
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Garantie
des Landes darf revolvierend bis zu 50 % des Fonds-
volumens betragen, soweit keine Inanspruchnahme
aus der Garantie erfolgt. Die aus diesem Fonds ge-
währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre
verlängert werden und maximal eine Laufzeit von
15 Jahren haben. Bestehende Verträge können an-
gepasst werden.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus zur anteiligen Mitfinan-
zierung zweckgebundener Mittel des Bundes für eine
Einrichtung zur Batteriezellforschung am Standort
Itzehoe erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten oder zu ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen,
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium für gewährte Beteiligun-
gen im Rahmen eines innovativ ausgerichteten Be-
teiligungsfonds aus dem OP EFRE S-H 2021-2027
entstehende Ausfälle bis zu einem Gesamtvolumen
von 50.000.000 Euro garantieren. Die Ausfallga-
rantie des Landes darf in der Summe den Betrag
von 6.000.000 Euro und im Einzelfall 12 v. H. an
einer Beteiligung nicht überschreiten. Die bis zum
31. Dezember 2029 aus dem Beteiligungsfonds ge-
währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre
verlängert und maximal bis zum 31. Dezember 2044
garantiert werden.

(16) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, die
landeseigenen Grundstücke in Brunsbüttel Flur 110,
Flurstücke 17/5, 93/18, 96/6, 1/11, 21/4, 62/55
und 62/59 der Gemarkung Brunsbüttel in einer Ge-
samtgröße von 227.457 qm auf Basis eines unab-
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vom 27.Juni 2002 (BGBL. I S. 2405), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Sep-
tember 2021 (BGLB. I S. 4335), erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern und in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen ein-
willigen, soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für 
investive Maßnahmen darf 4.000.000 Euro nicht 
übersteigen. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse für 
Forschung und Lehre in der klinischen Medizin, die 
aus der voraussichtlichen Neuregelung entstehen, 
darf 2.754.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Die 
Zuschüsse verringern sich um Beträge, die vom Bund 
für den jeweiligen Zweck bereitgestellt werden

§ 23
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung
des Finanzausschusses mit Verkehrsunternehmen,
Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers Ver-
einbarungen zur Stabilisierung und Verbesserung der
Verkehrsbedienung im öffentlichen Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger SPNV-
Ersatzleistungen mit dem Ziel, die Attraktivität zu
erhöhen, schließen und dabei zusagen, diese bei
einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht der Zuschüsse
des Landes von entsprechenden Belastungen freizu-
stellen. Hierzu gehören auch Garantien des Landes,
mit denen es umfassend die Risiken aus der Finan-
zierung von SPNV-Fahrzeugen, auch einrede- und
einwendungsfrei, übernimmt. Darüber hinaus können
Vereinbarungen über die Beteiligung des Landes an
Fahrzeugvorhaltegesellschaften zwecks Abwendung
drohender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitu-
ation getroffen werden.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus oder anderen betroffenen
Ressorts im Zusammenhang mit der Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke
einrichten oder ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben einwilligen, die infolge Nichtbesetzung oder
Wegfalls von Planstellen und Stellen erspart werden.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des
Finanzausschusses mit der Freien und Hansestadt
Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen und
kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-
Angebot zur ausreichenden und sicheren Versorgung

der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen, über die 
Einführung eines landesweit geltenden Tarifsystems 
zur transparenteren ÖPNV-Nutzung sowie zur Grün-
dung und zum Betrieb einer diesen Zielen dienenden 
Nahverkehrsinstitution schließen, in denen auch die 
Finanzierung geregelt wird.

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus bei Übernahme oder Umstel-
lung der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land
gemäß § 53 des Straßen- und Wegegesetzes des
Landes Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H.
S. 773), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30),
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie Planstellen
und Stellen ausbringen und in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit
hierfür nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich zu-
gesagt sind oder die Finanzierung der Maßnahmen
anderweitig gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung
des Finanzausschusses mit Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen Verträge schließen mit der Zusage,
sich im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen
an den Planungskosten für Schieneninfrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen sowie im Falle der Nicht-
realisierung der betreffenden Maßnahmen den Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen diese zu erstatten,
wenn das jeweilige Projekt aus Gründen, die das
Land zu vertreten hat, nicht realisiert wird. Zudem
dürfen Vereinbarungen mit dem Bund, der Freien und
Hansestadt Hamburg und den Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen zur Finanzierung der Realisierung von
Eisenbahninfrastrukturprojekten getroffen werden.
Außerdem dürfen Mittel für grundstücksbezogene
Rechtsgeschäfte sowie zur Herrichtung von Grund-
stücken zur zweckgerechten Verwendung nach dem
Landeseisenbahngesetz, die zur Realisierung einer
Schieneninfrastrukturmaßnahme erforderlich sind,
Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Verkehrsunter-
nehmen oder der Freien und Hansestadt Hamburg zur
Verfügung gestellt werden, soweit die Finanzierung
der Maßnahme gedeckt ist. Ferner dürfen Verträge,
die auch Finanzierungsregelungen enthalten, mit Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen geschlossen wer-
den, um gefährdete Trassen zu sichern oder um die
Eisenbahninfrastruktur zu erhalten oder zu verbes-
sern. Das Finanzministerium darf erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten oder
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
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tungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine
Freihalteerklärung gegenüber der Eichdirektion Nord
- Anstalt des öffentlichen Rechts für anteilige Beihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe bis
zu 300.000 Euro abzugeben.

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein die Übernahme entstehender Ausfälle
von im Rahmen der IB.SH Darlehensprogramme für
KMU zugesagten Darlehen garantieren. Die von der
Investitionsbank Schleswig-Holstein zugesagten Dar-
lehen dürfen eine Laufzeit von maximal zwölf Jahren
sowie die einmalige Möglichkeit der Verlängerung um
zwei Jahre haben. Das Obligo dieser Darlehen darf
pro Haushaltsjahr in der Summe 20.000.000 Euro
nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes
darf bis zu 3.500.000 Euro betragen.

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt,
im Rahmen der Kommunalisierung, Privatisierung
und Einziehung der landeseigenen Häfen Vereinba-
rungen über die Übertragung des Eigentums von
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes
einschließlich damit im Zusammenhang stehender
Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese Fälle kann
das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und
Tourismus Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO
zulassen; es darf erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen,
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen
gedeckt ist.

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium und nach Einwilligung durch
den Finanzausschuss zur Absicherung bestimmter
Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochter-
gesellschaften Bürgschaften, Garantien oder sons-
tige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt
70.000.000 Euro übernehmen.

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt,
für die Durchführung des Global Economic Sympo-
sium (GES) Vereinbarungen zum Defizitausgleich zu
schließen, soweit die Finanzierung der Maßnahme
im Einzelplan 06 gedeckt ist.

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine

Freihalteerklärung gegenüber der Wirtschaftsförde-
rung und Technologie Transfer Schleswig-Holstein 
GmbH (WTSH) für Pensionsansprüche ehemaliger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben.

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, für den
Aufbau und die Unterhaltung des Verbindungsbü-
ros in San Francisco Vereinbarungen zum Defizit-
ausgleich zu schließen, soweit die Finanzierung der
Maßnahme gedeckt ist.

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium die Übernahme entste-
hender Ausfälle von im Rahmen des Mittelstands-
fonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 2038 gewährten
Beteiligungen garantieren. Das Fondsvolumen darf
während des Investitionszeitraums den Betrag von
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Garantie
des Landes darf revolvierend bis zu 50 % des Fonds-
volumens betragen, soweit keine Inanspruchnahme
aus der Garantie erfolgt. Die aus diesem Fonds ge-
währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre
verlängert werden und maximal eine Laufzeit von
15 Jahren haben. Bestehende Verträge können an-
gepasst werden.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus zur anteiligen Mitfinan-
zierung zweckgebundener Mittel des Bundes für eine
Einrichtung zur Batteriezellforschung am Standort
Itzehoe erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten oder zu ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen,
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium für gewährte Beteiligun-
gen im Rahmen eines innovativ ausgerichteten Be-
teiligungsfonds aus dem OP EFRE S-H 2021-2027
entstehende Ausfälle bis zu einem Gesamtvolumen
von 50.000.000 Euro garantieren. Die Ausfallga-
rantie des Landes darf in der Summe den Betrag
von 6.000.000 Euro und im Einzelfall 12 v. H. an
einer Beteiligung nicht überschreiten. Die bis zum
31. Dezember 2029 aus dem Beteiligungsfonds ge-
währten Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre
verlängert und maximal bis zum 31. Dezember 2044
garantiert werden.

(16) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, die
landeseigenen Grundstücke in Brunsbüttel Flur 110,
Flurstücke 17/5, 93/18, 96/6, 1/11, 21/4, 62/55
und 62/59 der Gemarkung Brunsbüttel in einer Ge-
samtgröße von 227.457 qm auf Basis eines unab-
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hängigen Wertgutachtens für den Bau und Betrieb 
eines LNG-Terminals zu veräußern.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus der Zahlung von
Anwärtersonderzuschlägen entsprechend § 69 Be-
soldungsgesetz Schleswig-Holstein in der Lehrer-
laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an
Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe von jeweils
600.000 Euro in den Jahren 2022, 2023 und 2024
zuzustimmen. Zur Deckung der Mehrausgaben sind
bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im Kapitel 0615
nicht zu besetzen.

(18) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung des
Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu Unterbrin-
gungs- und Fahrtkosten von berufsschulpflichtigen
Schülerinnen und Schülern bei Berufsschulunterricht
an zentralen Orten darf das Finanzministerium auf
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern so-
wie Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und
soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

§ 24
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Förderung von Betreuungs- und
Ganztagsangeboten auf Antrag des Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur Mittel aus den in
den Kapiteln 0711 bis 0715 veranschlagten Perso-
nalkostenansätzen umzusetzen, erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und
der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen
von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen,
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur oder
anderer Ressorts und gegebenenfalls im Einverneh-
men mit weiteren Ressorts im Zusammenhang mit
Veränderungen bei Landesförderzentren im Sinne

von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern 
sowie Planstellen und Stellen ausbringen, umset-
zen und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. Das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur oder andere Ressorts 
dürfen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
in diesem Zusammenhang Verträge zur Regelung der 
Angelegenheiten dieser Förderzentren schließen, so-
weit die Finanzierung gedeckt ist.

(4) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (Schule) darf das Finanzministerium auf Antrag
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes zusagen,
dass auf die Erstattung von Personal- und Sachaus-
gaben verzichtet wird, die durch den Einsatz von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes im
Rahmen der Geschäftsführung der Kulturstiftung
entstehen.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf die Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein ermächtigen, die in 1995 übertragenen
511 290 Euro sowie die seit 2013 übertragenen wei-
teren Beträge aus dem Aufkommen aus der Abgabe
auf Glücksspiele Ertrag bringend anzulegen und die
Erträge, getrennt vom sonstigen Stiftungsvermögen,
im Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Umwandlung der
Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein in eine
Stiftung des öffentlichen Rechts vom 30. Mai 1995
(GVOBl. Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), für
die Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen.

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften,
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich Pat-
ronatserklärungen oder sonstige Gewährleistungen
bis zu einem Betrag von 1.200.000 Euro überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus
Vorjahren sind anzurechnen.

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel die
Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen des Konzertsaalge-
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bäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 11.000.000 Euro 
zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. Hierfür wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 16 Titel mit 
entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermäch-
tigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die 
Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sonder-
vermögen IMPULS 2030, durch Entnahme aus der 
Rücklage IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben 
im Einzelplan 16.

(9) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur darf das Finanzministerium für
das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein
Stellen einrichten, kw-Vermerke ausbringen und
streichen, wenn und soweit die Finanzierung gesi-
chert ist.

(10) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-
2024 darf das Finanzministerium auf Antrag des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(11) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig für die The-
aterspielstätte Schleswig neben den im Kapitel 1607
bereits veranschlagten IMPULS-Mitteln in Höhe von
2.500.000 Euro die Zusage zu erteilen, sich an den
über die bisher zugrunde gelegten Gesamtkosten von
9.500.000 Euro hinausgehenden Kosten zur Hälfte,
maximal 1.000.000 Euro zu beteiligen, sofern die Ge-
samtfinanzierung gesichert ist. Die Deckung der Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch
Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.

(12) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-Pro-
gramms (0710 - MG 27) darf das Finanzministerium
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen
und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die friesische
Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein (Friesenstif-
tung) zu gestatten, bis zu 50 % der nach § 8 Absatz 4
Nummer 4 und § 9 Absatz 5 des Gesetzes zur Aus-
führung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom
1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Ja-
nuar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 4), zur Verfügung

stehenden Mittel für die Erfüllung ihres Stiftungs-
zwecks zu verwenden. Die Mittel sind ansonsten 
ausschließlich für die Aufstockung des Stiftungsver-
mögens der Friesenstiftung zu nutzen.

(14) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für die
Berufliche Eingangsorientierung in Schulen in Schles-
wig-Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes
Schleswig-Holstein am „Globalen Konservierungs-
plan des ehemaligen Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz Birkenau 2019-2043“ der
Stiftung Auschwitz-Birkenau erforderliche Titel sowie
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder zu ändern
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(16) Zur Umsetzung des Vorhabens der Stärkung
der Eigenverantwortung der Schulen in Schleswig-
Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen und umsetzen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, die erforderlichen Willens-
erklärungen zur Anpassung des bestehenden oder
zum Abschluss eines neuen Mietvertrages und einer
Erhöhung des Mietzinses im Zuge der Modernisie-
rungen durch den Vermieter der vom Land für die
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek und das
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein im
Sartori & Berger-Speicher, Wall 47-51, 24103 Kiel
angemieteten Räumlichkeiten abzugeben, soweit die
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Zur Um-
setzung der Maßnahme darf das Finanzministerium
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern, sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vornehmen.

(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium der Landeshauptstadt Kiel
neben den im Titel 0740 - 893 02 MG 14 bereits
veranschlagten Mitteln in Höhe von 500.000 Euro
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hängigen Wertgutachtens für den Bau und Betrieb 
eines LNG-Terminals zu veräußern.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus der Zahlung von
Anwärtersonderzuschlägen entsprechend § 69 Be-
soldungsgesetz Schleswig-Holstein in der Lehrer-
laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an
Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe von jeweils
600.000 Euro in den Jahren 2022, 2023 und 2024
zuzustimmen. Zur Deckung der Mehrausgaben sind
bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im Kapitel 0615
nicht zu besetzen.

(18) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung des
Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu Unterbrin-
gungs- und Fahrtkosten von berufsschulpflichtigen
Schülerinnen und Schülern bei Berufsschulunterricht
an zentralen Orten darf das Finanzministerium auf
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und erforderlichen Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern so-
wie Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und
soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

§ 24
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Förderung von Betreuungs- und
Ganztagsangeboten auf Antrag des Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur Mittel aus den in
den Kapiteln 0711 bis 0715 veranschlagten Perso-
nalkostenansätzen umzusetzen, erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und
der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen
von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen,
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur oder
anderer Ressorts und gegebenenfalls im Einverneh-
men mit weiteren Ressorts im Zusammenhang mit
Veränderungen bei Landesförderzentren im Sinne

von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern 
sowie Planstellen und Stellen ausbringen, umset-
zen und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. Das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur oder andere Ressorts 
dürfen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
in diesem Zusammenhang Verträge zur Regelung der 
Angelegenheiten dieser Förderzentren schließen, so-
weit die Finanzierung gedeckt ist.

(4) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (Schule) darf das Finanzministerium auf Antrag
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes zusagen,
dass auf die Erstattung von Personal- und Sachaus-
gaben verzichtet wird, die durch den Einsatz von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes im
Rahmen der Geschäftsführung der Kulturstiftung
entstehen.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf die Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein ermächtigen, die in 1995 übertragenen
511 290 Euro sowie die seit 2013 übertragenen wei-
teren Beträge aus dem Aufkommen aus der Abgabe
auf Glücksspiele Ertrag bringend anzulegen und die
Erträge, getrennt vom sonstigen Stiftungsvermögen,
im Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Umwandlung der
Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein in eine
Stiftung des öffentlichen Rechts vom 30. Mai 1995
(GVOBl. Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), für
die Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen.

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften,
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich Pat-
ronatserklärungen oder sonstige Gewährleistungen
bis zu einem Betrag von 1.200.000 Euro überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus
Vorjahren sind anzurechnen.

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel die
Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen des Konzertsaalge-
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bäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 11.000.000 Euro 
zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. Hierfür wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 16 Titel mit 
entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermäch-
tigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die 
Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sonder-
vermögen IMPULS 2030, durch Entnahme aus der 
Rücklage IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben 
im Einzelplan 16.

(9) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur darf das Finanzministerium für
das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein
Stellen einrichten, kw-Vermerke ausbringen und
streichen, wenn und soweit die Finanzierung gesi-
chert ist.

(10) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-
2024 darf das Finanzministerium auf Antrag des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(11) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig für die The-
aterspielstätte Schleswig neben den im Kapitel 1607
bereits veranschlagten IMPULS-Mitteln in Höhe von
2.500.000 Euro die Zusage zu erteilen, sich an den
über die bisher zugrunde gelegten Gesamtkosten von
9.500.000 Euro hinausgehenden Kosten zur Hälfte,
maximal 1.000.000 Euro zu beteiligen, sofern die Ge-
samtfinanzierung gesichert ist. Die Deckung der Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch
Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030.

(12) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-Pro-
gramms (0710 - MG 27) darf das Finanzministerium
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken
einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen
und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die friesische
Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein (Friesenstif-
tung) zu gestatten, bis zu 50 % der nach § 8 Absatz 4
Nummer 4 und § 9 Absatz 5 des Gesetzes zur Aus-
führung des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom
1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Ja-
nuar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 4), zur Verfügung

stehenden Mittel für die Erfüllung ihres Stiftungs-
zwecks zu verwenden. Die Mittel sind ansonsten 
ausschließlich für die Aufstockung des Stiftungsver-
mögens der Friesenstiftung zu nutzen.

(14) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für die
Berufliche Eingangsorientierung in Schulen in Schles-
wig-Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes
Schleswig-Holstein am „Globalen Konservierungs-
plan des ehemaligen Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz Birkenau 2019-2043“ der
Stiftung Auschwitz-Birkenau erforderliche Titel sowie
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder zu ändern
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen
einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(16) Zur Umsetzung des Vorhabens der Stärkung
der Eigenverantwortung der Schulen in Schleswig-
Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten,
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen
ausbringen und umsetzen, soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, die erforderlichen Willens-
erklärungen zur Anpassung des bestehenden oder
zum Abschluss eines neuen Mietvertrages und einer
Erhöhung des Mietzinses im Zuge der Modernisie-
rungen durch den Vermieter der vom Land für die
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek und das
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein im
Sartori & Berger-Speicher, Wall 47-51, 24103 Kiel
angemieteten Räumlichkeiten abzugeben, soweit die
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Zur Um-
setzung der Maßnahme darf das Finanzministerium
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern, sowie erforderliche
Umsetzungen von Mitteln vornehmen.

(18) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium der Landeshauptstadt Kiel
neben den im Titel 0740 - 893 02 MG 14 bereits
veranschlagten Mitteln in Höhe von 500.000 Euro
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die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten für die 
Sanierung und Modernisierung des Opernhauses und 
die Errichtung eines neuen Werkstatt-zentrums des 
Theaters Kiel mit bis zu weiteren 6.500.000 Euro 
zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesi-
chert ist.

§ 25
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Justiz, Europa und  

Verbraucherschutz

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag
des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz im Zusammenhang mit der Neuausrichtung
der Unterbringung und Betreuung der Sicherungsver-
wahrten sowie der Strafgefangenen mit angeordneter
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung im Einzel-
plan 09 und Einzelplan 12 erforderliche Titel mit den
entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten, wenn
und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium Aufgabenübertragungsver-
träge mit der Investitionsbank gemäß § 8 des Investi-
tionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H.
S. 206), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789),
Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch Verordnung
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), zur
Übertragung der verwaltungsmäßigen Durchführung
der EU-Förderprogramme der „Europäischen Territo-
rialen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzuschließen.
Das Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz wird des Weiteren ermächtigt, gegenüber der
EU Gewährleistungen für die Beteiligung von Partnern
aus Schleswig- Holstein an den Förderprogrammen
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ bis
zu einem Betrag von 15.000.000 Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus
Vorjahren sind anzurechnen.

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium zusätzliche Ausgaben im
Zusammenhang mit der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu tätigen, wenn und soweit
die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 09
gesichert ist. Hierzu wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz,
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit
den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Neuordnung der Erstattung
von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem Hanse-

atischen Oberlandesgericht und der Hamburger Ge-
neralstaatsanwaltschaft an die Freie und Hansestadt 
Hamburg auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, wenn und soweit 
die Finanzierung gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit dem Wasserstoff-
projekt „STRING hydrogen corridor“ erforderliche Ti-
tel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit
den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen, zu
ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen um-
zusetzen, zu heben oder umzuwandeln, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan
09 gedeckt ist.

§ 26
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren

(1) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium zur Sicher-
stellung der Liquidität der nach § 108 SGB V zuge-
lassenen Krankenhäuser, die gleichzeitig ins COVID-
19-Intensivregister Schleswig-Holstein melden und
deren Eigentümer darlegen, keine Liquiditätshilfen
gewähren zu können, Darlehen bis zur Höhe von
20.000.000 Euro je Krankenhaus, insgesamt ma-
ximal bis zu einer Höhe von 150.000.000 Euro zu
gewähren. Die Liquiditätshilfe kann insbesondere
dann gewährt werden, wenn durch Ausgleichs-
zahlungen nach § 21 KHG, Versorgungsaufschläge
nach § 21a KHG oder einen Erlösausgleich für die
Jahre 2020 und 2021 gegenüber dem Jahr 2019
die Erlösrückgänge nicht ausreichend ausgeglichen
werden konnten. Das Finanzministerium darf für
die Gewährung von Darlehen im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren erforderlich werdende Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten oder ändern, soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium zur Sicherstellung
der Liquidität der nach § 108 SGB V zugelassenen
Krankenhäuser, die gleichzeitig ins COVID-19-Inten-
sivregister Schleswig-Holstein melden und deren Ei-
gentümer darlegen, keine Liquiditätshilfen gewähren
zu können, Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen bis zur Höhe von 20.000.000 Euro
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je Krankenhaus, insgesamt maximal bis zu einer Höhe 
von 150.000.000 Euro zu gewähren. Diese Unter-
stützungsleistung kann insbesondere dann gewährt 
werden, wenn durch Ausgleichszahlungen nach § 21 
KHG, Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG oder 
einen Erlösausgleich für die Jahre 2020 und 2021 
gegenüber dem Jahr 2019 die Erlösrückgänge nicht 
ausreichend ausgeglichen werden konnten.

§ 27
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird
ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000-Gebiete
und der Flächen entsprechend Artikel 10 der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes langfristige
Verträge zu schließen. Die erforderlichen Haushalts-
mittel werden innerhalb des Einzelplans 13 gedeckt.

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird
ermächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten,
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der
EU finanzierten Programme:

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 in der jeweils aktuellen Fassung
sowie das Folgeprogramm,

2. Operationelles Programm für Deutschland für den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
Förderperiode 2014 bis 2020 (CCl-Nr. 2014
DE14MFP001) gemäß Verordnung (EU) Nr. 508/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006,
(EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des
Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 149 S. 1, ber. 2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt
geändert durch Verordnung (EU) 2019/1022 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom

20. Juni 2019 (ABl. L 172 S. 1), sowie des Fol-
geprogramms auf der Grundlage zukünftigen
EU-Verordnung über den Europäischen Meeres-,
Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), Förder-
periode 2021 bis 2027.

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume am Standort Flintbek Büroinfrastruktur
in einem Gegenwert von bis zu 10.000 Euro zur
unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung wird ermächtigt,
eine Freihalteerklärung gegenüber den Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten - Anstalt des öffent-
lichen Rechts für anteilige Pensionsansprüche an
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, so-
weit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schles-
wig-Holstein beruhen, in Höhe von 255.000 Euro
und für anteilige Pensionsbeihilfeansprüche an Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, soweit
sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schleswig-
Holstein beruhen, in Höhe von 30.000 Euro abzu-
geben.

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung darf für
die Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der
von den Betreibern zu erstattenden Mittel eingehen.

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für
die auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher
Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasserstoffgeo-
logie des Landes Schleswig-Holstein durch nieder-
sächsische Behörden einzugehen oder zu verlängern.

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnah-
men aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen Erlö-
sen, die über den in die Berechnung des Zuschus-
ses bei Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestellten
Einnahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, wenn
diese zusätzlichen Einnahmen zur Deckung von not-
wendigen Kosten der Landwirtschaftskammer aus
der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe verwendet
werden.

(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis
zu sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche
Planstellen und Stellen im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume einzurichten,
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die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten für die 
Sanierung und Modernisierung des Opernhauses und 
die Errichtung eines neuen Werkstatt-zentrums des 
Theaters Kiel mit bis zu weiteren 6.500.000 Euro 
zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesi-
chert ist.

§ 25
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Justiz, Europa und  

Verbraucherschutz

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag
des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz im Zusammenhang mit der Neuausrichtung
der Unterbringung und Betreuung der Sicherungsver-
wahrten sowie der Strafgefangenen mit angeordneter
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung im Einzel-
plan 09 und Einzelplan 12 erforderliche Titel mit den
entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten, wenn
und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium Aufgabenübertragungsver-
träge mit der Investitionsbank gemäß § 8 des Investi-
tionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H.
S. 206), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789),
Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch Verordnung
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), zur
Übertragung der verwaltungsmäßigen Durchführung
der EU-Förderprogramme der „Europäischen Territo-
rialen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzuschließen.
Das Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz wird des Weiteren ermächtigt, gegenüber der
EU Gewährleistungen für die Beteiligung von Partnern
aus Schleswig- Holstein an den Förderprogrammen
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ bis
zu einem Betrag von 15.000.000 Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus
Vorjahren sind anzurechnen.

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium zusätzliche Ausgaben im
Zusammenhang mit der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu tätigen, wenn und soweit
die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 09
gesichert ist. Hierzu wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz,
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit
den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Neuordnung der Erstattung
von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem Hanse-

atischen Oberlandesgericht und der Hamburger Ge-
neralstaatsanwaltschaft an die Freie und Hansestadt 
Hamburg auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz erforderliche Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, wenn und soweit 
die Finanzierung gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz im Zusammenhang mit dem Wasserstoff-
projekt „STRING hydrogen corridor“ erforderliche Ti-
tel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit
den entsprechenden Ansätzen und entsprechenden
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen, zu
ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen um-
zusetzen, zu heben oder umzuwandeln, wenn und
soweit die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan
09 gedeckt ist.

§ 26
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren

(1) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium zur Sicher-
stellung der Liquidität der nach § 108 SGB V zuge-
lassenen Krankenhäuser, die gleichzeitig ins COVID-
19-Intensivregister Schleswig-Holstein melden und
deren Eigentümer darlegen, keine Liquiditätshilfen
gewähren zu können, Darlehen bis zur Höhe von
20.000.000 Euro je Krankenhaus, insgesamt ma-
ximal bis zu einer Höhe von 150.000.000 Euro zu
gewähren. Die Liquiditätshilfe kann insbesondere
dann gewährt werden, wenn durch Ausgleichs-
zahlungen nach § 21 KHG, Versorgungsaufschläge
nach § 21a KHG oder einen Erlösausgleich für die
Jahre 2020 und 2021 gegenüber dem Jahr 2019
die Erlösrückgänge nicht ausreichend ausgeglichen
werden konnten. Das Finanzministerium darf für
die Gewährung von Darlehen im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren erforderlich werdende Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken
einrichten oder ändern, soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium zur Sicherstellung
der Liquidität der nach § 108 SGB V zugelassenen
Krankenhäuser, die gleichzeitig ins COVID-19-Inten-
sivregister Schleswig-Holstein melden und deren Ei-
gentümer darlegen, keine Liquiditätshilfen gewähren
zu können, Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen bis zur Höhe von 20.000.000 Euro
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je Krankenhaus, insgesamt maximal bis zu einer Höhe 
von 150.000.000 Euro zu gewähren. Diese Unter-
stützungsleistung kann insbesondere dann gewährt 
werden, wenn durch Ausgleichszahlungen nach § 21 
KHG, Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG oder 
einen Erlösausgleich für die Jahre 2020 und 2021 
gegenüber dem Jahr 2019 die Erlösrückgänge nicht 
ausreichend ausgeglichen werden konnten.

§ 27
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird
ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000-Gebiete
und der Flächen entsprechend Artikel 10 der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes langfristige
Verträge zu schließen. Die erforderlichen Haushalts-
mittel werden innerhalb des Einzelplans 13 gedeckt.

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird
ermächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten,
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der
EU finanzierten Programme:

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 in der jeweils aktuellen Fassung
sowie das Folgeprogramm,

2. Operationelles Programm für Deutschland für den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
Förderperiode 2014 bis 2020 (CCl-Nr. 2014
DE14MFP001) gemäß Verordnung (EU) Nr. 508/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006,
(EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des
Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 149 S. 1, ber. 2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt
geändert durch Verordnung (EU) 2019/1022 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom

20. Juni 2019 (ABl. L 172 S. 1), sowie des Fol-
geprogramms auf der Grundlage zukünftigen
EU-Verordnung über den Europäischen Meeres-,
Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), Förder-
periode 2021 bis 2027.

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume am Standort Flintbek Büroinfrastruktur
in einem Gegenwert von bis zu 10.000 Euro zur
unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung wird ermächtigt,
eine Freihalteerklärung gegenüber den Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten - Anstalt des öffent-
lichen Rechts für anteilige Pensionsansprüche an
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, so-
weit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schles-
wig-Holstein beruhen, in Höhe von 255.000 Euro
und für anteilige Pensionsbeihilfeansprüche an Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, soweit
sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schleswig-
Holstein beruhen, in Höhe von 30.000 Euro abzu-
geben.

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung darf für
die Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der
von den Betreibern zu erstattenden Mittel eingehen.

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für
die auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher
Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasserstoffgeo-
logie des Landes Schleswig-Holstein durch nieder-
sächsische Behörden einzugehen oder zu verlängern.

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnah-
men aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen Erlö-
sen, die über den in die Berechnung des Zuschus-
ses bei Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestellten
Einnahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, wenn
diese zusätzlichen Einnahmen zur Deckung von not-
wendigen Kosten der Landwirtschaftskammer aus
der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe verwendet
werden.

(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis
zu sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche
Planstellen und Stellen im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume einzurichten,
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wenn und soweit die damit verbundenen Ausgaben 
gedeckt sind.

(9) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium die unentgeltliche Übertragung von Teilen der
unteren Treene (sogenannte Sielzüge) nebst angren-
zenden Uferbereichen an die Stadt Friedrichstadt ver-
traglich zu regeln. In diesem Zusammenhang kann
das Finanzministerium Ausnahmen von den Bestim-
mungen des § 64 LHO zulassen.

(10) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium im Schadensfall im Zusammenhang mit dem
„Staatsvertrag über die Flutung der Havelpolder und
die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle“
zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Hierzu wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt auf Antrag des Ministeri-
ums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen und entsprechende
Haushaltsvermerke einzurichten, zu ändern und Mit-
tel umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, soweit
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zur
Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der
biologischen Vielfalt erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken, auch in den
Einzelplänen 06, 07 und 10, einzurichten, umzuset-
zen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 28
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
- frei -

§ 29
Ermächtigungen für den Einzelplan 14

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
bei der Übertragung von Aufgaben an Dataport oder
an andere Dienstleister im Bereich der IT durch die
Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 - 533 56
(Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden Mehraus-
gaben für korrespondierende Dienstleistungsverträge
zu erhöhen, wenn sie durch Minderausgaben in den
Einzelplänen der betreffenden Ressorts gedeckt sind.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der

Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT-, 
E-Government- und Digitalisierungsmaßnahmen die
erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern,
Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit den
betroffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den Ein-
zelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben
und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts erforderliche Titel mit
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen oder zu ändern,
wenn und soweit aufgrund von IT-Verfahren erzielte
Einnahmen zur Refinanzierung von IT-Maßnahmen im
Kapitel 1402 verwendet werden und die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der mobi-
len Kommunikationsdienste (wie zum Beispiel Mobil-
telefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steuerung
der hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402
erforderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und Stel-
len einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten
und umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der
Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie zum
Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfachfunk-
tionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) und
zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im
Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmittelba-
ren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken sowie Planstellen und Stellen ein-
schließlich notwendiger Vermerke einzurichten und
umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
bei der Übertragung von Aufgaben des Digitalfunks in
Schleswig-Holstein an Dataport oder andere Dienst-
leister im Rahmen der Reorganisation der Informa-
tionstechnik in der Landespolizei Mittel in Höhe der
anfallenden Mehrausgaben für korrespondierende
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 (Digi-
talfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen.
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) und
mit Beschlussfassung der Landesregierung (in Gestalt
des Digitalisierungskabinetts) zur zentralen Finanzie-
rung und Steuerung der Maßnahmen aus dem Digitali-
sierungsprogramm die hierfür in den Ressorteinzelplä-
nen zur Verfügung gestellten Ausgabeermächtigungen
in den Einzelplan 14 zu umzusetzen und erforderliche
Titel mit entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungser-
mächtigungen und Haushaltsvermerken einzurichten.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
Ansatzmittel des Einzelplans 14 auf Antrag eines
Ressorts oder des ZIT SH und ausschließlich zur
Übernahme von Nachwuchskräften nach § 15 Num-
mer 1 in den Bereich der IT und Digitalisierung bis
zur Dauer von fünf Jahren in das Personalbudget des
antragstellenden Ressorts umzusetzen. Die Nach-
wuchskräfte sind in dieser Zeit IT-fachbezogen aus- 
und weiterzubilden.

§ 30
Investitionsbank

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel ein-
zurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen,
wenn die Erfüllung von Förderaufgaben gegen Entgelt
auf die Investitionsbank übertragen wird, sofern die
Haushaltsdeckung dargelegt wird.

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium der Investitions-
bank die Erstattung ihrer gesamten Pensionsleistun-
gen für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten
zusagen, die mit der Übertragung von Förderaufga-
ben zu deren Bearbeitung in den Dienst der Investi-
tionsbank treten.

§ 31
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 

für die Gemeinschaftsaufgaben

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die An-
sätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an
die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten
Beträge anzupassen. Eine sich daraus ergebende
Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einspa-
rungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb
der Kapitel für die im Absatz 1 genannten Gemein-
schaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neuen Zweck-
bestimmungen einzurichten, wenn das zur Anpas-
sung an den endgültig festgestellten Rahmenplan
oder Koordinierungsrahmen erforderlich ist.

§ 32
Solländerungen

Als Änderung des Haushaltssolls gelten 

1. die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge
nach den jeweiligen Bestimmungen des Haus-
haltsgesetzes und

2. die Umsetzungen nach den jeweiligen Bestim-
mungen des Haushaltsgesetzes und nach den
Haushaltsvermerken im Haushaltsplan.

§ 33
Weitergeltung von Bestimmungen

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 2 
LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 34
Schulgirokonten

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die der 
Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, die 
Einrichtung von Girokonten bei Kreditinstituten für 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu regeln. 

§ 35
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes über 
die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) vom 
24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Januar 2016 (GVOBl.
Schl.-H. S. 2), darf die Stiftungsuniversität außerhalb
der nach § 4 Absatz 4 StiftULG oder § 8 a Absatz 2
Hochschulgesetz festgelegten Personalkostenober-
grenze zusätzlich Beschäftigte und Beamtinnen und
Beamte einstellen, wenn die damit verbundenen Aus-
gaben durch die mit den Hochschulen für die zum
Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken geschlos-
senen Vereinbarungen gedeckt sind. Die für zusätz-
lich Beschäftigte nach Satz 1 anfallenden Personal-
kosten müssen nicht aus dem Stiftungsvermögen
finanziert werden. Im Übrigen bleibt § 9 Absatz 5
StiftULG unberührt.

§36
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein

Abweichend von § 92 Absatz 9 des Gesetzes über 
die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 (GVOBl 
Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2),
legt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
nach Zustimmung des Landtags den Kreditrahmen
für das Klinikum fest.

§ 37
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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wenn und soweit die damit verbundenen Ausgaben 
gedeckt sind.

(9) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium die unentgeltliche Übertragung von Teilen der
unteren Treene (sogenannte Sielzüge) nebst angren-
zenden Uferbereichen an die Stadt Friedrichstadt ver-
traglich zu regeln. In diesem Zusammenhang kann
das Finanzministerium Ausnahmen von den Bestim-
mungen des § 64 LHO zulassen.

(10) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium im Schadensfall im Zusammenhang mit dem
„Staatsvertrag über die Flutung der Havelpolder und
die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle“
zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Hierzu wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt auf Antrag des Ministeri-
ums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen und entsprechende
Haushaltsvermerke einzurichten, zu ändern und Mit-
tel umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben oder
Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, soweit
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf
Antrag des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zur
Umsetzung der Landesstrategie zur Sicherung der
biologischen Vielfalt erforderliche Titel einschließlich
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken, auch in den
Einzelplänen 06, 07 und 10, einzurichten, umzuset-
zen und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben
oder Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 28
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
- frei -

§ 29
Ermächtigungen für den Einzelplan 14

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
bei der Übertragung von Aufgaben an Dataport oder
an andere Dienstleister im Bereich der IT durch die
Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 - 533 56
(Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden Mehraus-
gaben für korrespondierende Dienstleistungsverträge
zu erhöhen, wenn sie durch Minderausgaben in den
Einzelplänen der betreffenden Ressorts gedeckt sind.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der

Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT-, 
E-Government- und Digitalisierungsmaßnahmen die
erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern,
Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit den
betroffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den Ein-
zelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben
und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts erforderliche Titel mit
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen oder zu ändern,
wenn und soweit aufgrund von IT-Verfahren erzielte
Einnahmen zur Refinanzierung von IT-Maßnahmen im
Kapitel 1402 verwendet werden und die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der mobi-
len Kommunikationsdienste (wie zum Beispiel Mobil-
telefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steuerung
der hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402
erforderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und Stel-
len einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten
und umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der
Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie zum
Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfachfunk-
tionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) und
zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im
Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmittelba-
ren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken sowie Planstellen und Stellen ein-
schließlich notwendiger Vermerke einzurichten und
umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung der
Maßnahmen gedeckt ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
bei der Übertragung von Aufgaben des Digitalfunks in
Schleswig-Holstein an Dataport oder andere Dienst-
leister im Rahmen der Reorganisation der Informa-
tionstechnik in der Landespolizei Mittel in Höhe der
anfallenden Mehrausgaben für korrespondierende
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 (Digi-
talfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen.
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) und
mit Beschlussfassung der Landesregierung (in Gestalt
des Digitalisierungskabinetts) zur zentralen Finanzie-
rung und Steuerung der Maßnahmen aus dem Digitali-
sierungsprogramm die hierfür in den Ressorteinzelplä-
nen zur Verfügung gestellten Ausgabeermächtigungen
in den Einzelplan 14 zu umzusetzen und erforderliche
Titel mit entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungser-
mächtigungen und Haushaltsvermerken einzurichten.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO)
Ansatzmittel des Einzelplans 14 auf Antrag eines
Ressorts oder des ZIT SH und ausschließlich zur
Übernahme von Nachwuchskräften nach § 15 Num-
mer 1 in den Bereich der IT und Digitalisierung bis
zur Dauer von fünf Jahren in das Personalbudget des
antragstellenden Ressorts umzusetzen. Die Nach-
wuchskräfte sind in dieser Zeit IT-fachbezogen aus- 
und weiterzubilden.

§ 30
Investitionsbank

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel ein-
zurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen,
wenn die Erfüllung von Förderaufgaben gegen Entgelt
auf die Investitionsbank übertragen wird, sofern die
Haushaltsdeckung dargelegt wird.

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium der Investitions-
bank die Erstattung ihrer gesamten Pensionsleistun-
gen für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten
zusagen, die mit der Übertragung von Förderaufga-
ben zu deren Bearbeitung in den Dienst der Investi-
tionsbank treten.

§ 31
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 

für die Gemeinschaftsaufgaben

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die An-
sätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an
die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten
Beträge anzupassen. Eine sich daraus ergebende
Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einspa-
rungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb
der Kapitel für die im Absatz 1 genannten Gemein-
schaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neuen Zweck-
bestimmungen einzurichten, wenn das zur Anpas-
sung an den endgültig festgestellten Rahmenplan
oder Koordinierungsrahmen erforderlich ist.

§ 32
Solländerungen

Als Änderung des Haushaltssolls gelten 

1. die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge
nach den jeweiligen Bestimmungen des Haus-
haltsgesetzes und

2. die Umsetzungen nach den jeweiligen Bestim-
mungen des Haushaltsgesetzes und nach den
Haushaltsvermerken im Haushaltsplan.

§ 33
Weitergeltung von Bestimmungen

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 2 
LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 34
Schulgirokonten

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die der 
Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, die 
Einrichtung von Girokonten bei Kreditinstituten für 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu regeln. 

§ 35
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes über 
die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) vom 
24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Januar 2016 (GVOBl.
Schl.-H. S. 2), darf die Stiftungsuniversität außerhalb
der nach § 4 Absatz 4 StiftULG oder § 8 a Absatz 2
Hochschulgesetz festgelegten Personalkostenober-
grenze zusätzlich Beschäftigte und Beamtinnen und
Beamte einstellen, wenn die damit verbundenen Aus-
gaben durch die mit den Hochschulen für die zum
Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken geschlos-
senen Vereinbarungen gedeckt sind. Die für zusätz-
lich Beschäftigte nach Satz 1 anfallenden Personal-
kosten müssen nicht aus dem Stiftungsvermögen
finanziert werden. Im Übrigen bleibt § 9 Absatz 5
StiftULG unberührt.

§36
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein

Abweichend von § 92 Absatz 9 des Gesetzes über 
die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 (GVOBl 
Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2),
legt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
nach Zustimmung des Landtags den Kreditrahmen
für das Klinikum fest.

§ 37
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Landeshaushaltsplan
Schleswig-Holstein Haushaltsjahr 202

Haushaltsbegleitgesetz





Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung der Landeshaushaltsordnung 
Schleswig-Holstein

Artikel 2 Änderung des Gesetzes über den kommu-
nalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanz-
ausgleichsgesetz)

Artikel 3 Zweite Änderung des Gesetzes über den 
kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein 
(Finanzausgleichsgesetz)

Artikel 4 Änderung des Gesetzes zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz)

Artikel 5 Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Jugend-
förderungsgesetz

Artikel 6 Änderung des Gesetzes über die Feststel-
lung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 
2021 (Haushaltsgesetz 2021)

Artikel 7 Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

Schleswig-Holstein1)

Die Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein 
vom 29. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), wird
wie folgt geändert:

1. In § 7 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Bewirtung von Gästen und Eigenbewirtun-
gen in den Behörden des Landes darf in einem
angemessenen Rahmen aus Haushaltsmitteln des
Landes finanziert werden, sofern dies im Haus-
haltsplan vorgesehen und mit Haushaltsmitteln
versehen ist.“

2. In § 48 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die obersten Dienstbehörden können wei-
tere Ausnahmen für Bewerberinnen und Bewer-
ber zulassen, die in einem Beamtenverhältnis zu
einem anderen Dienstherrn stehen und in den
Dienstbereich des Landes versetzt oder im un-
mittelbaren Anschluss an ein Beamtenverhältnis
zu einem anderen Dienstherrn in ein Beamtenver-
hältnis zum Land berufen werden sollen, wenn die
Verwendung beim Land in einem Bereich erfolgen
soll, der aufgrund eines Fachkräftemangels ei-
nen besonderen Bedarf an Personen mit speziel-

ler Qualifikation oder mit langjähriger berufliche
Erfahrung in bestimmten Fachgebieten hat.

3. In § 49 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

„(3) Jede Planstelle und Stelle darf nur mit eine
Person besetzt werden. Die in Folge von Teilzeit-
beschäftigung - mit Ausnahme von Altersteil-
zeit - nicht vollständig in Anspruch genomme-
nen Planstellen und Stellen dürfen mit weiteren
teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten
Richterinnen oder Richtern oder Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern derselben oder einer nied-
rigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt
werden. Daneben können bei der Besetzung von
Planstellen und Stellen Beamtinnen und Beamte
Richterinnen oder Richter oder Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer auf mehreren Planstellen
oder Stellen derselben oder einer höheren Besol-
dungs- oder Entgeltgruppe geführt werden. Die
Summe der Arbeitszeitbruchteile einer Planstelle
oder einer Stelle darf höchstens 1,0 betragen.“

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über den kommunalen 

Finanzausgleich in Schleswig-Holstein 
(Finanzausgleichsgesetz) 2)

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
in Schleswig-Holstein vom 12. November 2020
(GVOBl. Schl.-H. S. 808, ber. S. 996) wird wie folgt
geändert:

§ 3 Absatz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1.  das dem Land zustehende Aufkommen aus de
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und
der Umsatzsteuer (Artikel 106 Absatz 3 und
Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes) unte
Abzug der Zuweisungen des Landes nach § 32
Absatz 1, der Mittel aus der Weiterleitung de
Bundesentlastung für Kommunen, die laut Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes
an den Kosten der Integration und zur weiteren
Entlastung von Ländern und Kommunen vom
1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den
Landesanteil an der Umsatzsteuer zunächst im
Landeshaushalt vereinnahmt werden, der vom
Bund zur Entlastung von Ländern und Kom-
munen im Zusammenhang mit der Aufnahme
Unterbringung, Versorgung und Gesundheits-
versorgung von Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerbern bereitgestellten Mittel, der vom Bund
zum Ausgleich für Belastungen der Länder aus
dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

1) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 29. Juni
1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 630-1

2) Ändert Ges. vom 12. November 2020, GS Schl.-H. II
Gl.Nr. 6030-4
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bereitgestellten Mittel, der vom Bund über die 
Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel 
laut des Entflechtungsgesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722) in der bis zum 7. De-
zember 2016 geltenden Fassung, der vom Bund 
zur Verfügung gestellten Mittel für den Pakt für 
den Rechtsstaat zur Verbesserung der Personal-
ausstattung der Justiz, der vom Bund über die 
Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel 
laut Artikel 2 des Gesetzes zur Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Kinderförderungsge-
setz - KiföG) vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2403), der vom Bund über die Umsatzsteuer
zur Verfügung gestellten Mittel laut Artikel 3
des Gesetzes zur zusätzlichen Förderung von
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege vom 15. Februar 2013
(BGBl. I S. 250), der vom Bund über die Um-
satzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel, die
laut Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der
Ergänzungszuweisungen des Bundes nach § 11
Absatz 4 des Finanzausgleichsgesetzes und zur
Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbe-
zogenen Kosten der Länder vom 3. Dezember
2020 (BGBl. I S. 2657) für den Pakt für den
öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung
gestellt werden sowie der vom Bund über die
Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel,
die laut Artikel 4 des Grundsteuerreform-Um-
setzungsgesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I
S. 2931) für das Aktionsprogramm „Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche für die
Jahre 2021 und 2022“ vorgesehen sind,“

Artikel 3 
Zweite Änderung des Gesetzes über den kommu-

nalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein 
(Finanzausgleichsgesetz)3)

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich 
in Schleswig-Holstein vom 12. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 808, ber. S. 996) wird wie folgt 
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte „§ 26
Zuweisungen für die Verwaltungsakademie Bor-
desholm“ durch die Worte „§ 26 Zuweisungen
für den Verein zur Unterhaltung der schleswig-
holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e. V.
(Schulverein)“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz
eingefügt:

„Im Jahr 2022 wird die Finanzausgleichs-
masse für die Zuweisungen zur Förderung
von Frauenhäusern und Frauenberatungsstel-

len nach § 23 um 0,54 Millionen Euro erhöht, 
ab dem Jahr 2023 erhöht sich der jeweilige 
Vorjahresbetrag um 2,5 %.“

b) In Absatz 6 wird in Satz 4 das Wort „und“
durch das Wort „bis“ ersetzt.

3. § 4 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 8 erhält folgende Fassung
„8.  die Zuwei-

sungen zur 
Förderung von 
Frauenhäusern 
und Frauenbe-
ratungsstellen 
nach § 23 

8,228 Millionen Euro im 
Jahr 2022,

8,433 Millionen Euro im 
Jahr 2023 

sowie

8,644 Millionen Euro im 
Jahr 2024,

ab dem Jahr 2025 er-
höht sich der jeweilige 
Vorjahresbetrag um 
2,5 %,“

b) In Nummer 11 werden die Worte „die Verwal-
tungsakademie Bordesholm“ durch die Worte
„den Verein zur Unterhaltung der schleswig-
holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.
V. (Schulverein)“ ersetzt.

4. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26 
Zuweisungen für den Verein zur Unterhaltung 
der schleswig-holsteinischen Gemeindeverwal-

tungsschule e. V. (Schulverein)

(1) Diejenigen Kommunen, die durch ihre Mitglied-
schaft im Schulverein mittelbar Träger des Aus-
bildungszentrums für Verwaltung sind, erhalten
aus den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 11
bereitgestellten Mitteln Zuweisungen zur Finan-
zierung der Kosten des Schulvereins.

(2) Die Auszahlung erfolgt aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung in einer Summe direkt an den
Schulverein durch die für die ressortübergreifende
Ausbildung zuständige oberste Landesbehörde.
Werden vom Schulverein bereitgestellte Mittel im
laufenden Kalenderjahr nicht benötigt, findet kein
Rückfluss der unverbrauchten Mittel statt.“

5. In § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 4 Absatz 1 Nummer 1“ durch die Angabe
„§ 7“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern 

in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (Kindertagesförderungsgesetz)4)

Das Gesetz zur Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 

3) Ändert Ges. vom 12. November 2020, GS Schl.-H. II,
Gl.Nr. 6030-4

4) Ändert Ges. vom 12. Dezember 2019, GS Schl.-H. II,
Gl.Nr. B 850-1
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12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zu-
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 Kita-Datenbank, Datenverarbeitung, re-
gelmäßige Datenübermittlung, Verordnungs-
ermächtigung“

b) Folgende Überschrift wird angefügt:

„§ 60 Ausnahmen für die Halligen“

2. § 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „einer“ werden das Wort
„selbstbestimmten“ und ein Komma eingefügt

b) Die Worte „und den Eltern“ werden durch die
Worte „sowie den Eltern durch die Betreuung
ihres Kindes“ ersetzt.

c) Die Worte „Erwerbstätigkeit und Kindererzie-
hung“ werden durch die Worte „Erwerbstä-
tigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege“
ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 3  
Kita-Datenbank, Datenverarbeitung, 

regelmäßige Datenübermittlung,  
Verordnungsermächtigung“

b) Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt
geändert:

aa) Nach der Angabe „Absatz 3“ wird die An-
gabe „Satz 1“ eingefügt.

bb) Das Wort „Korrektur“ wird durch das Wort 
„Fortschreibung“ ersetzt.

c) Folgender neuer Absatz 7 wird eingefügt:

„(7) Die Meldebehörde übermittelt der Kita-
Datenbank aus Anlass einer Anmeldung einer
Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, der
Abmeldung einer Hauptwohnung oder allei-
nigen Wohnung, der Änderung des Vor- oder
Familiennamens, der Änderung der Anschrift
aufgrund der Umbenennung von Straßen oder
Orten oder der Umnummerierung von Grund-
stücken oder Richtigstellung dieser Daten, der
Fortschreibung von gespeicherten Namen, des
Todes oder der Änderung des Geburtsdatums
zum Zwecke der Fortschreibung der Kita-
Datenbank wöchentlich folgende Daten von
Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben:

1. Namen und Vornamen sowie frühere Na-
men und Vornamen,

2. Tag der Geburt,

3. gegenwärtige und frühere Anschriften.

Daten von Personen, die nicht aufgrund eine
Förderung in einer Kindertageseinrichtung ode
in Kindertagespflege in der Kita-Datenbank ge-
speichert sind, sind unverzüglich zu löschen.“

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 7 werden die Worte „organisiert
die Wahl“ durch die Worte „unterstützt die
Kreiselternvertretung insbesondere durch
räumliche und personelle Ressourcen be
der Organisation und Durchführung de
Wahl“ ersetzt.

bb) Satz 9 wird gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Jede Kreiselternvertretung entsendet zwe
Mitglieder in die Landeselternvertretung. Die
entsendeten Mitglieder sollen unterschiedli-
chen Geschlechts sein. Die Landeselternver-
tretung wählt aus ihren Reihen bis zum 30
November jeden Jahres zwei Vorsitzende
darunter mindestens eine Frau. Das Ministe-
rium beteiligt die Landeselternvertretung be
wesentlichen die Kindertagesförderung betref-
fenden Fragen.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort
„eigenverantwortlichen“ das Wort „selbstbe-
stimmten“ und ein Komma eingefügt.

b) In Absatz 5 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Dies erfolgt insbesondere durch die Voranmel
dung im Onlineportal nach § 3 Absatz 1 und 3.“

6. Dem § 6 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „ein-
schließlich Fragen zur Sicherung des Kindeswohls
und zum Schutz vor Gewalt“ angefügt.

7. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
kann der örtliche Träger im Einzelfall bei be-
sonderem pädagogischen Bedarf zulassen
dass eine Jugendliche oder ein Jugendliche
in eine Hortgruppe aufgenommen wird; diese
Ausnahme ist jeweils für ein Kindergartenjah
auszusprechen.“

b) In Absatz 4 Satz 1 und Satz 2 werden jeweils
nach dem Wort „Kindergartengruppen“ die
Worte „und integrativen Kindergartengruppen“
eingefügt.

8. In § 18 Absatz 5 wird folgender Satz 5 eingefügt

„Abweichend von Satz 4 muss der Einrichtungs-
träger ein befristetes Betreuungsverhältnis nicht
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verlängern, wenn das Kind zum Schuljahresbe-
ginn in die Schule eintritt.“

9. Dem § 19 Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:

„Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf
den örtlichen Jugendhilfeträger und andere Per-
sonen, Dienste oder Einrichtungen, die bei der
Leistungserbringung für das Kind tätig werden,
insbesondere Rehabilitationsträger.“

10. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 4 eingefügt:

„Eine zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in
der pädagogischen Fachberatung von Kinder-
tageseinrichtungen ersetzt dabei ein Jahr Be-
rufserfahrung in einer Kindertageseinrichtung.“

b) Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Abweichend von Satz 3 genügt für Per-
sonen, die zum 31. Dezember 2020 in der
pädagogischen Fachberatung tätig waren,
eine Qualifikation nach § 28 Absatz 1 oder
eine vergleichbare Qualifikation nach § 28
Absatz 3; die erforderliche Berufserfahrung
bleibt unberührt.“

11. In § 22 Absatz 2 wird nach der Angabe „Absatz 1“
die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

12. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die pädagogisch nutzbare Fläche pro 
Kind muss mindestens 3,5 m² in Krip-
pengruppen und integrativen Gruppen, 
3,0 m² in Hortgruppen sowie 2,5 m² 
in Kindergartengruppen betragen (Min-
destraumbedarf).“

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„In altersgemischten Gruppen muss die 
pädagogisch nutzbare Fläche mindestens 
3,5 m² für Kinder, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, und 2,5 m² 
für ältere Kinder betragen.“

cc) Es wird folgender Satz 4 angefügt:

„Für Einrichtungsträger nationaler Min-
derheiten und Volksgruppen im Sinne des
Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung
des Landes Schleswig-Holstein sind bei
Vorlage eines entsprechenden Konzeptes
Abweichungen von der Vorgabe nach
Satz 1 zulässig.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 4“ durch

die Angabe „Satz 5“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Im begründeten Einzelfall kann der örtli-
che Träger von der Vorgabe nach Satz 1 
abweichen und für Kindertageseinrichtun-
gen, die zum 31. Dezember 2020 bereits 
betrieben wurden und keinen separaten 
Schlafraum vorhalten, eine Ausnahmebe-
willigung erteilen, wenn der Einrichtungs-
träger eine geeignete Schlafgelegenheit 
in seinem Einrichtungskonzept vorsieht.“

13. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 bis 4 erhält folgende Fassung:

„Die Gruppengröße altersgemischter Grup-
pen kann der Einrichtungsträger erhöhen,
indem er eines der unterdreijährigen Kinder,
die den dreißigsten Lebensmonat vollendet
haben, nur einfach zählt. Erhöhungen der
Gruppengröße sind dem örtlichen Träger un-
verzüglich anzuzeigen. Sie sind unzulässig,
wenn der Mindestraumbedarf nach § 23 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 unterschritten würde.“

b) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Die Feststellung ist nicht davon abhängig,
dass das Kind Leistungen der Eingliederungs-
hilfe erhält.“

14. § 31 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „7,21 Euro“
durch die Angabe „5,80 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 6 wird die Angabe „1,80 Euro“ durch
die Angabe „1,45 Euro“ ersetzt.“

15. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 5 werden nach dem Wort „Wahl-
verfahren“ die Worte „einschließlich des 
Verfahrens für die Neu- oder Nachwahl 
der Elternvertretung“ angefügt.

bb) Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Er meldet die gewählten Elternvertre-
tungen und die gewählten Delegierten 
jeweils mit den Kontaktdaten an die Kreis- 
und Landeselternvertretung.“

b) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Er gibt der Elternvertretung vor seiner Ent-
scheidung die Gelegenheit zur schriftlichen
Stellungnahme, berücksichtigt die Interessen
der Eltern angemessen und wirkt auf eine
einvernehmliche Lösung hin.“

16. In § 37 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 25“
durch die Angabe „§ 26“ ersetzt.

17. § 38 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 In Nummer 2 wird die Angabe „552,50
durch die Angabe „563,55 Euro“ ersetzt.



- 5 -

b)  In Nummer 3 wird die Angabe „12,47 Euro“
die Angabe „12,72 Euro“ ersetzt.

18. In § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden
nach dem Wort „Leitungskraft“ die Worte „als
ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter“
eingefügt.

19. § 40 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „6,18 Euro“
durch die Angabe „5,71 Euro“ und die Angabe
„6,32 Euro“ durch die Angabe „5,72 Euro“
ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ein Betrag in Höhe des monatlichen
pauschalen Fördersatzes pro betreutem Kind
nach § 41 Absatz 1 ist in Abzug zu bringen,
wenn

1. für das Kind ein ausländischer Kostenträ-
ger oder nach § 86 SGB VIII ein örtlicher
Träger außerhalb Schleswig-Holsteins zu-
ständig ist oder

2. eine Jugendliche oder ein Jugendlicher
nach § 17 Absatz 2 Satz 3 gefördert wird.“

20. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 25 Absatz 3
oder Absatz 4“ durch die Angabe „§ 25 Ab-
satz 4 oder Absatz 5“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Maßgeblich sind der monatliche Stichtag
und die Höchstbeträge nach § 31 Absatz 1;
bei altersgemischten Gruppen erfolgt der
Ausgleich für die verringerte rechnerische
Kinderzahl nach Maßgabe der Höchstbeträge
für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn
des Monats vollendet haben.“

21. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird vor dem
Wort „Unfallversicherung“ das Wort „ange-
messenen“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „den
nachgewiesenen Aufwendungen des Anstel-
lungsträgers“ durch die Worte „dem Arbeit-
geberanteil in voller Höhe“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „gilt“
das Wort „auch“ eingefügt.

22. In § 45 Absatz 2 werden nach den Worten „Die
Kindertagespflegeperson erhält“ die Worte „auf
Antrag“ eingefügt.“

23. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „4,84 Euro“
durch die Angabe „4,95 Euro“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „5,16 Euro“
durch die Angabe „5,28 Euro“ ersetzt.

24. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „1,12 Euro“
durch die Angabe „1,14 Euro“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „1,36 Euro“
durch die Angabe „1,39 Euro“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „2,12 Euro“
durch die Angabe „2,16 Euro“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „2,59 Euro“
durch die Angabe „2,64 Euro“ ersetzt.

25. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt

„Dies gilt nicht, wenn ein örtlicher Träger au-
ßerhalb Schleswig-Holsteins nach § 86 SGB
VIII zuständig oder nach den §§ 89c ode
89e SGB VIII erstattungspflichtig ist.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Finanzierungsanteil beträgt 37,65 %
des Pauschalsatzes pro Kind nach § 53 Ab-
satz 1 oder Absatz 2. Er ist kaufmännisch
auf einen Cent zu runden.“

26. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird der Halbsatz „es sei denn
es ist nach den Vorschriften der §§ 86, 86c
oder 86d SGB VIII ein örtlicher Träger außer-
halb Schleswig-Holsteins zuständig,“ gestri-
chen.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn ein örtlicher Träger au-
ßerhalb Schleswig-Holsteins nach § 86 SGB
VIII zuständig oder nach den §§ 89c ode
89e SGB VIII erstattungspflichtig ist.“

27. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 werden die Worte
„unterdreijährige Kinder“ durch
die Worte „Kinder, die das dritte
Lebensjahr zu Beginn des Monats
noch nicht vollendet hatten,“ er-
setzt, und der abschließende Punkt
wird durch das Wort „und“ ersetzt

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „über-
dreijährige“ durch das Wort „ältere“
ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„Der Pauschalsatz pro Kind ist kaufmän-
nisch auf einen Cent zu runden.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „34,23 Euro“
durch die Angabe „34,95 Euro“ ersetzt.
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28. In § 56 Absatz 3 wird die Angabe „31. März“
durch die Angabe „1. März“ ersetzt.

29. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Im Kindergartenjahr 2021/2022 bleibt ab-
weichend von § 4 die nach diesem Gesetz in
der bis zum 31.12.2021 geltenden Fassung
gewählte Landeselternvertretung im Amt.“

b) In Absatz 2 wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. Gruppen, an deren Finanzierung das Land
zum 31. Dezember 2020 aufgrund eines 
Modellversuches nach § 21 des Kinder-
tagesstättengesetzes vom 12. Dezember 
1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 220), in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezembers 2020 gelten-
den Fassung beteiligt war, sind unabhän-
gig von den Gruppenarten nach § 17 Ab-
satz 1 förderfähig. Im Übrigen gelten für 
die Fördervoraussetzungen und die För-
dersätze für diese Gruppen die Vorschrif-
ten nach Teil 4 und 5 entsprechend.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Nummer 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 3 
bis 5 müssen die in der pädagogischen 
Fachberatung tätigen Personen über eine 
Qualifikation nach § 28 Absatz 1 oder 
eine vergleichbare Qualifikation nach § 28 
Absatz 3 verfügen.“

bb) Der Nummer 4 werden folgende Sätze 
angefügt:

„Der Berechnung des Personalbedarfs 
nach § 37 Absatz 2 ist der Betreuungs-
schlüssel nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 
zugrunde zu legen. Satz 1 bis 4 finden 
entsprechende Anwendung, wenn in 
Regel-Kindergartengruppen und Regel-
Hortgruppen mangels zur Verfügung ste-
hender Fachkräfte in der direkten Arbeit 
mit den Kindern nur eine Fachkraft für die 
gesamte Öffnungszeit und eine zweite 
Fachkraft für drei Viertel der wöchentli-
chen Öffnungszeit tätig sein kann.“

30. Folgender § 60 wird angefügt:

„§ 60 
Ausnahmen für die Halligen

Im Einzelfall kann der Kreis Nordfriesland im 
Einvernehmen mit dem Ministerium Ausnah-
men von den Fördervoraussetzungen nach Teil 4 
genehmigen, soweit die Voraussetzungen auf-
grund der besonderen Situation der Halligen 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand einzuhalten wären. Dies gilt nicht für den 
Mindestraumbedarf nach § 23 Absatz 1, den 
Betreuungsschlüssel nach § 26 Absatz 1 und 
die Personalqualifikation nach § 28.“

Artikel 5 
Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(Jugendförderungsgesetz)5)

Das Erste Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (Jugendförderungsgesetz) vom 
5. Februar 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 158, ber. S. 226),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. November 2020
(GVOBl. Schl.-H. S. 804), wird wie folgt geändert:

Dem § 37 Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Für Kindertagespflege auf den Halligen kann der Kreis 
Nordfriesland im Einvernehmen mit dem für die Kinder- 
und Jugendhilfe zuständigen Ministerium des Landes 
Schleswig-Holstein im Einzelfall die Erlaubnis zur Be-
treuung von mehr als fünf, aber höchstens zehn gleich-
zeitig anwesenden, fremden Kindern erteilen, wenn die 
Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt.“

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über die Feststellung 

eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021)6)

Das Gesetz über die Feststellung eines Haushalts-
planes für das Haushaltsjahr 2021 vom 25. Februar 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 172), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Mai 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 567, ber. S. 860), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 werden die bisherigen Absätze 2 bis 5 ge-
strichen. Die bisherigen Absätze 6 bis 13 werden
zu den neuen Absätzen 2 bis 9.

2. In dem neuen § 2 Absatz 8 wird der Bezug „Ab-
satz 6 Satz 1“ durch „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

3. In § 10 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einzel-
plan 11 für die Zuführungen an Rücklagen, Entnah-
men aus Rücklagen sowie andere damit im Zusam-
menhang stehende Titel einschließlich der entspre-
chenden Haushaltsvermerke mit Einwilligung des 
Finanzausschusses bis zur Höhe des strukturellen 
Überschusses gemäß § 1 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (GVOBl. Schl.- H. S. 201), einzurichten und 
zu ändern, wenn die Vorgaben des § 7 Absatz 4 
des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der 
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein erfüllt 

5) Ändert Ges. vom 5. Februar 1992, GS Schl.-H. II,
Gl.Nr. B 864-8

6) Ändert Haushaltsgesetz 2021 vom 25. Februar 2021
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sind. Der Deckungsnachweis erfolgt mit der Haus-
haltsrechnung. Der Finanzausschuss trifft seine 
Entscheidung zum Vorschlag des Finanzministeri-
ums über die Zuführungen aus dem strukturellen 
Überschuss unverzüglich nach Feststellung durch 
einen vorläufigen Haushaltsabschluss. Entnahmen 
aus den Rücklagen gemäß Satz 1 sind ausschließ-
lich zulässig zur Deckung von pandemiebedingten 
Mehrausgaben im Bereich Infektions- und Gesund-
heitsschutz, für den Verlustausgleich beim UKSH, 
bei den Betreuungskosten (Erstattung von Beiträ-
gen für Kita und Ganztagsbetreuung), für den Aus-
gleich von Einnahmeausfällen beim Öffentlichen 

Personennahverkehr, den Härtefallfonds des Lan-
des sowie für die Beteiligung an Corona-Program
men des Bundes, insbesondere um Lernprogramme
und weitere Unterstützungsmaßnahmen für Kinde
und Jugendliche mitzufinanzieren.“

4. In § 20 Absatz 13 wird der Bezug „§ 2 Absatz 6 Satz 1“
durch den Bezug „§ 2 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

Artikel 7 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Hier-
von abweichend treten Artikel 2 und Artikel 6 am 1
Januar 2021 in Kraft.
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I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 

nach Gruppen 

- In Tausend € -
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Gruppierungsübersicht 2022

Haushaltsplan

HGr.
NR.

Bezeichnung Soll 2021 Soll 2022

T€

1 2 3 4

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 10.222.510,0 11.172.930,0

01 Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage 9.020.500,0 9.752.100,0

011 Lohnsteuer 2.846.900,0 2.906.800,0

012 Veranlagte Einkommensteuer 944.300,0 1.122.400,0

013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge)

172.500,0 197.600,0

014 Körperschaftsteuer 351.800,0 462.000,0

015 Umsatzsteuer 3.563.000,0 3.730.300,0

016 Einfuhrumsatzsteuer 999.000,0 1.155.900,0

017 Gewerbesteuerumlage 59.900,0 79.300,0

018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 83.100,0 97.800,0

05-06 Landessteuern 1.141.100,0 1.368.100,0

051 Vermögensteuer 0,0 0,0

052 Erbschaftsteuer 241.500,0 283.700,0

053 Grunderwerbsteuer 784.600,0 952.200,0

055 Totalisatorsteuer 0,0 0,0

056 Andere Rennwettsteuern 0,0 0,0

057 Lotteriesteuer 54.600,0 56.700,0

058 Sportwettensteuer 23.500,0 39.700,0

059 Feuerschutzsteuer 17.800,0 19.700,0

061 Biersteuer 19.100,0 16.100,0

069 Sonstige Landessteuern 0,0 0,0

09 Steuerähnliche Abgaben 60.910,0 52.730,0

093 Abgaben von Spielbanken 5.810,0 5.530,0

099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 55.100,0 47.200,0

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 425.716,6 455.625,2

11 Verwaltungseinnahmen 285.594,3 294.935,2

111 Gebühren, sonstige Entgelte 226.399,1 233.884,9

112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhän-
genden Gerichts- und Verwaltungskosten)

50.129,0 51.709,0

119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 9.066,2 9.341,3

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 133.564,7 154.241,8

121 Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen 0,0 20.000,0

122 Konzessionsabgaben 117.042,3 120.122,3

123 Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen 375,0 375,0

124 Mieten und Pachten 12.190,9 9.791,0

125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit

3.498,5 3.495,5

129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin-
sen)

458,0 458,0

13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus 
Kapitalrückzahlungen und dgl.

1.122,5 1.019,0

131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht 
Gruppe 135

0,0 0,0

132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1.122,5 1.019,0
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133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver-
mögen

0,0 0,0

134 Kapitalrückzahlungen 0,0 0,0

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 400,0 400,0

141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland 400,0 400,0

15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich 0,0 0,0

157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden 0,0 0,0

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 4,1 2,5

161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 0,0 0,0

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 4,1 2,5

17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich 1,6 1,2

171 Darlehensrückflüsse vom Bund 0,0 0,0

173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0

177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden 1,6 1,2

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 5.029,4 5.025,5

181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 0,0 0,0

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 5.026,9 5.023,0

186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland 2,5 2,5

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 1.681.726,9 1.735.157,7

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 500.500,0 494.700,0

211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 500.500,0 494.700,0

212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern 0,0

213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0

214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen 0,0 0,0

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 1.051.140,0 1.116.775,1

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 891.746,9 957.716,5

232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 68.832,7 70.188,9

233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 70.041,0 71.792,2

234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 17.132,6 14.293,8

235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bun-
desagentur für Arbeit

2.525,5 2.013,3

236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für 
Arbeit

361,9 361,9

237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden 499,4 408,5

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen 
Bereichen

9.810,8 9.800,8

261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem 
Inland

9.810,8 9.800,8

27 Zuschüsse von der EU 110.487,5 103.838,8

271 Erstattungen von der EU 102.082,5 95.821,3

272 Sonstige Zuschüsse von der EU 8.405,0 8.017,5

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 9.788,6 10.043,0

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 3.245,5 3.098,5

282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 6.543,1 6.834,5

286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU 50,0

Gruppierungsübersicht 2022

Haushaltsplan

HGr.
NR.

Bezeichnung Soll 2021 Soll 2022

T€

1 2 3 4
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287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU 60,0

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

5.867.389,8 6.070.294,2

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 3.773.899,6 4.567.809,0

325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland 3.773.899,6 4.567.809,0

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 375.761,6 450.392,7

331 Zuweisungen  für Investitionen vom Bund 173.305,5 233.389,0

332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern 300,0 300,0

333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42.773,6 50.861,6

334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 158.525,5 164.742,1

337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden 857,0 1.100,0

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 77.993,8 85.000,0

341 Beiträge 0,0 0,0

342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 38.500,0 38.500,0

346 Zuschüsse für Investitionen von der EU 39.493,8 46.500,0

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1.564.817,1 932.402,9

355 Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage 0,0 0,0

356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken 0,0 0,0

359 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen 1.564.817,1 932.402,9

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0,0 0,0

37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 41.710,0 -913,4

371 Globale Mehreinnahmen 129.110,0 11.920,0

372 Globale Mindereinnahmen -87.400,0 -12.833,4

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 33.207,7 35.603,0

381  Verrechnungen zwischen Kapiteln 32.813,4 35.208,3

382 Durchlaufende Posten 380,0 380,0

389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen 14,3 14,7

Gesamteinnahmen: 18.197.343,3 19.434.007,1

Gruppierungsübersicht 2022

Haushaltsplan

HGr.
NR.

Bezeichnung Soll 2021 Soll 2022

T€

1 2 3 4
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4 Personalausgaben 4.793.165,8 4.982.455,8

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 21.304,8 24.393,7

411 Aufwendungen für Abgeordnete 20.119,0 23.207,9

412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 1.185,8 1.185,8

42 Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen 2.900.111,1 2.919.333,3

421 Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen 
bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

1.135,7 1.159,6

422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter

1.924.261,9 2.022.247,8

427 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenbe-
ruflich Tätige

40.090,0 33.703,0

428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 446.230,0 472.974,8

429 Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen 488.393,5 389.248,1

43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.421.413,8 1.460.315,9

431 Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der 
Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

1.962,3 1.976,5

432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 1.419.441,5 1.458.329,4

439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. 10,0 10,0

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 372.915,6 386.940,2

441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger

109.756,3 116.197,1

443 Fürsorgeleistungen 20.589,0 20.329,0

446 Beihilfen für Versorgungsempfängererinnen, Versorgungsempfänger und dgl. 242.570,3 250.414,1

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 10.807,8 10.668,0

453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 2.634,4 2.113,4

459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 8.173,4 8.554,6

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 66.612,7 180.804,7

461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 66.612,7 180.804,7

5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 4.504.899,5 6.107.067,7

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 901.005,1 902.624,7

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

42.091,8 44.695,1

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 30.253,0 31.039,1

517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 87.588,6 89.562,5

518 Mieten und Pachten 52.097,0 55.750,9

519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 45.087,4 45.457,2

521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.069,2 3.984,2

523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 105,5 95,5

525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 20.342,9 22.109,1

526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 168.297,3 169.722,1

527 Dienstreisen 10.495,7 10.385,0

529 Verfügungsmittel 876,3 701,3

531 Veröffentlichungen 3.327,2 3.244,2

533 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen 359.419,9 369.978,8

534-546 Sonstiges 73.661,3 52.610,6

Gruppierungsübersicht 2022

Haushaltsplan

HGr.
NR.

Bezeichnung Soll 2021 Soll 2022

T€

1 2 3 4
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547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3.292,0 3.289,1

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörper-
schaftliche Zusammenschlüsse

0,0 0,0

561 Zinsausgaben an Bund 0,0 0,0

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 378.920,9 377.424,4

575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt 378.920,9 377.424,4

58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskör-
perschaftliche Zusammenschlüsse

403,2 403,2

581 Tilgungsausgaben an Bund 3,2 3,2

584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen 400,0 400,0

59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 3.224.570,3 4.826.615,4

595 Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland 3.224.570,3 4.826.615,4

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 6.700.005,8 6.677.327,1

61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 1.902.073,4 2.020.509,6

611 Allgemeine Zuweisungen an Bund 0,0 0,0

612 Allgemeine Zuweisungen an Länder 0,0 0,0

613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.902.073,4 2.020.509,6

62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich 40.000,8 40.000,8

623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände 40.000,8 40.000,8

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 2.461.809,3 2.538.280,5

631 Sonstige Zuweisungen an Bund 25.680,1 19.339,6

632 Sonstige Zuweisungen an Länder 62.796,6 60.790,8

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.308.583,5 2.376.572,8

634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen 55.790,4 72.606,7

636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagen-
tur für Arbeit

2.837,2 2.849,1

637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände 6.121,5 6.121,5

66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 5.094,7 5.572,3

661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen 192,2 118,0

662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen 4.087,5 4.544,3

663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland 815,0 910,0

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 162.277,1 113.478,7

671 Erstattungen an Inland 162.107,6 113.324,7

676 Erstattungen an Ausland 169,5 154,0

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 2.128.250,5 1.959.485,2

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 255.301,3 264.112,0

682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht unter 
Gruppe 661

656.746,9 544.333,6

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter 
Gruppe 662

115.149,9 99.330,7

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne 
öffentliche Einrichtungen)

300.274,0 282.638,6

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 687.674,0 684.205,9

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 111.315,1 84.288,8

687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland 1.789,3 575,6

69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 500,0 0,0

Gruppierungsübersicht 2022
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693 Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht 
Investitionszuweisungen

500,0 0,0

7 Baumaßnahmen 247.493,0 249.924,0

71-74 Hochbau 244.553,0 246.984,0

75-79 Tiefbau 2.940,0 2.940,0

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.639.396,2 1.345.323,1

81 Erwerb von beweglichen Sachen 180.450,3 88.898,8

811 Erwerb von Fahrzeugen 13.293,0 15.727,0

812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 167.157,3 73.171,8

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 1.842,9 1.300,0

821 Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 1.000,0 1.000,0

823 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfi-
nanzierten unbeweglichen Sachen

842,9 300,0

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 0,0 0,0

831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 0,0 0,0

85 Darlehen an öffentlichen Bereich 0,0 0,0

851 Darlehen an Bund 0,0 0,0

86 Darlehen an sonstige Bereiche 38.510,0 38.508,0

861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 0,0 0,0

862 Darlehen an private Unternehmen 0,0

863 Darlehen an Sonstige im Inland 38.510,0 38.508,0

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 291.195,0 9.695,0

871 Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland 291.195,0 9.695,0

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 616.119,6 622.849,5

881 Zuweisungen für Investitionen an Bund 0,0 0,0

882 Zuweisungen für Investitionen an Länder 20.000,0 20.000,0

883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 502.898,2 487.794,0

884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen 72.771,1 95.542,0

887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände 20.450,3 19.513,5

89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 511.278,4 584.071,8

891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 233.062,1 240.782,8

892 Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen 114.566,0 125.834,4

893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 135.148,3 194.945,1

894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 28.502,0 22.509,5

9 Besondere Finanzierungsausgaben 312.383,0 71.909,4

91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 144.500,0 1.500,0

915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage 0,0 0,0

916 Zuführungen an Fonds und Stöcke 0,0 0,0

919 Zuführungen an sonstige Rücklagen 144.500,0 1.500,0

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0

97 Globale Mehr- und Minderausgaben 134.675,3 34.806,4

971 Globale Mehrausgaben 134.675,3 59.044,4

972 Globale Minderausgaben 0,0 -24.238,0

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 33.207,7 35.603,0
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981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 32.813,4 35.208,3

982 Durchlaufende Posten 380,0 380,0

989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen 14,3 14,7

Gesamtausgaben: 18.197.343,3 19.434.007,1

Gruppierungsübersicht 2022
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II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 

nach Funktionen / Aufgabenbereichen 

- In Tausend € -
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Funktionenübersicht 2022

Funktionen

(Aufgabenbereiche)

Haushaltsplan

Soll 2021 Soll 2022

Ein-
nahmen

Aus-
gaben

Ein-
nahmen

Aus-
gaben

T€

1 2 3 4 5 6
0 Allgemeine Dienste 346.551,7 3.108.630,3 350.125,3 3.055.214,1
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 84.741,8 1.496.908,3 77.621,0 1.454.868,0
011 Politische Führung 39.033,5 496.289,7 29.990,2 414.176,3

012 Innere Verwaltung 626,5 20.491,9 616,5 22.578,6

013 Informationswesen 2.190,0 79.273,4 2.190,0 64.139,8

014 Statistischer Dienst 6.353,7 24.074,0 6.353,6 36.409,0

016 Hochbauverwaltung 12.053,0 181.443,6 12.751,2 197.006,9

018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, 
soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068,118 und 138

24.110,1 434.504,1 25.344,5 447.362,5

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben 375,0 260.831,6 375,0 273.194,9

02 Auswärtige Angelegenheiten 485,0 2.236,2 485,0 2.261,0
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 0,0 80,0 0,0 80,0

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland 485,0 2.156,2 485,0 2.181,0

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 39.169,4 818.604,1 42.130,4 780.981,7
042 Polizei 31.935,8 457.858,1 34.661,8 551.102,4

043 Öffentliche Ordnung 0,0 0,0 0,0 0,0

044 Brandschutz 1.999,6 36.701,1 2.049,6 38.784,9

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 1.534,0 150.210,4 1.719,0 8.693,5

047 Schutz der Verfassung 0,0 1.193,0 0,0 1.353,0

048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen 
im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

3.700,0 172.641,5 3.700,0 181.047,9

05 Rechtsschutz 182.668,5 540.916,0 190.381,1 565.589,1
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 180.858,5 357.084,0 188.616,1 367.968,7

056 Justizvollzugsanstalten 1.810,0 78.684,4 1.765,0 88.449,2

058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen 
im Bereich des Rechtsschutzes

0,0 102.756,4 0,0 106.480,0

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 0,0 2.391,2 0,0 2.691,2

06 Finanzverwaltung 39.487,0 249.965,7 39.507,8 251.514,3
061 Steuer- und Zollverwaltung 37.167,0 169.939,5 37.177,8 172.293,9

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 2.320,0 7.854,8 2.330,0 7.885,8

068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen 
im Bereich der Finanzverwaltung

0,0 72.171,4 0,0 71.334,6

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegen-
heiten

282.933,2 4.160.852,7 291.434,9 4.226.698,4

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12) 15.783,8 1.967.796,9 16.547,9 1.997.570,5
111 Unterrichtsverwaltung 0,0 6.307,8 0,0 6.436,0

112 Öffentliche Grundschulen 0,0 334.059,8 0,0 333.624,8

113 Private Grundschulen 0,0 827,0 0,0 913,0

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonder-
schulen/Förderschulen)

0,0 672.406,6 0,0 674.972,6

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschu-
len/Förderschulen)

15.783,8 111.088,0 16.547,9 116.860,8

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen 
im Bereich der Schulen (nur Länder)

0,0 843.107,7 0,0 864.763,3

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11) 12.742,2 810.552,0 12.351,5 811.110,0
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124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden 
Bereichs

4.820,9 120.474,1 4.820,9 120.490,3

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden 
Bereichs

0,0 0,0 0,0 0,0

127 Öffentliche berufliche Schulen 2.921,3 290.408,1 2.921,3 289.890,2

128 Private berufliche Schulen 483,7 7.832,4 289,8 8.066,8

129 Sonstige schulische Aufgaben 4.516,3 391.837,4 4.319,5 392.662,7

13 Hochschulen 57.954,9 913.393,8 48.976,4 940.842,1
132 Hochschulkliniken 0,0 204.267,8 0,0 204.590,1

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 57.954,9 585.823,0 48.976,4 607.678,4

134 Private Hochschulen und Berufsakademien 0,0 1.750,0 0,0 1.750,0

137 Deutche Forschungsgemeinschaft 0,0 33.999,0 0,0 35.869,0

138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen 
im Bereich der Hochschulen (nur Länder)

0,0 68.435,8 0,0 70.365,2

139 Sonstige Hochschulaufgaben 0,0 19.118,2 0,0 20.589,4

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteil-
nehmende und dgl.

137.748,0 157.203,3 151.855,2 169.667,4

141 Förderung für Schüler/innen 38.000,0 38.116,0 38.000,0 38.116,0

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 84.538,0 92.707,3 84.527,2 92.433,4

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 15.210,0 21.980,0 29.328,0 39.118,0

145 Schülerbeförderung 0,0 4.400,0 0,0 0,0

15 Sonstiges Bildungswesen 20,3 38.622,2 20,3 40.526,6
152 Volkshochschulen 0,0 5.959,2 0,0 5.071,4

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 0,0 7.799,4 0,0 8.960,2

154 Ausbildung der Lehrkräfte 20,3 24.748,6 20,3 25.680,0

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 0,0 115,0 0,0 815,0

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschu-
len

55.890,8 147.625,6 59.163,0 152.019,7

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 450,5 5.102,3 475,9 4.804,3

163 Wissenschaftliche Museen 0,0 125,0 0,0 125,0

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne 
Deutsche Forschungsgemeinschaft)

55.130,9 129.293,6 58.510,2 137.460,2

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 309,4 11.219,7 176,9 7.621,2

169 Entfallen in 2015 - Forschung und experimentelle Entwicklung zur 
industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)

0,0 1.885,0 0,0 2.009,0

18 Kultur und Religion (auch OF 19) 711,2 103.368,4 738,6 92.072,8
181 Theater 0,0 42.501,5 0,0 43.715,5

182 Musikpflege 0,0 1.927,3 0,0 1.982,3

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,0 17.184,9 0,0 19.343,5

185 Musikschulen 0,0 1.353,0 0,0 1.403,0

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 20,2 8.531,0 20,2 8.721,0

187 Sonstige Kulturpflege 640,0 30.166,7 667,4 15.197,5
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188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 51,0 1.704,0 51,0 1.710,0

19 Kultur und Religion (auch OF 18) 2.082,0 22.290,5 1.782,0 22.889,3
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 431.473,5 2.478.550,7 487.710,4 2.513.676,0
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5,0 17.344,4 5,0 18.017,0
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5,0 17.344,4 5,0 18.017,0

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung 0,0 8.914,0 0,0 9.654,0
223 Unfallversicherung 0,0 8.914,0 0,0 9.654,0

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem 
SGB VIII)

108.716,4 345.486,8 102.965,6 317.758,1

232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz 4,0 48,0 4,0 48,0

233 Wohngeld 32.000,0 64.000,0 32.000,0 64.000,0

235 Soziale Einrichtungen 17.052,8 143.151,7 11.392,0 120.086,5

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 231,0 26.844,8 141,0 22.181,3

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 59.428,6 111.442,3 59.428,6 111.442,3

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignis-
sen

2.737,2 13.214,9 2.779,6 13.128,2

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen 10,0 5.994,8 8,0 6.043,5

243 Lastenausgleich 0,0 200,0 0,0 200,0

244 Wiedergutmachung 1.566,3 5.843,7 1.610,7 5.708,3

246 Vertriebene und Spätaussiedler/innen 0,3 0,1 0,3 0,1

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 1.160,6 1.176,3 1.160,6 1.176,3

25 Arbeitsmarktpolitik 8.000,0 21.862,7 8.000,0 24.879,7
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 8.000,0 21.862,7 8.000,0 24.879,7

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbe-
treuung)

1.696,6 49.940,6 2.810,7 52.860,5

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 10.255,5 591.462,0 22.838,6 613.136,8
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberlei-

stungsgesetz
293.653,4 1.321.371,6 340.673,7 1.366.273,2

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 1.058,6 0,0 1.058,6 0,0

282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB 
XII

292.587,6 292.587,6 339.608,1 339.608,1

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 0,0 0,0 0,0 757.096,0

286 Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer 7,2 910.672,2 7,0 164.071,1

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,0 118.111,8 0,0 105.498,0

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 6.409,4 108.953,7 7.637,2 97.968,5
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 113.398,8 618.647,8 185.710,7 498.198,0
31 Gesundheitswesen 71.691,6 460.615,2 140.486,9 321.574,7
311 Gesundheitsverwaltung 1.268,7 1.242,5 1.328,7 673,5

312 Krankenhäuser und Heilstätten 62.211,5 175.762,5 69.408,1 192.605,7

313 Arbeitsschutz 1.650,0 9.459,2 1.650,0 10.033,8

314 Gesundheitsschutz 6.561,4 274.151,0 68.100,1 118.261,7

32 Sport und Erholung 1.823,2 38.828,6 2.132,5 39.295,3
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322 Sport 1.823,2 38.828,6 2.132,5 39.295,3

33 Umwelt- und Naturschutz 13.848,6 92.289,3 16.079,1 108.863,3
34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 26.035,4 26.914,7 27.012,2 28.464,7
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 24.333,0 5.338,0 24.370,0 5.388,0

342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes 1.702,4 21.576,7 2.642,2 23.076,7

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

56.001,4 144.513,5 60.590,2 135.419,1

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 13.637,4 50.168,2 20.686,2 47.538,2
411 Förderung des Wohnungsbaues 13.637,4 50.071,1 20.686,2 47.342,0

419 Sonstiges Wohnungswesen 0,0 97,1 0,0 196,2

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebau-
förderung

42.364,0 94.345,3 39.904,0 87.880,9

421 Geoinformation 9.702,0 22.823,0 9.702,0 30.181,4

422 Raumordnung und Landesplanung 1.711,0 15.397,8 1.811,0 5.298,0

423 Städtebauförderung 30.951,0 56.124,5 28.391,0 52.401,5

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 136.147,0 159.609,7 138.653,2 153.871,8
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne 

Betriebsverwaltung)
1.037,0 39.130,1 1.122,0 35.482,8

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 0,0 23.879,4 0,0 24.864,7

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 1.037,0 15.250,7 1.122,0 10.618,1

52 Landwirtschaft und Ernährung 130.017,0 105.985,9 132.543,2 104.664,1
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum 129.980,0 99.708,0 132.497,8 100.106,0

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 37,0 6.277,9 45,4 4.558,1

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 5.093,0 14.493,7 4.988,0 13.724,9
531 Forstwirtschaft und Jagd 0,0 9.154,3 0,0 8.215,5

532 Fischerei 5.093,0 5.339,4 4.988,0 5.509,4

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 239.344,3 662.279,7 231.610,8 355.729,1
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 84.091,3 143.157,1 75.812,9 138.978,9
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 56.573,8 91.071,4 48.483,8 89.674,0

625 Küstenschutz 27.517,5 52.085,7 27.329,1 49.304,9

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 50.000,0 4.833,0 50.000,0 4.855,0
632 Sonstiger Bergbau 50.000,0 0,0 50.000,0 0,0

634 Verarbeitende Industrie 0,0 4.500,0 0,0 4.500,0

635 Handwerk und Kleingewerbe 0,0 333,0 0,0 355,0

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 398,6 65.974,5 345,6 27.216,2
642 Erneuerbare Energieformen 0,0 56.702,4 0,0 17.723,3

645 Abwasserentsorgung 0,0 0,0 0,0 216,0

646 Abfallwirtschaft 398,6 808,5 345,6 849,5

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 0,0 8.463,6 0,0 8.427,4

65 Handel und Tourismus 0,0 4.540,0 0,0 5.240,0
66 Geld- und Versicherungswesen 0,0 0,0 0,0 0,0
661 Banken und Kreditinstitute 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 796,8 296.738,8 20.771,8 16.679,3
69 Regionale Fördermaßnahmen 104.057,6 147.036,3 84.680,5 162.759,7
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691 Betriebliche Investitionen 6.037,6 10.237,8 5.880,6 9.850,0

692 Verbesserung der Infrastruktur 98.020,0 136.598,5 78.799,9 137.709,7

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 0,0 200,0 0,0 15.200,0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 333.987,6 657.377,7 339.302,4 668.771,5
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 55,0 203.642,7 58,0 210.933,8
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 55,0 203.587,0 50,0 210.878,1

712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen 0,0 0,0 8,0 0,0

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 0,0 55,7 0,0 55,7

72 Straßen 0,0 35.216,3 0,0 35.810,0
721 Bundesautobahnen 0,0 0,0 0,0 0,0

722 Bundesstraßen 0,0 5.200,0 0,0 5.200,0

724 Kreisstraßen 0,0 0,0 0,0 0,0

725 Gemeindestraßen 0,0 29.696,3 0,0 30.290,0

729 Sonstiger Straßenverkehr 0,0 320,0 0,0 320,0

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 7.206,0 18.449,2 5.250,0 13.607,0
731 Wasserstraßen und Häfen 7.206,0 18.449,2 5.250,0 13.607,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 326.726,6 399.749,5 333.994,4 408.000,7
741 Öffentlicher Personennahverkehr 326.726,6 379.049,5 333.994,4 387.300,7

742 Eisenbahnen 0,0 20.700,0 0,0 20.700,0

79 Sonstiges Verkehrswesen 0,0 320,0 0,0 420,0
791 Sonstiges Verkehrswesen 0,0 320,0 0,0 420,0

8 Finanzwirtschaft 16.257.505,8 6.206.881,2 17.348.869,2 7.826.429,1
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 139.970,0 20.255,7 133.970,0 19.833,7
811 Grundvermögen 0,0 19.453,7 0,0 19.483,7

812 Kapitalvermögen 400,0 802,0 400,0 350,0

813 Sondervermögen 139.570,0 0,0 133.570,0 0,0

82 Steuern und Finanzzuweisungen 10.667.160,0 2.037.171,9 11.619.810,0 2.155.455,6
821 Steuern und Finanzzuweisungen 10.667.160,0 2.037.171,9 11.619.810,0 2.155.455,6

83 Schulden 3.773.899,6 3.603.894,4 4.567.809,0 5.204.443,0
831 Schulden 3.773.899,6 3.603.894,4 4.567.809,0 5.204.443,0

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 753,5 112.625,6 753,5 118.806,4
85 Rücklagen 1.531.817,1 199.407,2 919.926,6 73.625,9
851 Rücklagen 1.531.817,1 199.407,2 919.926,6 73.625,9

86 Sonstiges 69.607,3 0,0 72.557,3 0,0
861 Sonstiges 69.607,3 0,0 72.557,3 0,0

87 Abwicklung der Vorjahre 0,0 0,0 0,0 0,0
871 Abwicklung der Vorjahre 0,0 0,0 0,0 0,0

88 Globalposten 41.710,0 200.788,0 -913,4 219.111,1
881 Globalposten 41.710,0 200.788,0 -913,4 219.111,1

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 32.588,3 32.738,4 34.956,2 35.153,4
891 Haushaltstechnische Verrechnungen 32.588,3 32.738,4 34.956,2 35.153,4

Gesamtsumme 18.197.343,3 18.197.343,3 19.434.007,1 19.434.007,1

Funktionenübersicht 2022

Funktionen

(Aufgabenbereiche)

Haushaltsplan

Soll 2021 Soll 2022

Ein-
nahmen

Aus-
gaben

Ein-
nahmen

Aus-
gaben

T€

1 2 3 4 5 6
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III. Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 

nach Funktionen und Gruppen 

- In Tausend € -



- 18 -

����������������������������������������������

�

��������������������������������������������������������������������
�������

	������������������������

�

�������������

�

�������

�

�

������������ �����������

��

�


�

�

	�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

���

�

���

�

�
�

�

�	�

�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

�


��

�


��

�



�

�


	�

�


��

�


��

�


��

�


��

�


��

�


��

�

	��

�

	��

�

	
�

�

		�

�

	��

�����������

�

�����������������

�

�����������������
�������������

�

	��������	�
�������������	�
�������

�

������������
���������������

�

��
���������������������������������
�������
������

�

����������������������������
������ ������� ��������������

����������������

����������������������������
������ �������	���������

�

�������������������������������������
������ ��������

�

����������������������������
������ ����������������

�

���������������������������� ���������

�

�����������������������

�

�����������

�

�����������

�

�����������������

�

���
���������
�������������������
������ ������� ��������������

����������������

���
���������
�������������������
������ �������	���������

�

������������
���������
�������������������
������ �������

�

���
���������
�������������������
������ ����������������

�

���
���������
������������������� ���������

�

���
���������
��������������

�

���������������������������������������������������������

������������������ ����

����������������������������������������������������������

�������������������������

����������������������������������������������������������

������������������	���������

����������������������������������������������������������

������������������������������������
������ �������

����������������������������������������������������������

���������������������������� ���������

�����������

�

�����������

�

�����������������

�

����
������������

�

������������������������������

�

����������������������������

�

�������������������

�

��������������������

�

�

�

�

����������

�

��������

�

��������������

�

�������

�

����������������

�

����

�

��������

�

���

�

���

�

������

�

�

�

�

�

�

�

������������

�

����

�

��������

�

���

�

���

�

������

�

����������������

�

����������������

�

����������������

�

������������������������

�

��������������

�

�

�

�

�

�

�

������

�

���

�

���

�

������������

�

��������



- 19 -

����������������������������������������������

�

��������������������������������������������������������������������
�������

	������������������������

�

������������

�

������� ����������� ������������


�

	�

��

��

��

��

��

�

��

��


��



�


	�


��


��


��


��


��


��


��

	��

	
�

		�

	��

	��

	��

	��

	��

	��

	��

���

�
�

�	�

���

���

���

���

�

���

�

���

�

���

�

���

�
�

�	�

���

���

�����������

�����������������

���������������

�
��������	�����������������

�����������

���������������

����������������������������������������������������

���������������

��������������������������������������������
�����

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������

�����������

�����������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������

����������������������������

������������������������
�����

���������������������������������������

����������������������������

�������������

 �����������������������������

 �������������������������������

 ������������������������

�����������

�����������

�����������������

������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������

����������������

���������������������������������������������������������������

�������
������������������������

���������������������������������������������������������������

����������

��������������������������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������

��������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������

����������������

�����������

�

�

��

������

������

������

������������������������

�

��������������

��������������

�������������������

����������������

�

�

�

����

�������������������

����������������������������

����������������

����

����

����

������������

�������

��

���

���

���

�

�

�

����

������������������

���

�������

������

��������������

�

����

�

���������

�

���

�

���

�������

��

�������

�

�



- 20 -

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche
Steuern,
steuer-
ähnliche
Abgaben

Gebühren,
Geldstrafen

und
Geldbußen

Übrige
Verwal-
tungs-

einnahmen

Erlöse,
Vermögens-
veräuße-
rungen,
Kapital-
rückzah-
lungen

01-09 111,
112

12, 14,
119

13

1 2 3 4 5 6
0 Allgemeine Dienste 237.537,5 11.129,8 1.019,0

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 896,8 6.917,4 9,0

02 Auswärtige Angelegenheiten

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 19.923,0 748,9 1.000,0

05 Rechtsschutz 188.385,6 1.785,5 10,0

06 Finanzverwaltung 28.332,1 1.678,0

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

808,8 1.035,4

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
12)

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
11)

746,8 886,4

13 Hochschulen

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende und dgl.

27,2

15 Sonstiges Bildungswesen

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

12,0 73,2

18 Kultur und Religion (auch OF 19) 50,0 36,6

19 Kultur und Religion (auch OF 18) 12,0

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-
politik

2.747,8 4.933,5

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5,0

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen 
nach dem SGB VIII)

743,8 4.661,0

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi-
schen Ereignissen

25 Arbeitsmarktpolitik

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-
dertagesbetreuung)

6,0

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

7,0

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.998,0 260,5

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 33.828,8 1.982,9

31 Gesundheitswesen 2.983,7 182,5

32 Sport und Erholung

33 Umwelt- und Naturschutz 6.330,1 1.800,4

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 24.515,0

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-
munale Gemeinschaftsdienste

10.111,0 1.132,0

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 
Städtebauförderung

10.111,0 1.132,0
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Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Zinseinnahmen

Funktionenaus dem öffentlichen Bereich
aus

sonstigen
Bereichen

Zu-
sammenBund,

Länder
und Sonder-

vermögen

Gemein-
den

Sonstige Zu-
sammen

151, 152,
154, 155

153 156,
157

15 16 15,
16

7 8 9 10 11 12 13
0

01

02

04

05

06

1

11

12

13

14

15

16/17

18

19

2

21

23

24

25

26

27

28

29

3

31

32

33

34
1,8 1,8 4

1,8 1,8 41

42
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Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funk-
tionen

Aufgabenbereiche

Darlehnsrückflüsse
aus dem öffentlichen Bereich

aus
sonstigen
Bereichen

Zu-
sammenBund,

Länder
und Sonder-
vermögen

Gemein-
den

Sonstige Zu-
sammen

171, 172
174

173 176,
177

17 18 17,
18

14 15 16 17 18 19 20 21
0 Allgemeine Dienste 2,5 2,5

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

02 Auswärtige Angelegenheiten 2,5 2,5

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

05 Rechtsschutz

06 Finanzverwaltung

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 
kulturelle Angelegenheiten

5.000,0 5.000,0

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 
(auch OF 12)

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 
(auch OF 11)

13 Hochschulen

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende und dgl.

5.000,0 5.000,0

15 Sonstiges Bildungswesen

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-
halb der Hochschulen

18 Kultur und Religion (auch OF 19)

19 Kultur und Religion (auch OF 18)

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

8,3 8,3

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Lei-
stungen nach dem SGB VIII)

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

8,3 8,3

25 Arbeitsmarktpolitik

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII 
(ohne Kindertagesbetreuung)

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und 
dem Asylbewerberleistungsgesetz

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

31 Gesundheitswesen

32 Sport und Erholung

33 Umwelt- und Naturschutz

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 
und kommunale Gemeinschaftsdienste

12,4 12,4

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 12,4 12,4

42 Geoinformation, Raumordnung und Landes-
planung, Städtebauförderung
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Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
von Investitionen

Funktionen

vom
Bund

von
Ländern

von
Gemein-

den

aus dem
übrigen

öffentlichen
Bereich

aus
sonstigen
Bereichen

211, 221,
231, 291

212, 222,
232, 292

213, 223,
233, 293

214-217,
224-227,
234-237

26-28,
297-299

22 23 24 25 26 27
25.097,3 20.659,2 6.212,7 14.550,5 14.608,8 0
18.047,8 18.959,7 2.569,0 14.148,0 1.407,0 01

482,5 02
6.203,6 1.699,5 3.643,7 402,5 3.867,5 04

200,0 05
163,4 9.334,3 06

191.038,7 10.213,4 27.510,5 1.719,0 1

16.547,9 11

5,7 30,0 10.662,6 20,0 12

39.401,6 13
108.328,0 14

20,3 15
43.303,4 10.183,4 203,5 16/17

5,2 18
300,0 1.470,0 19

425.146,6 6.132,2 17.680,6 145,8 8.077,0 2

21
73.748,0 6.132,2 17.680,6 23

2.766,3 5,0 24

8.000,0 25
2.732,7 72,0 26

27
340.666,7 28

5.232,9 145,8 29
2.556,1 6.156,1 20.203,4 2.375,2 2.471,0 3

165,9 251,5 20.203,4 2.375,2 320,0 31

32
43,0 5.904,6 2.001,0 33

2.347,2 150,0 34
85,0 185,0 4

41
85,0 185,0 42
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Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche
Schulden-

auf-
nahme

Zuwei-
sungen
für

Investi-
tionen

Zuschüsse
für

Investi-
tionen

Sonstige
Ein-

nahmen

Ein-
nahmen
ins-

gesamt

31,
32

33 34 35, 36,
37, 38

0-3

28 29 30 31 32 33 34
0 Allgemeine Dienste 6.831,7 12.476,3 350.125,3

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 2.190,0 12.476,3 77.621,0

02 Auswärtige Angelegenheiten 485,0

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.641,7 42.130,4

05 Rechtsschutz 190.381,1

06 Finanzverwaltung 39.507,8

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

14.962,3 38.500,0 646,8 291.434,9

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
12)

16.547,9

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
11)

12.351,5

13 Hochschulen 9.574,8 48.976,4

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende und dgl.

38.500,0 151.855,2

15 Sonstiges Bildungswesen 20,3

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

5.387,5 59.163,0

18 Kultur und Religion (auch OF 19) 646,8 738,6

19 Kultur und Religion (auch OF 18) 1.782,0

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-
politik

22.838,6 487.710,4

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5,0

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen 
nach dem SGB VIII)

102.965,6

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi-
schen Ereignissen

2.779,6

25 Arbeitsmarktpolitik 8.000,0

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-
dertagesbetreuung)

2.810,7

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 22.838,6 22.838,6

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

340.673,7

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.637,2

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 116.137,2 185.710,7

31 Gesundheitswesen 114.004,7 140.486,9

32 Sport und Erholung 2.132,5 2.132,5

33 Umwelt- und Naturschutz 16.079,1

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 27.012,2

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-
munale Gemeinschaftsdienste

49.063,0 60.590,2

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 20.672,0 20.686,2

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 
Städtebauförderung

28.391,0 39.904,0
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.900,0 30,0 606,7

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(ohne Betriebsverwaltung)

900,0 30,0 10,0

52 Landwirtschaft und Ernährung 308,7

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 1.000,0 288,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

45.300,0 350,0 71.867,5

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 45.300,0 4,4

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 50.000,0

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 245,6

65 Handel und Tourismus

66 Geld- und Versicherungswesen

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 100,0 20.667,5

69 Regionale Fördermaßnahmen 1.200,0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 180,0 458,0

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 50,0 8,0

72 Straßen

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 120,0 450,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 10,0

8 Finanzwirtschaft 11.125.730,0 70.837,3

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 400,0

82 Steuern und Finanzzuweisungen 11.123.610,0

83 Schulden

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.

85 Rücklagen

86 Sonstiges 2.120,0 70.437,3

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

Gesamtsumme 11.172.930,0 285.593,9 163.983,1 1.019,0

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche
Steuern,
steuer-
ähnliche
Abgaben

Gebühren,
Geldstrafen

und
Geldbußen

Übrige
Verwal-
tungs-

einnahmen

Erlöse,
Vermögens-
veräuße-
rungen,
Kapital-
rückzah-
lungen

01-09 111,
112

12, 14,
119

13

1 2 3 4 5 6
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0,7 0,7 5

51

0,7 0,7 52

53

6

62

63

64

65

66

68

69

7

71

72

73

74

8

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2,5 2,5

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Zinseinnahmen

Funktionenaus dem öffentlichen Bereich
aus

sonstigen
Bereichen

Zu-
sammenBund,

Länder
und Sonder-

vermögen

Gemein-
den

Sonstige Zu-
sammen

151, 152,
154, 155

153 156,
157

15 16 15,
16

7 8 9 10 11 12 13
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1,2 1,2 2,3 3,5

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (ohne Betriebsverwaltung)

52 Landwirtschaft und Ernährung 1,2 1,2 2,3 3,5

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-
schutz

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-
gewerbe

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

65 Handel und Tourismus

66 Geld- und Versicherungswesen

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-
stungen

69 Regionale Fördermaßnahmen

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-
sens

72 Straßen

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der 
Schifffahrt

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-
verkehr

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-
gen

82 Steuern und Finanzzuweisungen

83 Schulden

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.

85 Rücklagen

86 Sonstiges

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

Gesamtsumme 1,2 1,2 5.025,5 5.026,7

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funk-
tionen

Aufgabenbereiche

Darlehnsrückflüsse
aus dem öffentlichen Bereich

aus
sonstigen
Bereichen

Zu-
sammenBund,

Länder
und Sonder-
vermögen

Gemein-
den

Sonstige Zu-
sammen

171, 172
174

173 176,
177

17 18 17,
18

14 15 16 17 18 19 20 21



- 29 -

8.774,7 228,0 6,0 95.953,3 5
182,0 51

8.774,7 228,0 6,0 92.071,3 52
3.700,0 53

10.233,7 300,0 100,0 6

10.229,4 62

63

100,0 64

65

66
4,3 68

300,0 69
294.784,4 25.000,0 7

71

72

73

294.784,4 25.000,0 74

494.700,0 1.500,0 753,5 8

81

494.700,0 1.500,0 82

83
753,5 84

85

86

87

88

89

1.452.416,5 70.188,9 71.792,2 17.077,5 123.682,6

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
von Investitionen

Funktionen

vom
Bund

von
Ländern

von
Gemein-

den

aus dem
übrigen

öffentlichen
Bereich

aus
sonstigen
Bereichen

211, 221,
231, 291

212, 222,
232, 292

213, 223,
233, 293

214-217,
224-227,
234-237

26-28,
297-299

22 23 24 25 26 27
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 31.150,3 138.653,2

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(ohne Betriebsverwaltung)

1.122,0

52 Landwirtschaft und Ernährung 31.150,3 132.543,2

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 4.988,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

56.959,6 46.500,0 231.610,8

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 20.279,1 75.812,9

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 50.000,0

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 345,6

65 Handel und Tourismus

66 Geld- und Versicherungswesen

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 20.771,8

69 Regionale Fördermaßnahmen 36.680,5 46.500,0 84.680,5

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 18.880,0 339.302,4

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 58,0

72 Straßen

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 4.680,0 5.250,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.200,0 333.994,4

8 Finanzwirtschaft 4.567.809,0 133.570,0 953.969,4 17.348.869,2

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 133.570,0 133.970,0

82 Steuern und Finanzzuweisungen 11.619.810,0

83 Schulden 4.567.809,0 4.567.809,0

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 753,5

85 Rücklagen 919.926,6 919.926,6

86 Sonstiges 72.557,3

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten -913,4 -913,4

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 34.956,2 34.956,2

Gesamtsumme 4.567.809,0 450.392,7 85.000,0 967.092,5 19.434.007,1

Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche
Schulden-

auf-
nahme

Zuwei-
sungen
für

Investi-
tionen

Zuschüsse
für

Investi-
tionen

Sonstige
Ein-

nahmen

Ein-
nahmen
ins-

gesamt

31,
32

33 34 35, 36,
37, 38

0-3

28 29 30 31 32 33 34
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Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwal-
tungs-

ausgaben

Zinsaus-
gaben

4 51-54 56,
57

1 2 3 4 5
0 Allgemeine Dienste 1.969.703,4 689.693,8

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 743.496,0 449.387,6

02 Auswärtige Angelegenheiten 80,0

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 642.060,5 54.634,9

05 Rechtsschutz 348.821,5 171.864,4

06 Finanzverwaltung 235.325,4 13.726,9

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

2.605.576,9 61.466,9

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
12)

1.839.816,7 7.624,6

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
11)

666.257,9 25.383,4

13 Hochschulen 70.365,2 19.930,3

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende und dgl.

15 Sonstiges Bildungswesen 21.165,9 4.611,2

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

3.740,4 1.638,8

18 Kultur und Religion (auch OF 19) 1.450,0 751,5

19 Kultur und Religion (auch OF 18) 2.780,8 1.527,1

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-
politik

26.172,7 75.831,0

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 15.403,1 2.522,9

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen 
nach dem SGB VIII)

10.587,2 65.620,9

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi-
schen Ereignissen

4.024,0

25 Arbeitsmarktpolitik 655,0

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-
dertagesbetreuung)

182,4 296,7

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 733,0

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

8,0

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.970,5

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 30.390,8 42.667,4

31 Gesundheitswesen 2.754,0 3.712,2

32 Sport und Erholung 346,9

33 Umwelt- und Naturschutz 24.234,9 15.630,5

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 3.055,0 23.324,7

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-
munale Gemeinschaftsdienste

27.441,2 3.674,7

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 175,0

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 
Städtebauförderung

27.441,2 3.499,7
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Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Tilgungs-
ausgaben

Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen

Funktionen
an

Bund und
Sonder-

vermögen

an
Länder

an
Gemeinden

an
Sonstige

Zu-
sammen

58,
59

611, 614,
631, 634,

691

612,
632,
692

613,
633,
693

616, 617,
636, 637

61, 63,
691-693

6 7 8 9 10 11 12
8.711,9 40.810,5 25.445,6 1.060,0 76.028,0 0
5.453,3 30.939,1 17.072,4 1.025,0 54.489,8 01

02
3.258,6 4.662,9 8.371,3 35,0 16.327,8 04

3.990,4 3.990,4 05
1.218,1 1,9 1.220,0 06

16.071,1 77.337,0 93.408,1 1

778,1 6.106,0 6.884,1 11

14.368,0 19.421,0 33.789,0 12

456,0 456,0 13
116,0 116,0 14

91,0 91,0 15
335,0 150,0 485,0 16/17

43,0 51.544,0 51.587,0 18

19
10.465,8 317,2 2.109.691,0 1.719,1 2.122.193,1 2

91,0 91,0 21
244,0 244,0 22

7.072,3 115.398,0 122.470,3 23

3.028,2 19,4 3.151,2 27,5 6.226,3 24

500,0 500,0 25
206,8 44.121,1 44.327,9 26

571.341,2 571.341,2 27
100,0 1.345.091,4 1.345.191,4 28

265,3 30.088,1 1.447,6 31.801,0 29
208,0 2.112,9 20.942,6 70,0 23.333,5 3

1.884,9 16.591,0 70,0 18.545,9 31
3.500,0 3.500,0 32

208,0 228,0 851,6 1.287,6 33

34
57,0 1.210,0 1.267,0 4

42,0 42,0 41
15,0 1.210,0 1.225,0 42
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Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche

Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen

an
natürl.

Personen

an
Unter-

nehmen

an
Sonstige

Zu-
sammen

681 682, 683,
687, 697

67, 684,
685, 686,
698, 699

67, 68,
697-699

13 14 15 16 17 18
0 Allgemeine Dienste 8.145,5 4.349,0 87.038,1 99.532,6

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 780,0 4.349,0 74.182,6 79.311,6

02 Auswärtige Angelegenheiten 2.181,0 2.181,0

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.076,5 4.076,5

05 Rechtsschutz 7.365,5 6.597,4 13.962,9

06 Finanzverwaltung 0,6 0,6

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

118.979,5 137.278,2 878.053,2 1.134.310,9

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
12)

143.160,1 143.160,1

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
11)

18,0 17.511,1 17.529,1

13 Hochschulen 136.852,6 538.090,7 674.943,3

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende und dgl.

118.874,0 6.375,8 125.249,8

15 Sonstiges Bildungswesen 25,0 9.309,5 9.334,5

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

5,5 120.023,0 120.028,5

18 Kultur und Religion (auch OF 19) 32,0 369,0 27.014,9 27.415,9

19 Kultur und Religion (auch OF 18) 50,0 31,6 16.568,1 16.649,7

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-
politik

107.026,8 17.597,7 95.662,0 220.286,5

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung 9.410,0 9.410,0

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen 
nach dem SGB VIII)

64.006,0 529,2 25.118,1 89.653,3

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi-
schen Ereignissen

2.864,4 5,5 2.869,9

25 Arbeitsmarktpolitik 500,0 7.560,0 14.635,0 22.695,0

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-
dertagesbetreuung)

1.120,0 6.343,5 7.463,5

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 3.224,0 3.224,0

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

20.827,8 246,0 21.073,8

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 17.708,6 9.508,5 36.679,9 63.897,0

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 28.935,1 68.653,3 50.701,3 148.289,7

31 Gesundheitswesen 125,0 68.178,3 23.871,4 92.174,7

32 Sport und Erholung 12.764,9 12.764,9

33 Umwelt- und Naturschutz 28.810,1 475,0 12.055,0 41.340,1

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 2.010,0 2.010,0

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-
munale Gemeinschaftsdienste

72,2 1.002,0 1.074,2

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 54,2 54,2

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 
Städtebauförderung

72,2 947,8 1.020,0
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Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Schuldendiensthilfen

Bau-
maß-

nahmen

Erwerb von

Funktionen
an

Gemeinden
an

Bund
an

Länder
an

sonstige
Bereiche

Zu-
sammen

beweg-
lichen

Sachen

unbeweg-
lichen

Sachen

Beteili-
gungen

623 621 622 624-627,
66

62,
66

7 81 82 83

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
106.359,9 76.261,8 0

63.299,1 45.344,6 01

02
18.013,3 27.773,4 04
24.019,9 2.930,0 05

1.027,6 213,8 06
0,8 910,0 910,8 109.132,7 8.189,8 300,0 1

85,0 11

0,8 0,8 299,8 12

107.640,5 7.470,0 300,0 13
910,0 910,0 14

800,0 74,0 15
331,7 231,0 16/17

10,0 18
360,5 20,0 19
400,0 260,0 2

21

22
400,0 260,0 23

24

25

26

27

28

29
40.000,0 4.330,2 44.330,2 4.812,0 3.952,2 3
40.000,0 4.330,2 44.330,2 105,5 31

462,0 32
4.350,0 3.771,7 33

75,0 34
235,0 4

41
235,0 42



- 36 -

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche

Darlehen
an öffentlichen Bereich

an
sonst.

Bereiche
Gemeinden Sonstige Zu-

sammen

853 851, 852,
854-857

85 86,
87

29 30 31 32 33 34
0 Allgemeine Dienste

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

02 Auswärtige Angelegenheiten

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

05 Rechtsschutz

06 Finanzverwaltung

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

38.500,0

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
12)

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 
11)

13 Hochschulen

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende und dgl.

38.500,0

15 Sonstiges Bildungswesen

16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

18 Kultur und Religion (auch OF 19)

19 Kultur und Religion (auch OF 18)

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-
politik

8,0

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen 
nach dem SGB VIII)

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi-
schen Ereignissen

8,0

25 Arbeitsmarktpolitik

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-
dertagesbetreuung)

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

31 Gesundheitswesen

32 Sport und Erholung

33 Umwelt- und Naturschutz

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-
munale Gemeinschaftsdienste

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, 
Städtebauförderung
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Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Sonstige

Ausgaben
Ausgaben
insgesamt Funktionen

Zu-
sammen

an öffentlichen Bereich
an

sonstige
Bereiche

Zu-
sammenBund, Länder

und Sonder-
vermögen

Gemeinden Sonstige Zu-
sammen

85-87 881, 882,
884

883 886,
887

88 89 88,
89

9 4-9

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
36.239,6 36.239,6 1.350,0 37.589,6 45,0 3.055.214,1 0
19.144,3 19.144,3 350,0 19.494,3 45,0 1.454.868,0 01

2.261,0 02
17.095,3 17.095,3 1.000,0 18.095,3 780.981,7 04

565.589,1 05
251.514,3 06

38.500,0 5.490,0 5.490,0 169.412,3 174.902,3 4.226.698,4 1

1.997.570,5 11

4.500,0 4.500,0 63.350,0 67.850,0 811.110,0 12

59.736,8 59.736,8 940.842,1 13
38.500,0 4.891,6 4.891,6 169.667,4 14

4.450,0 4.450,0 40.526,6 15
25.564,3 25.564,3 152.019,7 16/17

990,0 990,0 9.868,4 10.858,4 92.072,8 18
1.551,2 1.551,2 22.889,3 19

8,0 58.065,7 58.065,7 10.459,0 68.524,7 2.513.676,0 2

18.017,0 21
9.654,0 22

20.066,4 20.066,4 8.700,0 28.766,4 317.758,1 23

8,0 13.128,2 24

79,7 79,7 950,0 1.029,7 24.879,7 25
81,0 81,0 509,0 590,0 52.860,5 26

37.838,6 37.838,6 37.838,6 613.136,8 27
1.366.273,2 28

300,0 300,0 97.968,5 29
51.000,0 69.280,0 900,0 121.180,0 79.242,2 200.422,2 498.198,0 3
51.000,0 47.409,5 98.409,5 61.542,7 159.952,2 321.574,7 31

19.714,5 19.714,5 2.507,0 22.221,5 39.295,3 32
2.156,0 900,0 3.056,0 15.192,5 18.248,5 108.863,3 33

28.464,7 34
44.542,0 56.610,0 101.152,0 575,0 101.727,0 135.419,1 4

44.542,0 2.500,0 47.042,0 225,0 47.267,0 47.538,2 41
54.110,0 54.110,0 350,0 54.460,0 87.880,9 42
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 14.440,5 2.471,4

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(ohne Betriebsverwaltung)

14.338,6 645,2

52 Landwirtschaft und Ernährung 11,9 1.331,8

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 90,0 494,4

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

9.624,5 15.344,5

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 9.624,5 11.067,4

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 70,0

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 2.169,3

65 Handel und Tourismus 154,0

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.383,8

69 Regionale Fördermaßnahmen 500,0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11.254,0

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 1.851,0

72 Straßen 150,0

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 152,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 9.101,0

79 Sonstiges Verkehrswesen

8 Finanzwirtschaft 299.105,8 221,0 377.424,4

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 193,7

82 Steuern und Finanzzuweisungen 25,0

83 Schulden 377.424,4

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 118.801,1 2,3

85 Rücklagen

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten 180.304,7

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

Gesamtsumme 4.982.455,8 902.624,7 377.424,4

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwal-
tungs-

ausgaben

Zinsaus-
gaben

4 51-54 56,
57

1 2 3 4 5
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7,5 818,5 826,0 5
7,5 778,5 786,0 51

40,0 40,0 52

53
116,2 603,6 4.565,7 6.121,5 11.407,0 6

50,7 330,1 3.890,7 6.046,5 10.318,0 62
62,0 62,0 63

3,5 216,0 75,0 75,0 369,5 64

65

68
57,5 600,0 657,5 69

310,0 79.960,9 80.270,9 7

71

72

73
310,0 79.540,9 79.850,9 74

420,0 420,0 79
4.827.018,6 72.126,9 2.077.929,6 2.150.056,5 8

81
1,0 2.077.929,6 2.077.930,6 82

4.827.018,6 83

84
72.125,9 72.125,9 85

87

88

89

4.827.018,6 91.946,3 60.790,8 4.397.082,4 8.970,6 4.558.790,1

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Tilgungs-
ausgaben

Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen

Funktionen
an

Bund und
Sonder-

vermögen

an
Länder

an
Gemeinden

an
Sonstige

Zu-
sammen

58,
59

611, 614,
631, 634,

691

612,
632,
692

613,
633,
693

616, 617,
636, 637

61, 63,
691-693

6 7 8 9 10 11 12
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 452,9 24.892,1 24.467,7 49.812,7

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(ohne Betriebsverwaltung)

2,9 3.250,0 16.350,1 19.603,0

52 Landwirtschaft und Ernährung 250,0 20.926,5 5.945,6 27.122,1

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 200,0 715,6 2.172,0 3.087,6

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

500,0 62.838,8 13.729,0 77.067,8

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 49.829,1 1.078,8 50.907,9

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 223,0 223,0

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 500,0 5.520,0 6.020,0

65 Handel und Tourismus 4.386,0 700,0 5.086,0

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 6.017,0 1.278,5 7.295,5

69 Regionale Fördermaßnahmen 2.606,7 4.928,7 7.535,4

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 328.630,8 9.705,7 338.336,5

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 66.961,4 55,7 67.017,1

72 Straßen 170,0 170,0

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.011,0 1.011,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 260.658,4 9.480,0 270.138,4

79 Sonstiges Verkehrswesen

8 Finanzwirtschaft 4.253,0 4.253,0

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 250,0 250,0

82 Steuern und Finanzzuweisungen

83 Schulden

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 3,0 3,0

85 Rücklagen

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten 4.000,0 4.000,0

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

Gesamtsumme 264.112,0 644.239,9 1.164.612,0 2.072.963,9

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche

Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen

an
natürl.

Personen

an
Unter-

nehmen

an
Sonstige

Zu-
sammen

681 682, 683,
687, 697

67, 684,
685, 686,
698, 699

67, 68,
697-699

13 14 15 16 17 18
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332,1 332,1 5

51

332,1 332,1 52

53
8.739,4 6

378,0 62

63
8.361,4 64

65

68

69
2.090,0 7
2.090,0 71

72

73

74

79
18.390,0 1.000,0 8
18.390,0 1.000,0 81

82

83

84

85

87

88

89

40.000,8 5.572,3 45.573,1 249.924,0 88.898,8 1.300,0

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Schuldendiensthilfen

Bau-
maß-

nahmen

Erwerb von

Funktionen
an

Gemeinden
an

Bund
an

Länder
an

sonstige
Bereiche

Zu-
sammen

beweg-
lichen

Sachen

unbeweg-
lichen

Sachen

Beteili-
gungen

623 621 622 624-627,
66

62,
66

7 81 82 83

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(ohne Betriebsverwaltung)

52 Landwirtschaft und Ernährung

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

9.695,0

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

65 Handel und Tourismus

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 8.000,0

69 Regionale Fördermaßnahmen 1.695,0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

72 Straßen

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

79 Sonstiges Verkehrswesen

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

82 Steuern und Finanzzuweisungen

83 Schulden

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.

85 Rücklagen

87 Abwicklung der Vorjahre

88 Globalposten

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

Gesamtsumme 48.203,0

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Funktionen Aufgabenbereiche

Darlehen
an öffentlichen Bereich

an
sonst.

Bereiche
Gemeinden Sonstige Zu-

sammen

853 851, 852,
854-857

85 86,
87

29 30 31 32 33 34
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33.085,0 10.129,9 43.214,9 42.774,2 85.989,1 153.871,8 5
110,0 110,0 35.482,8 51

32.000,0 2.500,0 34.500,0 41.326,2 75.826,2 104.664,1 52
1.085,0 7.629,9 8.714,9 1.338,0 10.052,9 13.724,9 53

9.695,0 112.286,7 8.483,6 120.770,3 102.976,0 223.746,3 104,6 355.729,1 6

98,9 8.483,6 8.582,5 47.996,0 56.578,5 104,6 138.978,9 62
4.500,0 4.500,0 4.855,0 63

216,0 216,0 10.080,0 10.296,0 27.216,2 64
5.240,0 65

8.000,0 16.679,3 68
1.695,0 111.971,8 111.971,8 40.400,0 152.371,8 162.759,7 69

20.000,0 39.237,0 59.237,0 177.283,1 236.520,1 300,0 668.771,5 7
139.975,7 139.975,7 210.933,8 71

30.290,0 30.290,0 5.200,0 35.490,0 35.810,0 72
2.045,0 2.045,0 10.099,0 12.144,0 300,0 13.607,0 73

20.000,0 6.902,0 26.902,0 22.008,4 48.910,4 408.000,7 74
420,0 79

77.500,0 77.500,0 77.500,0 71.459,8 7.826.429,1 8
19.833,7 81

77.500,0 77.500,0 77.500,0 2.155.455,6 82
5.204.443,0 83

118.806,4 84
1.500,0 73.625,9 85

87
34.806,4 219.111,1 88
35.153,4 35.153,4 89

48.203,0 115.542,0 487.794,0 19.513,5 622.849,5 584.071,8 1.206.921,3 71.909,4 19.434.007,1

Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2022 in T€

Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Sonstige

Ausgaben
Ausgaben
insgesamt Funktionen

Zu-
sammen

an öffentlichen Bereich
an

sonstige
Bereiche

Zu-
sammenBund, Länder

und Sonder-
vermögen

Gemeinden Sonstige Zu-
sammen

85-87 881, 882,
884

883 886,
887

88 89 88,
89

9 4-9

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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IV. Übersicht
über die den Haushalt durchlaufenden Posten

Kapitel
Titel Bezeichnung

Soll 2021 Soll 2022

- T€ -

03 01 Ministerpräsident, Staatskanzlei

382 01 Einnahmen aus Spenden 0,0 0,0

982 01 Hilfen aus zweckgebundenen Spenden 0,0 0,0

Summe Einzelplan 03 Ausgaben 0,0 0,0

Einnahmen 0,0 0,0

04 08 Landesplanung und ländliche Räume

382 71 Erstattungen der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen für fondsübergreifende 
Maßnahmen

982 71 Zuwendungen für fondsübergreifende Maßnahmen

Summe Einzelplan 04 Ausgaben

Einnahmen

07 10 Allgemeine Bewilligungen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung

382 01 Erstattungen der Schulträger für Aufwendungen des Landes zur Abgeltung urheberrechtlicher 
Ansprüche

380,0 380,0

982 01 Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Schulen in kommunaler Trägerschaft 380,0 380,0

Summe Einzelplan 07 Ausgaben 380,0 380,0

Einnahmen 380,0 380,0

Gesamtsumme Ausgaben 380,0 380,0

Einnahmen 380,0 380,0



- 46 -



- 47 -

V. Sonderabgaben des Landes
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VI. Übersicht ÖPP
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Personalübersicht 2022

EP 01 02 03 04 05
Bezeichnungen Landtag Landesrech-

nungshof
Ministerpräsident

Staatskanzlei
Ministerium für 

Inneres, 
ländliche Räume, 

Integration
und Gleichstel-

lung 
ohne Polizei

Polizei Finanzministerium
ohne

Steuerverwaltung

Steuerverwaltung

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

1. BeamtInnen u. RichterInnen ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B9 1 1 1 1 2 2 2 2 -- -- 2 2 -- --
B7 -- -- 1 1 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- --
B6 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B5 3 3 4 4 5 5 6 7 -- -- 3 3 -- --
B4 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B3 -- -- -- -- -- -- 2 2 2 2 1 1 -- --
B2 4 4 5 5 7 7 7 7 -- -- 5 5 -- --
Besoldungsordnung R
R8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
R1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 21 22 10 7 14 14 39 37 23 21 24 23 13 13
A15 14 14 8 11 14 14 40 40 64 64 38 39 36 36
A14 8 7 2 2 14 14 49 48 72 71 31 27 36 37
A13 9 10 2 2 33 33 2 3 21 21 9 4 11 11
Summe LG 2.2 52 53 22 22 75 75 130 128 180 177 102 93 96 97
Laufbahngruppe 2.1
A15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A13 15 15 40 40 17 17 118 115 275 278 92 95 233 235
A12 6 5 4 4 16 13 119 121 609 599 82 85 324 325
A11 7 6 1 1 13 13 83 82 1.505 1.468 42 40 736 734
A10 2 1 1 1 6 6 13 11 1.418 1.362 8 6 340 343
A9 3 2 -- -- 17 14 14 15 1.052 1.002 4 3 168 169
Summe LG 2.1 33 29 46 46 69 63 347 344 4.859 4.709 228 229 1.801 1.806
Laufbahngruppe 1.2
A9 -- -- 1 1 3 3 138 116 1.237 1.287 71 72 908 901
A8 1 1 2 2 1 -- 19 19 944 940 55 53 570 525
A7 -- -- -- -- 4 3 3 2 -- -- 8 11 171 176
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.2 1 1 3 3 8 6 160 137 2.181 2.227 134 136 1.649 1.602
Laufbahngruppe 1.1
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A16 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Besoldungsordnung W
W2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
W1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 1 96 92 83 83 166 158 655 628 7.222 7.115 475 469 3.546 3.505
3. BeamtInnen im Vorbereitungsdienst ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
LG 2.2 -- -- -- -- -- -- 5 5 -- -- -- -- -- --
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Personalübersicht 2022

EP 06 07 08 09 10
Bezeichnungen Ministerium für 

Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, 

Technologie 
und Tourismus

Ministerium für 
Bildung,

Wissenschaft 
und Kultur

Schulen Ministerium für 
Justiz, Europa 

und
Verbraucher-

schutz

Ministerium für 
Soziales,

Gesundheit, 
Jugend, Familie 

und Senioren

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

1. BeamtInnen u. RichterInnen ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B9 1 1 2 2 -- -- -- -- -- -- 1 1 1 1
B7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B5 5 5 5 5 -- -- -- -- -- -- 5 5 5 3
B4 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- --
B3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1
B2 6 6 6 6 -- -- -- -- -- -- 6 5 7 6
Besoldungsordnung R
R8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- --
R6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 -- --
R5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 -- --
R4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5 -- --
R3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 42 42 -- --
R2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 266 265 -- --
R1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 646 641 -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 63 63 76 73 152 152 2 2 -- -- 31 32 26 22
A15 446 446 51 47 1.029 1.026 6 6 -- -- 27 26 46 45
A14 1.155 1.150 47 47 2.455 2.364 2 2 -- -- 54 49 26 23
A13 1.943 1.943 927 1.027 3.524 3.471 1 1 -- -- 8 8 -- --
Summe LG 2.2 3.607 3.602 1.101 1.194 7.160 7.013 11 11 -- -- 120 115 98 90
Laufbahngruppe 2.1
A15 -- -- -- -- 74 73 -- -- -- -- -- -- -- --
A14 -- -- -- -- 809 839 -- -- -- -- 1 1 -- --
A13 59 59 73 61 6.655 6.655 -- -- -- -- 150 139 80 74
A12 91 91 40 43 3.511 3.446 -- -- -- -- 266 262 71 66
A11 177 177 27 25 32 32 1 1 -- -- 262 260 42 44
A10 131 131 9 11 6 6 -- -- -- -- 171 155 28 28
A9 12 10 17 14 -- -- -- -- -- -- 36 50 11 10
Summe LG 2.1 470 468 166 154 11.087 11.051 1 1 -- -- 886 867 232 222
Laufbahngruppe 1.2
A9 7 7 8 8 1 1 2 2 -- -- 865 806 30 30
A8 4 4 1 1 1 1 -- -- -- -- 698 702 40 40
A7 -- -- 5 1 1 1 1 1 -- -- 180 190 9 7
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.2 11 11 14 10 3 3 3 3 -- -- 1.743 1.698 79 77
Laufbahngruppe 1.1
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 221 215 -- --
A5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 221 215 -- --

A16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Besoldungsordnung W
W2 -- -- -- -- -- -- 4 4 -- -- -- -- -- --
W1 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- --
Summe 1 4.101 4.094 1.294 1.371 18.251 18.068 20 20 -- -- 3.950 3.868 423 400
3. BeamtInnen im Vorbereitungsdienst ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
LG 2.2 225 225 792 792 -- -- -- -- -- -- 644 644 -- --
LG 2.1 15 15 631 631 -- -- -- -- -- -- 100 115 -- --
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Personalübersicht 2022

EP 13
Bezeichnungen Ministerium für

Energiewende,
Landwirtschaft,
Umwelt, Natur 
und Digitalisie-

rung

Zusammen Differenz

+ mehr
- weniger

Leerstellen Ständig
teilbeschäftigte

Kräfte

2022 2021 2022 2021 2022 2021 + /    - 2022 2021 2022 2021

1. BeamtInnen u. RichterInnen ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B9 2 2 -- -- 15 15 0 -- -- -- --
B7 -- -- -- -- 2 2 0 -- -- -- --
B6 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
B5 7 7 -- -- 48 47 +1 -- -- -- --
B4 1 1 -- -- 3 3 0 -- -- -- --
B3 -- -- -- -- 7 7 0 -- -- -- --
B2 9 9 -- -- 62 60 +2 -- -- -- --
Besoldungsordnung R
R8 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
R6 -- -- -- -- 4 4 0 -- -- -- --
R5 -- -- -- -- 4 4 0 -- -- -- --
R4 -- -- -- -- 5 5 0 -- -- -- --
R3 -- -- -- -- 42 42 0 -- -- -- --
R2 -- -- -- -- 266 265 +1 -- -- -- --
R1 -- -- -- -- 646 641 +5 -- -- -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 50 50 -- -- 544 531 +13 4 1 -- --
A15 67 65 -- -- 1.886 1.879 +7 6 9 -- --
A14 127 116 -- -- 4.078 3.957 +121 48 39 -- --
A13 29 26 -- -- 6.519 6.560 -41 27 32 -- --
Summe LG 2.2 273 257 -- -- 13.027 12.927 +100 85 81 -- --
Laufbahngruppe 2.1
A15 -- -- -- -- 74 73 +1 -- -- -- --
A14 -- -- -- -- 810 840 -30 5 1 -- --
A13 128 128 -- -- 7.935 7.911 +24 60 69 -- --
A12 84 84 -- -- 5.223 5.144 +79 44 39 -- --
A11 105 98 -- -- 3.033 2.981 +52 3 2 -- --
A10 21 22 -- -- 2.154 2.083 +71 -- -- -- --
A9 2 3 -- -- 1.336 1.292 +44 -- -- -- --
Summe LG 2.1 340 335 -- -- 20.565 20.324 +241 112 111 -- --
Laufbahngruppe 1.2
A9 32 29 -- -- 3.303 3.263 +40 -- -- -- --
A8 14 14 -- -- 2.350 2.302 +48 -- -- -- --
A7 9 11 -- -- 391 403 -12 -- -- -- --
A6 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
Summe LG 1.2 55 54 -- -- 6.044 5.968 +76 -- -- -- --
Laufbahngruppe 1.1
A6 -- -- -- -- 221 215 +6 -- -- -- --
A5 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
Summe LG 1.1 -- -- -- -- 221 215 +6 -- -- -- --

A16 -- -- -- -- 1 -- +1 -- -- -- --
-- -- -- -- 1 -- +1 -- -- -- --

Besoldungsordnung W
W2 -- -- -- -- 4 4 0 -- -- -- --
W1 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
Summe 1 687 665 -- -- 40.969 40.536 +433 197 192 -- --
3. BeamtInnen im Vorbereitungsdienst ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
LG 2.2 12 12 -- -- 1.678 1.678 0 -- -- -- --
LG 2.1 16 16 -- -- 1.956 1.980 -24 -- -- -- --
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LG 2.1 -- -- -- -- 116 116 3 7 745 750 -- -- 330 330
LG 1.2 -- -- -- -- 57 57 49 54 449 424 -- -- 160 160
LG 1.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 3 -- -- -- -- 173 173 57 66 1.194 1.174 -- -- 490 490
4. Arbeitnehmer ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
AT -- -- -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- --
AT B5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
AT B2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E15 Ü -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 1 1 -- --
E15 2 2 -- -- 7 7 8 8 1 1 1 1 -- --
E14 10 9 -- -- 3 3 4 4 12 12 4 3 -- 1
E13 13 13 -- -- -- -- 47 46 21 16 11 10 -- --
E12 11 11 2 2 10 10 59 54 47 26 23 18 20 20
E11 16 15 1 1 4 4 66 63 109 117 19 27 21 21
E10 12 12 -- -- 6 6 20 16 9 21 8 8 9 5
E9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 b 4 5 1 1 12 12 28 32 96 100 6 7 35 35
E9 a 10 10 1 1 3 3 185 200 103 97 110 109 9 4
E8 12 11 2 2 9 9 104 104 36 32 62 62 88 95
E7 -- -- -- -- 2 2 16 -- 24 23 -- -- -- --
E6 12 13 6 6 5 5 78 101 326 343 11 14 101 101
E5 20 20 1 1 1 1 6 6 129 130 19 19 95 99
E4 -- -- -- -- -- -- 3 3 69 69 -- -- 1 1
E3 -- -- -- -- -- -- -- -- 13 13 -- -- -- --
E2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cheffahrer 6 6 1 1 -- -- 24 24 -- -- -- -- -- --
PKW-Fahrer 3 3 -- -- -- -- 15 17 -- -- -- -- -- --
Praktikant 1 1 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- --
Volontär 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SD B 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S8b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S8a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
KR 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
KR 7a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 4 133 132 15 15 65 65 664 679 995 1.000 275 279 379 382
5. Nachwuchskräfte ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. 3 3 -- -- -- -- 54 57 24 24 -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 5 3 3 -- -- -- -- 54 57 24 24 -- -- -- --
Summe 1-5 232 227 98 98 404 396 1.430 1.430 9.435 9.313 750 748 4.415 4.377
6. BeamtInnen und RichterInnen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Personalübersicht 2022

EP 01 02 03 04 05
Bezeichnungen Landtag Landesrech-

nungshof
Ministerpräsident

Staatskanzlei
Ministerium für 

Inneres, 
ländliche Räume, 

Integration
und Gleichstel-

lung 
ohne Polizei

Polizei Finanzministerium
ohne

Steuerverwaltung

Steuerverwaltung

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
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LG 1.2 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 234 238 -- --
LG 1.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 10 -- --
Summe 3 240 240 1.423 1.423 -- -- 1 1 -- -- 988 1.007 -- --
4. Arbeitnehmer ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
AT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
AT B5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
AT B2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- --
E15 Ü 3 3 6 6 -- -- -- -- -- -- 1 1 4 4
E15 4 4 11 11 -- -- -- -- -- -- 10 9 10 10
E14 5 5 7 7 -- -- -- -- -- -- 2 2 14 14
E13 213 213 44 40 422 422 -- -- -- -- 5 4 1 1
E12 39 39 6 6 16 16 -- -- -- -- 23 24 32 32
E11 22 22 15 14 309 309 -- -- -- -- 32 31 19 13
E10 93 91 9 8 159 159 -- -- -- -- 21 21 13 17
E9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 b 27 27 26 26 52 53 -- -- -- -- 53 54 19 20
E9 a 4 2 7 7 -- -- -- -- -- -- 230 200 3 3
E8 6 8 217 217 25 25 -- -- -- -- 360 359 47 47
E7 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 3 -- --
E6 17 17 25 23 14 15 -- -- -- -- 412 418 69 65
E5 6 6 36 34 1 1 -- -- -- -- 10 9 50 55
E4 2 2 6 9 -- -- -- -- -- -- 39 36 5 5
E3 -- -- 3 2 -- -- -- -- -- -- 4 5 1 2
E2 -- -- 3 3 -- -- -- -- -- -- 1 4 -- --
Cheffahrer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- --
PKW-Fahrer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5 -- --
Praktikant -- -- -- -- 11 11 -- -- -- -- 5 5 4 4
Volontär -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SD B 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
S18 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S16 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S15 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S8b -- -- 26 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S8a -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S4 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
KR 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- --
KR 7a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- --
Summe 4 442 440 453 445 1.009 1.011 -- -- -- -- 1.222 1.195 291 293
5. Nachwuchskräfte ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 7 6 -- --
Auszub. (Ang.) 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 60 60 -- --
Summe 5 2 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 67 66 -- --
Summe 1-5 4.785 4.775 3.171 3.240 19.260 19.079 21 21 -- -- 6.227 6.136 714 693
6. BeamtInnen und RichterInnen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B4 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B2 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A15 15 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A14 15 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A13 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Personalübersicht 2022

EP 06 07 08 09 10
Bezeichnungen Ministerium für 

Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, 

Technologie 
und Tourismus

Ministerium für 
Bildung,

Wissenschaft 
und Kultur

Schulen Ministerium für 
Justiz, Europa 

und
Verbraucher-

schutz

Ministerium für 
Soziales,

Gesundheit, 
Jugend, Familie 

und Senioren

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
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LG 1.2 2 2 -- -- 952 936 +16 -- -- -- --
LG 1.1 -- -- -- -- 10 10 0 -- -- -- --
Summe 3 30 30 -- -- 4.596 4.604 -8 -- -- -- --
4. Arbeitnehmer ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
AT -- -- -- -- 2 2 0 -- -- -- --
AT B5 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
AT B2 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
E15 Ü 5 5 -- -- 21 21 0 -- -- -- --
E15 20 22 -- -- 74 75 -1 1 -- -- --
E14 61 60 -- -- 122 120 +2 -- 1 -- --
E13 85 76 -- -- 862 841 +21 3 3 -- --
E12 111 113 -- -- 399 371 +28 -- -- -- --
E11 78 75 -- -- 711 712 -1 1 5 -- --
E10 46 46 -- -- 405 410 -5 2 5 -- --
E9 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
E9 b 11 12 -- -- 370 384 -14 1 -- -- --
E9 a 35 37 -- -- 700 673 +27 -- -- -- --
E8 180 184 -- -- 1.148 1.155 -7 -- -- -- --
E7 2 2 -- -- 48 31 +17 -- -- -- --
E6 22 23 -- -- 1.098 1.144 -46 -- -- -- --
E5 8 8 -- -- 382 389 -7 -- -- -- --
E4 -- -- -- -- 125 125 0 -- -- -- --
E3 -- -- -- -- 21 22 -1 -- -- -- --
E2 -- -- -- -- 4 7 -3 -- -- -- --
Cheffahrer -- -- -- -- 32 32 0 -- -- -- --
PKW-Fahrer -- -- -- -- 23 25 -2 -- -- -- --
Praktikant -- -- -- -- 22 22 0 -- -- -- --
Volontär -- -- -- -- 2 2 0 -- -- -- --
SD B 5 -- -- -- -- -- 1 -1 -- -- -- --
S18 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
S16 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
S15 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
S8b -- -- -- -- 26 26 0 -- -- -- --
S8a -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
S4 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
KR 7 -- -- -- -- 4 -- +4 -- -- -- --
KR 7a -- -- -- -- -- 3 -3 -- -- -- --
Summe 4 664 663 -- -- 6.607 6.599 +8 8 14 -- --
5. Nachwuchskräfte ohne Stellen in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. 3 3 -- -- 93 94 -1 -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- 61 61 0 -- -- -- --
Summe 5 3 3 -- -- 154 155 -1 -- -- -- --
Summe 1-5 1.384 1.361 -- -- 52.326 51.894 +432 205 206 -- --
6. BeamtInnen und RichterInnen in Wirtschaftsbetrieben
Besoldungsordnung B
B4 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
B3 2 2 -- -- 2 2 0 -- -- -- --
B2 -- -- -- -- 1 1 0 -- -- -- --
Besoldungsordnung A
Laufbahngruppe 2.2
A16 7 6 -- -- 11 10 +1 -- -- -- --
A15 12 12 -- -- 27 27 0 -- -- -- --
A14 26 26 -- -- 41 41 0 -- -- -- --
A13 -- -- -- -- 4 4 0 -- -- -- --

Personalübersicht 2022
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A14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 2.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Laufbahngruppe 2.1
A13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 2.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Laufbahngruppe 1.2
A9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Arbeitnehmer in Wirtschaftsbetrieben
E15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PKW-Fahrer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Praktikant -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszubild. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. Nachwuchskräfte in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 6-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 1-10 232 227 98 98 404 396 1.430 1.430 9.435 9.313 750 748 4.415 4.377
11. Leerstellen
BeamtInnen u. Richte-
rinnen

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Arbeitnehmer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Personalübersicht 2022

EP 01 02 03 04 05
Bezeichnungen Landtag Landesrech-

nungshof
Ministerpräsident

Staatskanzlei
Ministerium für 

Inneres, 
ländliche Räume, 

Integration
und Gleichstel-

lung 
ohne Polizei

Polizei Finanzministerium
ohne

Steuerverwaltung

Steuerverwaltung

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
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Anw. 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 2.2 41 41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Laufbahngruppe 2.1
A13 58 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A12 72 72 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A11 21 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A10 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A9 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Anw. 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 2.1 165 163 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Laufbahngruppe 1.2
A9 13 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A8 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A7 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe LG 1.2 27 23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 7 235 229 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Arbeitnehmer in Wirtschaftsbetrieben
E15 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E14 11 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E13 45 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E12 145 145 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E11 27 27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E10 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 b 132 132 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E9 a 19 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E8 144 144 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E7 44 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E6 108 108 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E5 422 428 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
E2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PKW-Fahrer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Praktikant -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszubild. 61 61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 10 1.162 1.168 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. Nachwuchskräfte in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. 74 61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 11 74 61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 6-10 1.471 1.458 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 1-10 6.256 6.233 3.171 3.240 19.260 19.079 21 21 -- -- 6.227 6.136 714 693
11. Leerstellen
BeamtInnen u. Richte-
rinnen

20 20 3 2 174 170 -- -- -- -- -- -- -- --

Arbeitnehmer 1 1 -- -- 7 13 -- -- -- -- -- -- -- --
Summe 13 21 21 3 2 181 183 -- -- -- -- -- -- -- --

Personalübersicht 2022

EP 06 07 08 09 10
Bezeichnungen Ministerium für 

Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, 

Technologie 
und Tourismus

Ministerium für 
Bildung,

Wissenschaft 
und Kultur

Schulen Ministerium für 
Justiz, Europa 

und
Verbraucher-

schutz

Ministerium für 
Soziales,

Gesundheit, 
Jugend, Familie 

und Senioren

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
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Anw. -- -- -- -- 3 3 0 -- -- -- --
Summe LG 2.2 45 44 -- -- 86 85 +1 -- -- -- --
Laufbahngruppe 2.1
A13 12 10 -- -- 70 68 +2 -- -- -- --
A12 9 10 -- -- 81 82 -1 -- -- -- --
A11 15 15 -- -- 36 36 0 -- -- -- --
A10 -- -- -- -- 2 2 0 -- -- -- --
A9 -- -- -- -- 3 1 +2 -- -- -- --
Anw. -- -- -- -- 9 9 0 -- -- -- --
Summe LG 2.1 36 35 -- -- 201 198 +3 -- -- -- --
Laufbahngruppe 1.2
A9 8 8 -- -- 21 21 0 -- -- -- --
A8 1 1 -- -- 10 10 0 -- -- -- --
A7 -- -- -- -- 5 1 +4 -- -- -- --
A6 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
Summe LG 1.2 9 9 -- -- 36 32 +4 -- -- -- --
Summe 7 92 90 -- -- 327 319 +8 -- -- -- --
9. Arbeitnehmer in Wirtschaftsbetrieben
E15 3 4 -- -- 5 6 -1 -- -- -- --
E14 38 35 -- -- 49 46 +3 -- -- -- --
E13 27 26 -- -- 72 71 +1 -- -- -- --
E12 70 64 -- -- 215 209 +6 -- -- -- --
E11 56 57 -- -- 83 84 -1 -- -- -- --
E10 16 16 -- -- 18 18 0 -- -- -- --
E9 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
E9 b 12 14 -- -- 144 146 -2 -- -- -- --
E9 a 130 129 -- -- 149 148 +1 -- -- -- --
E8 83 81 -- -- 227 225 +2 -- -- -- --
E7 31 30 -- -- 75 74 +1 -- -- -- --
E6 118 114 -- -- 226 222 +4 -- -- -- --
E5 266 264 -- -- 688 692 -4 -- -- -- --
E4 5 5 -- -- 5 5 0 -- -- -- --
E3 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
E2 3 3 -- -- 3 3 0 -- -- -- --
PKW-Fahrer 1 1 -- -- 1 1 0 -- -- -- --
Praktikant 10 8 -- -- 10 8 +2 -- -- -- --
Auszubild. 32 21 -- -- 93 82 +11 -- -- -- --
Auszub. (Ang.) 10 15 -- -- 10 15 -5 -- -- -- --
Summe 10 911 887 -- -- 2.073 2.055 +18 -- -- -- --
10. Nachwuchskräfte in Wirtschaftsbetrieben
Auszubild. -- -- -- -- 74 61 +13 -- -- -- --
Auszub. (Ang.) -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
Summe 11 -- -- -- -- 74 61 +13 -- -- -- --
Summe 6-10 1.003 977 -- -- 2.474 2.435 +39 -- -- -- --
Summe 1-10 2.387 2.338 -- -- 54.800 54.329 +471 205 206 -- --
11. Leerstellen
BeamtInnen u. Richte-
rinnen

-- -- -- -- 197 192 +5

Arbeitnehmer -- -- -- -- 8 14 -6
Summe 13 -- -- -- -- 205 206 -1

Personalübersicht 2022

EP 13
Bezeichnungen Ministerium für

Energiewende,
Landwirtschaft,
Umwelt, Natur 
und Digitalisie-

rung

Zusammen Differenz

+ mehr
- weniger

Leerstellen Ständig
teilbeschäftigte

Kräfte

2022 2021 2022 2021 2022 2021 + /    - 2022 2021 2022 2021
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Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2022

EP Bezeichnung Jahr
Beamtinnen und Beamte Arbeitneh-

merinnen und
Arbeitnehmer

Nachwuchs-
kräfte

Summe
Spalte 4-8422 01

422 TG

Z. A.

422 02

im
Vorb.D.
422 03 428 01

428 TG
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Landtag 2022 96 - - 133 3 232

2021 92 - - 132 3 227

02 Landesrechnungshof 2022 83 - - 15 - 98

2021 83 - - 15 - 98

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2022 166 - 173 65 - 404

2021 158 - 173 65 - 396

04 Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und 
Gleichstellung

2022 7.877 - 1.251 1.659 78 10.865

2021 7.743 - 1.240 1.679 81 10.743

05 Finanzministerium 2022 4.021 - 490 654 - 5.165

2021 3.974 - 490 661 - 5.125

06 Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus

2022 4.101 - 240 442 2 4.785

2021 4.094 - 240 440 1 4.775

07 Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur

2022 19.565 - 1.424 1.462 1 22.452

2021 19.459 - 1.424 1.456 1 22.340

09 Ministerium für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz

2022 3.950 - 988 1.222 67 6.227

2021 3.868 - 1.007 1.195 66 6.136

10 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren

2022 423 - - 291 - 714

2021 400 - - 293 - 693

13 Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung

2022 687 - 30 664 3 1.384

2021 665 - 30 663 3 1.361

Summe 2022 40.969 - 4.596 6.607 154 52.326

2021 40.536 - 4.604 6.599 155 51.894
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Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2022

in Wirtschaftsbetrieben
Leerstellen Jahr Bezeichnung EP

Planstellen Stellen Summe
Spalte 10+11

10 11 12 13 14 15 16 17

- - - - 2022 Landtag 01

- - - - 2021

- - - - 2022 Landesrechnungshof 02

- - - - 2021

- - - - 2022 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

03

- - - - 2021

- - - - 2022 Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und 
Gleichstellung

04

- - - - 2021

- - - - 2022 Finanzministerium 05

- - - - 2021

235 1.236 1.471 21 2022 Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus

06

229 1.229 1.458 21 2021

- - - 184 2022 Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur

07

- - - 185 2021

- - - - 2022 Ministerium für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz

09

- - - - 2021

- - - - 2022 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren

10

- - - - 2021

92 911 1.003 - 2022 Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung

13

90 887 977 - 2021

327 2.147 2.474 205 2022 Summe

319 2.116 2.435 206 2021
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2022
in T€

HG 0, 1, 2, 3 Gesamteinnahmen 19.434.007,1 
HG 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gesamtausgaben 19.434.007,1 

OG 32 Bruttokreditaufnahme 4.567.809,0   
OG 59 Tilgungen 4.826.615,4   
OG 32 - OG 59 Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-) 258.806,4      

nachrichtlich:
Abstand zur Verfassungsgrenze AusfG zu Art. 61 LV 6.585,9          
Konjunkturkomponente (auf Mio. € gerundet) 295.400,0      

Einnahmen
OG 01 Gemeinschaftsteuern 9.752.100,0   
OG 05/06 Landessteuern 1.368.100,0   

Summe Steuereinnahmen 11.120.200,0 
Grp. 211 Allg. Zuweisungen vom Bund 494.700,0      

Summe Steuern und Allgemeine Zuweisungen 11.614.900,0 

Ausgaben
HG 4, OG 51 bis 54 Budget I 5.885.080,5   

darunter:
OG 43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.460.315,9   
OG 44 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 386.940,2      

OG 58, HG, 6, 7, 8, 
OG 97, 98 abzgl. KFA

Budget II
6.315.823,1   

darunter:
HG 7 Baumaßnahmen 249.924,0      

HG 8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 1.345.323,1   

Kapitaldienst
OG 56, 57 Zinsen 377.424,4      
OG 59 Tilgungen 4.826.615,4   

Summe Kapitaldienst 5.204.039,8   

Für weitere Angaben zu Einnahmen und Ausgaben vergleiche

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Übersichten 1 bis 5

Übersichten 6 und 7

Übersicht 8

Übersicht VI

Zuweisungen, die das Land vom Bund, der EU oder den Kommunen erhält

Zuweisungen des Landes an den Bund

Zuweisungen des Landes an die Kommunen

Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) und private Vorfinanzierung öffentlicher 
Baumaßnahmen

Allgemeine Bemerkungen

I. Der Haushalt

1. Sachhaushalt

Daten Einnahmen nach Einnahmearten

Ausgaben nach Ausgabearten

Ausgaben nach Aufgabebereichen



Bereich
(Plan-) Stellen 

2021

Zugänge

HH 2022

Abgänge

HH 2022

Umsetzungen

HH 2022

(Plan-) Stellen 

HH 2022

Entwicklung 

HH 2022

ggü. HH 2021

Epl. 01 (Plan-) Stellen 224   5   -  - 229   5   

Epl. 01 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
3   -  -  - 3   -  

Epl. 01 227   5   -  - 232   5   

Epl. 02 (Plan-) Stellen 98   -  -  - 98   -  

Epl. 02  

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
-  -  -  - -  -  

Epl. 02 98   -  -  - 98   -  

Epl. 03 (Plan-) Stellen 223   9   2   1  231   8   

Epl. 03  

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
173   -  -  - 173   -  

Epl. 03 396   9   2   1  404   8   

Epl. 04 (Plan-) Stellen 9.422   129   13   2- 9.536   114   

Epl. 04  

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
1.321   250   242   - 1.329   8   

Epl. 04 10.743   379   255   2 -  10.865   122   

Epl. 05 (Plan-) Stellen 4.635   69   22   7- 4.675   40   

Epl. 05  

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
490   -  -  - 490   -  

Epl. 05 5.125   69   22   7 -  5.165   40   

Epl. 06 (Plan-) Stellen 4.534   4   -  5  4.543   9   

Epl. 06  

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
241   1   -  - 242   1   

Epl. 06 4.775   5   -  5  4.785   10   

Epl. 07 (Plan-) Stellen 20.915   123   6   5- 21.027   112   

Epl. 07  (Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende 1.425   -  -  - 1.425   -  

Epl. 07 22.340   123   6   5 -  22.452   112   

Epl. 09 (Plan-) Stellen 5.063   107   2   4  5.172   109   

Epl. 09 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
1.073   1   19   - 1.055   18-  

Epl. 09 6.136   108   21   4  6.227   91   

Epl. 10 (Plan-) Stellen 693   25   4   - 714   21   

Epl. 10 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
-  -  -  - -  -  

Epl. 10 693   25   4   - 714   21   

Epl. 13 (Plan-) Stellen 1.328   26   3   - 1.351   23   

Epl. 13 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
33   -  -  - 33   -  

Epl. 13 1.361   26   3   - 1.384   23   

Summe Kernhaushalt (Plan-) Stellen 47.135   497   52   4 -  47.576   441   

Summe Kernhaushalt 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
4.759   252   261   - 4.750   9-  

Summe Kernhaushalt 51.894   749   313   4 -  52.326   432   

Summe Epl. 03-13 Kernhaushalt (Plan-) Stellen 46.813   492   52   4-  47.249   436   

Summe Epl. 03-13 Kernhaushalt; 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
4.756   252   261   -  4.747   9-  

Summe Epl. 03-13 51.569   744   313   4 -  51.996   427   

Allgemeine Bemerkungen

I. Der Haushalt

2. Personalhaushalt
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Bereich
(Plan-) Stellen 

2021

Zugänge

HH 2022

Abgänge

HH 2022

Umsetzungen

HH 2022

(Plan-) Stellen 

HH 2022

Entwicklung 

HH 2022

ggü. HH 2021

LBV (Plan-) Stellen 1.324   10   10   -  1.324   -  

LBV 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
134   13   -  -  147   13   

LBV 1.458   23   10   - 1.471   13   

LKN (Plan-) Stellen 733   16   4   4  749   16   

LKN 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
30   9   5   -  34   4   

LKN 763   25   9   4  783   20   

Landeslabor (Plan-) Stellen 208   4   -  - 212   4   

Landeslabor 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
6   2   -  -  8   2   

Landeslabor 214   6   -  - 220   6   

Summe Wirtschaftsbetriebe (Plan-) Stellen 2.265   30   14   4   2.285   20   

Summe Wirtschaftsbetriebe 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
170   24   5   -  189   19   

Summe Wirtschaftsbetriebe 2.435   54   19   4   2.474   39   

Summe Kernhaushalt und Wirtschaftsbetriebe 

(Plan-) Stellen
49.400   527   66   -  49.861   461   

Summe Kernhaushalt und Wirtschaftsbetriebe 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
4.929   276   266   -  4.939   10   

Summe Kernhaushalt und Wirtschaftsbetriebe 54.329   803   332   -  54.800   471   

Summe 03-13 und Wi.-Betriebe 

(Plan-) Stellen
49.078   522   66   -  49.534   456   

Summe 03-13 und Wi.-Betriebe 

(Plan-) Stellen Anwärter*innen und Auszubildende
4.926   276   266   -  4.936   10   

Summe 03-13 und Wi.-Betriebe 54.004   798   332   -  54.470   466   

Anwärter*innen und Auszubildende

(in Summen Epl. enthalten)

davon Polizei 1.198   225   205   -  1.218   20   

davon Steuer 490   -  -  -  490   -  

davon Lehramtsreferendar*innen 1.659   -  -  -  1.659   -  

davon Lehramtsreferendar*innen für berufliche Schulen 240   - - - 240  -  

davon Lehramtsreferendar*innen für allg. bild. Schulen 1.419   - - - 1.419  -  

davon Justiz ohne Rechtsreferendare 423   -  19   -  404   19-  

davon Rechtsreferendare 644   -  -  -  644   - 
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absolut prozentual
Landtag 195 9 19 211,11%

Landesrechnungshof 84 4 10 250,00%

Ministerpräsident, Staatskanzlei 211 11 34 309,09%

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration

9.397 470 548 116,60%

Finanzministerium 4.475 224 392 175,00%

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

1.647 82 152 185,37%

Ministerium für Bildung, Wissen- schaft und 
Kultur

30.481 1.524 1.336 87,66%

Ministerium für Justiz, Europa, Ver- 
braucherschutz und Gleichstellung

5.362 268 397 148,13%

Ministerium für Soziales, Gesund- heit, 
Jugend, Familie und Senioren

698 35 130 371,43%

Ministerium für Energiewende, Land- 
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digita- lisierung

2.095 105 205 195,24%

Summe: 54.645 2.732 3.223 117,97%

1 Zusammenstellung aus den Vorworten der Einzelpläne. 

Allgemeine Bemerkungen
1. Der Haushalt

3 Schwerbehinderte Beschäftigte beim Land Schleswig-Holstein (Jahresdurchschnitt 2020)1

Geschäftsbereich
Arbeitsplätze nach

§ 73 Abs. 1-3 SGB IX
Pflichtquote 5 
v.H.

durch Schwerbehinderte
besetzte Arbeitsplätze
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Steuern  
11.120,2 Mio €  

79,8 %

Länderfinanz-
ausgleich, 

Bundesergänzungs
zuweisungen, 
Kompensation 
KFZ-Steuer, 

Konsolidierungs-
hilfen  

494,7 Mio €  
3,6 %

Haushalts-
technische

Verrechnungen 
35,6 Mio €  

0,3 %

Verwaltungs-
einnahmen 
455,6 Mio € 

3,3 %

Einnahmen aus 
Zuweisungen

und Zuschüssen
(ohne

Investitionen)  
1.240,5 Mio €  

8,9 %

Zuweisungen und 
sonstige Zuschüsse

für Investitionen  
535,4 Mio €  

3,6 % Steuerähnliche
Abgaben  

52,7 Mio €  
0,4 %

Einnahmen 2022
nach Einnahmearten

(Prozentangaben im Verhältnis der Nettoeinnahmen)

Anlage 1

Einnahmen aus
Schuldenaufnahmen

3.965,5 Mio €

Anlage 1

Einnahmen aus
Schuldenaufnahmen

4.567,8 Mio €
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Personalausgaben
4.982,5 Mio €

34,1 %

Sächliche 
Verwaltungs-

ausgaben 
903,0 Mio € 

6,2 %Ausgaben für 
Schuldendienst 
(ohne Tilgungs-

ausgaben)  
377,4 Mio €  

2,6 %

Ausgaben für 
Zuweisungen und

Zuschüsse mit 
Ausnahme für 
Investitionen  
6.677,3 Mio €  

45,7 %

Baumaßnahmen  
249,9 Mio €  

1,7 %

Sonstige Ausgaben 
für Investitionen 

und 
Investitionsförde-
rungsmaßnahmen  

1.345,3 Mio €  
9,2 %

Haushaltstechnische 
Verrechnungen   

35,6 Mio €  
0,2 %

Ausgaben 2022 nach Ausgabearten
(Prozentangaben im Verhältnis der Nettoausgaben)

Anlage 2

Tilgungsausgaben am 
Kreditmarkt

4.826,6 Mio €
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Allg. Dienste 
3.055,2 Mio € 

15,7 %

Bildungswesen,
Wissenschaft, 

Forschung
kulturelle 

Angelegenheiten 
4.226,7 Mio €  

21,7 %
Soziale Sicherung,

Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik  

2.513,7 Mio €  
12,9 %Gesundheit, Umwelt,

Sport und Erholung  
498,2 Mio €  

2,6 %

Wohnungswesen,
Städtebau, 

Raumordnung
und kommunale
Gemeinschafts-

dienste  
135,4 Mio €  

0,7 %

Ernährung, 
Landwirtschaft

und Forsten 
153,9 Mio €  

0,8 %

Energie- und Wasser-
wirtschaft, Gewerbe,

Dienstleistungen   
355,7 Mio €  

1,8 %

Verkehrs- und
Nachrichtenwesen 

668,8 Mio €  
3,4 %

Finanzwirtschaft 
7.826,4 Mio €  

40,3 %

Ausgaben 2022
nach Aufgabenbereichen

(in Prozent der Gesamtausgaben)

Anlage 3
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 1

Zuweisungen des Bundes für Investitionen einschl. Schuldenaufnahme

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Zuweisungen des Bundes für Präventionsprojekte 
des Landespräventionsrates Schles

04 10 - 231 01 - -

042 Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms 
“Demokratie leben! 

04 10 - 231 02 1.069,4 1.287,3

042 Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau 
eines digitalen Sprech- und Datenfu

04 10 - 331 63 354,3 1.884,8

045 Sonstige Zuweisungen vom Bund 04 10 - 231 68 526,0 571,0

Summe 04 1.949,7 3.743,1

Summe   0 1.949,7 3.743,1

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach 
dem SGB VIII)

235 Zuweisungen des Bundes für die Herrichtung von 
Asylunterkünften in Bundesliegens

12 04 - 231 01 - -

Summe 23 - -

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

271 Zuweisung des Bundes aus dem Investitionspro-
gramm “Kinderbetreuungsfinanzierung 

10 07 - 334 03 9.955,5 5.008,6

Summe 27 9.955,5 5.008,6

Summe   2 9.955,5 5.008,6

32 Sport und Erholung

322 Zuweisungen von Bundesmitteln zur Finanzierung/
Förderung des Baues von Sportstät

04 02 - 331 01 - -

322 Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstät-
ten für den Hochleistungssport a

04 02 - 883 03 - -

322 Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstät-
ten für den Hochleistungssport a

04 02 - 893 03 - -

Summe 32 - -

Summe   3 - -

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

411 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraum-
förderung

04 16 - 331 30 13.621,1 20.672,0

Summe 41 13.621,1 20.672,0

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städteb-
auförderung

423 Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungs-
programme

04 16 - 331 15 20.906,0 21.163,0

423 Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt 
“Soziale Integration im Quartie

04 16 - 331 18 6.461,0 4.770,0

423 Finanzhilfen des Bundes für den Investitionspakt zur 
Förderung von Sportstätten

04 16 - 331 21 3.584,0 2.458,0

Summe 42 30.951,0 28.391,0

Summe   4 44.572,1 49.063,0

69 Regionale Fördermaßnahmen

691 Erstattung vom Bund für betriebliche Investitionen 06 12 - 331 03 4.837,6 4.680,6
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692 Erstattung vom Bund für Infrastrukturmaßnahmen 06 12 - 331 01 30.926,2 23.366,4

Summe 69 35.763,8 28.047,0

Summe   6 35.763,8 28.047,0

72 Straßen

722 Zuweisungen des Bundes für vom Land vorfinan-
zierte Baumaßnahmen des Bundesfernst

06 14 - 331 08 - -

Summe 72 - -

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

731 Zuweisung des Bundes für bedeutsame Investitionen 
im Bereich der Seehäfen

06 14 - 331 01 2.045,0 2.045,0

Summe 73 2.045,0 2.045,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

741 Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs

06 14 - 331 04 19.900,0 14.200,0

Summe 74 19.900,0 14.200,0

Summe   7 21.945,0 16.245,0

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 1.949,7 3.743,1

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

9.955,5 5.008,6

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung - -

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

44.572,1 49.063,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

35.763,8 28.047,0

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 21.945,0 16.245,0

insgesamt 114.186,1 102.106,7

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 1

Zuweisungen des Bundes für Investitionen einschl. Schuldenaufnahme

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 2

Sonstige Zuweisungen vom Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

011 Zuweisungen der Kosten der Bundestagswahl durch 
den Bund

04 01 - 231 02 3.430,0 -

011 Zuweisungen der Kosten der Europawahl durch den 
Bund

04 01 - 231 03 - -

016 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund 
für das Amt für Bundesbau

05 06 - 231 02 3.342,0 4.000,2

016 Verwaltungskostenerstattung für die vom Finanzmini-
sterium übernommenen Aufgaben 

05 06 - 231 03 65,0 65,0

018 Anteilige Erstattung von Versorgungslasten durch 
den Bund

11 05 - 231 01 3.685,0 3.400,0

Summe 01 10.522,0 7.465,2

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Erstattung des Bundes im Rahmen der Durchführung 
von Kontrollen zur Gefahrenabwe

04 10 - 231 03 14,0 15,0

042 Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems 

04 10 - 231 63 3.280,2 3.077,2

044 Zuweisungen vom Bund für die Zivilschutzausbil-
dung

04 05 - 231 01 150,0 150,0

044 Zuweisungen des Bundes 04 05 - 231 62 950,0 950,0

044 Zuweisungen des Bundes 04 05 - 231 65 153,1 153,1

045 Zuweisungen des Bundes für die Nutzung von Not-
liegeplätzen in komplexen Schadens

06 14 - 231 03 - -

Summe 04 4.547,3 4.345,3

05 Rechtsschutz

051 Erstattung von Kosten in Staatsschutzsachen 09 08 - 231 01 200,0 200,0

Summe 05 200,0 200,0

Summe   0 15.269,3 12.010,5

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)

124 Erstattungen des Bundes 07 19 - 231 01 2,7 2,7

Summe 12 2,7 2,7

13 Hochschulen

133 Zuweisungen für Planungskosten im Hochschulbau 07 20 - 231 02 - -

133 Zuweisung des Bundes für die Hochschulen des 
Landes

07 20 - 231 21 - -

133 Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der 
Hochschulen einschließlich der Hoch

12 12 - 331 02 10.353,2 9.574,8

Summe 13 10.353,2 9.574,8

14 Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungs-
teilnehmende und dgl.

141 Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für 
Zuschüsse an Schülerinnen und Schül

07 24 - 231 05 38.000,0 38.000,0

142 Bundesanteil an der Ausbildungsförderung für 
Zuschüsse an Studierende

07 24 - 231 04 41.000,0 41.000,0

144 Zahlungen des Bundes zur Abwicklung des Geset-
zes zur Förderung der beruflichen A

06 16 - 231 03 15.210,0 29.328,0

Summe 14 94.210,0 108.328,0
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16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch-
schulen

162 Erstattung der Kosten für die Sicherungsverfilmung 
von Kulturgut durch den Bund

07 42 - 231 01 161,0 161,0

164 Zuweisungen des Bundes für das Forschungszen-
trum Borstel 

07 23 - 231 03 14.530,6 15.880,0

164 Zuweisungen des Bundes für das Leibniz-Institut für 
die Pädagogik der Naturwisse

07 23 - 231 06 5.806,1 6.032,1

164 Zuschuss des Bundes für das Institut für Weltwirt-
schaft

07 23 - 231 07 5.823,0 5.907,0

164 Zuweisungen des Bundes für die  Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften 

07 23 - 231 08 14.697,7 15.120,2

164 Zuweisungen des Bundes für die Deutsche Zentralbi-
bliothek für Wirtschaftswissens

07 23 - 231 09

Summe 
16/17

41.018,4 43.100,3

Summe   1 145.584,3 161.005,8

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach 
dem SGB VIII)

233 Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld 04 16 - 231 01 32.000,0 32.000,0

237 Erstattungen des Bundes im Rahmen des Unter-
haltsvorschussgesetzes

10 12 - 231 02 41.748,0 41.748,0

Summe 23 73.748,0 73.748,0

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereig-
nissen

243 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse aus dem Bun-
deshaushalt gemäß § 6 LAG

11 11 - 231 02 - -

244 Erstattungen des Bundes 10 03 - 231 03 1.561,3 1.605,7

249 Zuweisungen des Bundes nach dem Gräbergesetz 04 01 - 231 04 1.147,8 1.147,8

249 Zuweisungen des Bundes für die Pflege der verwai-
sten jüdischen Friedhöfe

04 01 - 231 05 12,8 12,8

Summe 24 2.721,9 2.766,3

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-
leistungsgesetz

282 Bundesbeteiligung nach § 46 a SGB XII 10 05 - 231 01 292.587,6 339.608,1

Summe 28 292.587,6 339.608,1

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

291 Vom Bund einschließlich Zinsen 10 03 - 231 01 3.136,5 3.032,9

Summe 29 3.136,5 3.032,9

Summe   2 372.194,0 419.155,3

33 Umwelt- und Naturschutz

332 Zuweisungen des Bundes für Grundlagen- und 
Datenarbeit im gemeinsamen Stoffdaten

13 12 - 231 03 40,0 40,0

332 Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von 
IMPEL-Projekten

13 12 - 231 04 - -

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 2

Sonstige Zuweisungen vom Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-
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332 Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligen-
dienst

13 18 - 231 01 3,0 3,0

Summe 33 43,0 43,0

Summe   3 43,0 43,0

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städteb-
auförderung

421 Erstattung des Bundes für amtliche digitale Geoba-
sisdaten

04 03 - 231 01 85,0 85,0

422 Erstattungen des Bundes für Projekte der Raumord-
nung

04 08 - 231 06 - -

Summe 42 85,0 85,0

Summe   4 85,0 85,0

52 Landwirtschaft und Ernährung

521 Für nicht investive Maßnahmen der integrierten länd-
lichen Entwicklung

13 20 - 231 01 30,0 30,0

521 Für nicht investive einzelbetriebliche Förderungs-
maßnahmen

13 20 - 231 02 4.506,0 8.415,8

521 Für nicht investive Maßnahmen der Marktstrukturver-
besserung

13 20 - 231 03 - -

521 Für nicht investive sonstige agrarstrukturelle Maß-
nahmen

13 20 - 231 05 328,9 328,9

Summe 52 4.864,9 8.774,7

Summe   5 4.864,9 8.774,7

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Für nicht investive wasserwirtschaftliche und kultur-
bautechnische Maßnahmen

13 20 - 231 06 38,4 38,4

625 Für nicht investive Küstenschutzmaßnahmen 13 20 - 231 07 10.191,0 10.191,0

Summe 62 10.229,4 10.229,4

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

681 Sonstige Zuweisung vom Bund für die Pflege der 
ehemaligen Garnisonsfriedhöfe

05 06 - 231 04 4,3 4,3

Summe 68 4,3 4,3

Summe   6 10.233,7 10.233,7

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

741 Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs

06 14 - 231 01 281.912,2 294.784,4

741 Erstattungen des Bundes zum Ausgleich betriebs-
fremder Aufwendungen an nichtbunde

06 14 - 231 02 - -

Summe 74 281.912,2 294.784,4

Summe   7 281.912,2 294.784,4

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 15.269,3 12.010,5

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

145.584,3 161.005,8

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

372.194,0 419.155,3

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 43,0 43,0

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 2

Sonstige Zuweisungen vom Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-
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4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

85,0 85,0

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 4.864,9 8.774,7

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

10.233,7 10.233,7

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 281.912,2 294.784,4

insgesamt 830.186,4 906.092,4

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 2

Sonstige Zuweisungen vom Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 4

Zuweisungen der Kreise und Gemeinden für Investitionen

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Kostenerstattungen für das digitale Sprech- und 
Datenfunksystem und die kooperat

04 10 - 333 63 720,0 1.656,9

045 Zuweisungen für die Wasserrettung in der alltägli-
chen Gefahrenabwehr durch Kommu

04 05 - 633 70 20,0

Summe 04 720,0 1.676,9

Summe   0 720,0 1.676,9

31 Gesundheitswesen

312 Von Kreisen und kreisfreien Städten im Rahmen der 
Krankenhausfinanzierung

10 02 - 333 01 23.053,6 23.704,7

314 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 02 - 633 71 - -

Summe 31 23.053,6 23.704,7

Summe   3 23.053,6 23.704,7

69 Regionale Fördermaßnahmen

692 Sonstige Einnahmen 04 08 - 333 71 -

Summe 69 -

Summe   6 -

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 720,0 1.676,9

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 23.053,6 23.704,7

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

-

insgesamt 23.773,6 25.381,6
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 5

Sonstige Zuweisungen der Kreise und Gemeinden

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

018 Anteilige Erstattung von Versorgungslasten durch 
Kreise und Gemeinden

11 05 - 233 01 1.400,0 2.500,0

Summe 01 1.400,0 2.500,0

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Kostenerstattungen für den Betrieb eines digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems 

04 10 - 233 63 3.411,4 3.643,7

044 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever-
bänden

04 05 - 233 65 -

Summe 04 3.411,4 3.643,7

Summe   0 4.811,4 6.143,7

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)

115 Beteiligung der Kommunen an den Schullasten des 
Landes für die Finanzierung der 

07 10 - 233 18 9.323,4 10.087,5

115 Beteiligung der Kommunen an den Schullasten des 
Landes für die Privatschulfinanz

07 10 - 233 38 6.460,4 6.460,4

Summe 11 15.783,8 16.547,9

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)

124 Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten 07 18 - 233 01 3.477,2 3.477,2

124 Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten 07 19 - 233 01 1.234,0 1.234,0

127 Beiträge der kreisfreien Stadt Flensburg an das Land 
nach § 137 SchulG

06 15 - 233 02 10,0 10,0

127 Landesanteil an Umschülerbeiträgen nach § 23 
Absatz 6 SchulG

07 16 - 233 02 - -

128 Beteiligung der Kommunen an den Schullasten des 
Landes für die Privatschulfinanz

07 10 - 233 48 483,7 289,8

129 Beteiligung der Kommunen an dem Schullastenaus-
gleich des Landes Schleswig-Holste

07 10 - 233 28 1.160,7 963,9

129 Beteiligung der Kommunen an den Schullasten des 
Landes Schleswig-Holstein mit Ha

07 10 - 233 58 2.525,6 2.525,6

Summe 12 8.891,2 8.500,5

19 Kultur und Religion (auch OF 18)

195 Erstattungen von Ausgaben für Zwecke der archäo-
logischen Denkmalpflege

07 44 - 233 01 300,0 300,0

Summe 19 300,0 300,0

Summe   1 24.975,0 25.348,4

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach 
dem SGB VIII)

235 Von Kreisen und Gemeinden 10 04 - 233 01 - -

237 Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach 
§ 8 des Unterhaltsvorschussg

10 12 - 233 01 17.680,6 17.680,6

Summe 23 17.680,6 17.680,6

25 Arbeitsmarktpolitik

253 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den

06 15 - 233 01 - -
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253 Erstattungen aus dem Inland 06 15 - 281 02 - -

Summe 25 - -

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kinderta-
gesbetreuung)

266 Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch 
öffentliche Träger

10 12 - 233 02 - -

Summe 26 - -

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

291 Erstattung von Verwaltungsausgaben von Gemein-
den und Gemeindeverbänden

10 05 - 233 01 - -

Summe 29 - -

Summe   2 17.680,6 17.680,6

31 Gesundheitswesen

312 Erstattungen von Kreisen und kreisfreien Städten 
nach dem Krankenhausfinanzierun

10 02 - 233 02 20.157,9 20.203,4

Summe 31 20.157,9 20.203,4

Summe   3 20.157,9 20.203,4

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städteb-
auförderung

421 Zuweisungen von Kreisen und Gemeinden 04 03 - 233 01 185,0 185,0

423 Rückzahlung von Bundesmitteln für Städtebauförde-
rungsprogramme durch die Kommune

04 16 - 233 01 - -

423 Rückzahlung von Landesmitteln für Städtebauförde-
rungsprogramme durch die Kommune

04 16 - 233 02 - -

Summe 42 185,0 185,0

Summe   4 185,0 185,0

69 Regionale Fördermaßnahmen

692 Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen 
einschließlich Zinsen

04 08 - 119 71 - -

Summe 69 - -

Summe   6 - -

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 4.811,4 6.143,7

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

24.975,0 25.348,4

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

17.680,6 17.680,6

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 20.157,9 20.203,4

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

185,0 185,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

- -

insgesamt 67.809,9 69.561,1

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 5

Sonstige Zuweisungen der Kreise und Gemeinden

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Einnahmen

2021 2022

-T€-
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 6

Zuweisungen für Investitionen an den Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Ausgaben

2021 2022

-T€-

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

045 Anteil an den Kosten für das Projekt “Optimierung 
der Warnung der Bevölkerung“

04 05 - 631 63 20,0 20,0

Summe 04 20,0 20,0

Summe   0 20,0 20,0

33 Umwelt- und Naturschutz

332 An das WSA Cuxhaven für Investitionen des Bundes 
und der Küstenländer zur Bekämp

13 15 - 881 04 - -

Summe 33 - -

Summe   3 - -

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 20,0 20,0

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung - -

insgesamt 20,0 20,0
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Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 7

Sonstige Zuweisungen an den Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Ausgaben

2021 2022

-T€-

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

018 Anteilmäßige Erstattung von Versorgungslasten an 
den Bund

11 05 - 631 01 1.000,0 3.500,0

019 Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von län-
derübergreifenden IT-Maßnahmen 

14 02 - 631 02 1.904,5 1.953,3

Summe 01 2.904,5 5.453,3

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die 
Bundespolizei

04 10 - 631 01 30,0 30,0

044 Landesanteil für die Bereitstellung eines Feuerlösch-
schleppers

04 05 - 631 62 56,5 56,5

044 Anteil an den Kosten für das Havariekommando 04 05 - 631 65 713,5 713,5

045 Kostenanteil Schleswig-Holsteins bei der Zuweisung 
von Notliegeplätzen bei kompl

06 14 - 631 02 - -

Summe 04 800,0 800,0

Summe   0 3.704,5 6.253,3

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach 
dem SGB VIII)

237 Erstattungen an den Bund im Rahmen des Unter-
haltsvorschussgesetzes

10 12 - 631 01 7.072,3 7.072,3

Summe 23 7.072,3 7.072,3

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereig-
nissen

241 An den Bund für Erstattungen im Rahmen der 
Kriegsopferfürsorge

10 03 - 631 04 6,7 5,1

243 Zuschuss an den Bundeshaushalt gemäß § 6 LAG 11 11 - 631 01 200,0 200,0

244 Erstattungen an den Bund für Leistungen nach dem 
Anti-D-Hilfegesetz

10 03 - 631 05 23,0 23,0

244 Erstattungen an den Bund 10 03 - 631 06 2.900,0 2.800,0

Summe 24 3.129,7 3.028,1

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-
leistungsgesetz

286 Erstattungen an den Bund 10 05 - 631 03 100,0 100,0

286 Erstattungen an den Bund 10 05 - 631 65

Summe 28 100,0 100,0

Summe   2 10.302,0 10.200,4

33 Umwelt- und Naturschutz

332 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 
für Stellungsnahmen im Rahmen des

13 12 - 631 01 15,0 -

Summe 33 15,0 -

Summe   3 15,0 -

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bun-
desanstalt für Gewässerkunde

13 15 - 631 01 0,7 0,7

Summe 62 0,7 0,7
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64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

646 Erstattung des Kostenanteils SH an Baden-Württem-
berg im Rahmen der Rücknahmeverp

13 16 - 631 03 3,5 3,5

Summe 64 3,5 3,5

Summe   6 4,2 4,2

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

741 Technische Bahnaufsicht 06 14 - 631 01 310,0 310,0

Summe 74 310,0 310,0

Summe   7 310,0 310,0

89 Haushaltstechnische Verrechnungen

891 Erstattungen an den Bund gem. § 11 des Gesetzes 
über die Gemeinschaftsaufgabe Ve

13 20 - 981 01 464,4 462,7

Summe 89 464,4 462,7

Summe   8 464,4 462,7

Zusammenstellung
0 Allgemeine Dienste 3.704,5 6.253,3

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

10.302,0 10.200,4

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 15,0 -

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstlei-
stungen

4,2 4,2

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 310,0 310,0

8 Finanzwirtschaft 464,4 462,7

insgesamt 14.800,1 17.230,6

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 7

Sonstige Zuweisungen an den Bund

Funktion Aufgabenbereich
Zweckbestimmung

Titel
Ausgaben

2021 2022

-T€-
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Funk- Titel Zweckbestimmung Beteiligung 2020 2021 2022
tion EU / Bund Ist Soll Soll

0 Allgemeine Dienste

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
011 04 01 - 633 01 Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 

Durchführung der kommunalen Bürgerbeteiligung
500,0 500,0 500,0

011 04 01 - 633 04 Zuweisunge für Durchführung von 
Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und 
Inspektionsberichten über Klimaanlagen (§26d EnEV)

131,2 113,0 135,4

011 04 08 - 883 01 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im 
ländlichen Raum an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

2.266,6 2.300,0 0,0

011 16 04 - 883 02 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im 
ländlichen Raum an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

4.474,0 8.276,0 5.701,3

014 04 01 - 633 07 Erstattung von Ausgaben der Gemeinden für die 
Durchführung des Zensus 2021

0,0 1.500,0 13.412,0

018 11 05 - 633 01 Anteilmäßige Erstattung von Versorgungslasten an 
Kreise und Gemeinden

2.968,5 2.200,0 3.000,0

018 11 05 - 633 02 Zuschüsse des Landes zur Durchführung der 
rechtsgleichen Wiederverwendung nach G 131

0,0 25,0 25,0

Summe 01 10.340,3 14.914,0 22.773,7
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 04 10 - 633 01 Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Kreise für 
die Überwachung des fließenden Verkehrs

2.177,8 2.174,7 2.174,7

044 04 05 - 633 61 TG 61 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im 
Bereich Feuerwehrwesen

1.500,0 1.500,0 1.500,0

044 04 05 - 633 01 Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
zivilschutzbezogene Lehrgänge

0,0 150,0 150,0

044 04 05 - 633 05 Erstattung von Personalkosten 0,0 0,0 1.500,0
044 04 05 - 633 06 Erstattung für die Unterhaltung von Löschfahrzeugen 

und Spezial-Gerät
0,0 0,0 12,5

044 04 05 - 633 07 Erstattung der Kosten für den Betrieb der Feuerwache 
Stadt Fehmarn

0,0 0,0 75,0

044 04 05 - 883 61 TG 61 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
Investitionen im Bereich Feuerwehrwesen

10.393,4 9.605,9 10.302,8

044 04 05 - 883 05 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Investitionen

0,0 0,0 100,0

044 04 05 - 883 06 Erstattung für die Unterhaltung von Löschfahrzeugen 
und Spezial-Gerät

0,0 0,0 37,5

044 04 05 - 883 07 Erstattung der Kosten für den Bau der Feuerwache 
Stadt Fehmarn

0,0 0,0 225,0

044 04 05 - 633 62 TG 62 Zuweisungen an Gem. u. GV 
(Schiffsbrandbekämpfung)

B 1.240,9 1.900,0 1.900,0

044 04 05 - 633 65 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,0 325,0 325,0

044 11 02 - 633 16 Zuweisungen an die kreisfreien Städte und die Stadt 
Brunsbüttel zum Ausgleich der Mehrbelastung auf 
Grund der Anhebung der Feuerwehrzulage

205,1 205,1 205,1

045 04 05 - 633 63 TG 63 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
Zwecke des Katastrophenschutzes

437,9 459,0 459,0

045 04 05 - 633 04 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Helfereinsätze in Schleswig-Holstein

0,0 0,0 50,0

045 04 05 - 633 70 Zuweisungen für die Wasserrettung in der alltäglichen 
Gefahrenabwehr durch Kommunen in den nicht 
kommunalisierten Küstengewässern

0,0 0,0 20,0

045 04 10 - 633 68 Erstattung an Kommunen und sonstige Stellen für 
Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung

5.600,0 0,0 0,0

045 04 05 - 883 63 TG 63 Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie 
Städte für Zwecke des Katastrophenschutzes

5.100,7 6.690,0 6.430,0

Summe 04 26.655,8 23.009,7 25.466,6

06 Finanzverwaltung
062 11 11 - 633 01 Durch die Dotationsgesetzgebung übertragene 

Sonderverpflichtung gegenüber der Stadt Kiel
1,8 1,9 1,9

Summe 06 1,8 1,9 1,9

Summe 0 36.997,9 37.925,6 48.242,2

Allgemeine Bemerkungen

Übersicht 8

Zuweisungen an Kreise und Gemeinden

- T€ -
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Allgemeine Bemerkungen
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Zuweisungen an Kreise und Gemeinden

- T€ -
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 

kulturelle Angelegenheiten

11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
112 07 10 - 633 24 MG 24 Zuschüsse an die Schulträger für den Ersatz 

schulischer Assistenzkräfte
5.671,9 5.900,0 6.106,0

127 06 15 - 633 01 Schulkostenbeiträge an die Träger von LBS und BFK 
für SuS anderer BuLä

0,0 1.700,0 1.700,0

127 06 15 - 633 20 Erstattung von Sachkosten an die Kreise als Träger 
der Agrarfachschulen

404,4 410,0 410,0

127 07 16 - 633 01 Schulkostenbeiträge an die Träger von 
Landesberufsschulen und Bezirksfachklassen in S.-H. 
für Berufsschüler/innen anderer Bundesländer

1.958,5 0,0 0,0

129 07 10 - 633 03 An Schulträger für das Projekt "Kulturschule" 43,1 65,0 65,0
129 07 10 - 633 01 Zuweisungen für von Dritten durchgeführte 

Maßnahmen zur Sprachförderung
487,5 930,0 930,0

129 11 11 - 883 07 Zuweisungen an Kommunen für Investitionen in die 
energetische Sanierung von Einrichtungen der 
Schulinfrastruktur

B 20.674,6 0,0 0,0

129 11 11 - 883 08 MG 14 Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur 
Verbesserung der Schulinfrastruktur 
allgemeinbildender und berufsbildender Schulen

8.986,8 0,0 0,0

129 07 10 - 633 23 MG 23 Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für 
Maßnahmen der Schulsozialarbeit

13.398,0 13.200,0 13.200,0

129 07 10 - 633 33 MG 23 Zusätzliche Zuweisungen 0,0 267,0 356,0
129 07 10 - 633 35 Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO für Maßnahmen 

der Schulsozialarbeit
0,0 690,0 2.760,0

129 07 09 - 883 01 Zuweisungen für Investitionen an Träger 
öffentlicher Schulen (ohne Pflegeschulen)

16.944,9 0,0 0,0

129 07 09 - 883 02 Landesanteil am Sofortausstattungsprogramm 
des Bundes

1.693,2 0,0 0,0

129 07 10 - 883 04 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen zur 
Beschaffung mobiler Luftfilteranlagen

0,0 1.057,7 0,0

129 07 10 - 883 28 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für 
Investitionen und Ausstattungen

10.634,9 1.949,9 0,0

129 07 10 - 883 32 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für 
Investitionen und Ausstattungen

0,0 4.500,0 4.500,0

129 16 07 - 883 03 Zuweisungen an die Stadt Neumünster für den 
Neubau des Technikums

0,0 1.500,0 0,0

129 16 07 - 883 24 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für 
Investitionen zur Sanierung der Sanitärräume in 
Schulen

8.878,9 3.011,2 0,0

Summe 11/12 89.776,7 35.180,8 30.027,0
14 Förderung für Schülerinnnen und Schüler, 

Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.

141 07 10 - 633 02 Erstattungen an Kreise und Wohnsitzgemeinden für 
gezahlte Ausbildungsbeihilfen (Wohnsitz auf Inseln 
und Halligen)

107,2 116,0 116,0

145 07 10 - 633 34 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte nach der 
Förderrichtlinie Zusatzbusse

0,0 4.400,0 0,0

Summe 15 107,2 4.516,0 116,0
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 

der Hochschulen
162 07 40 - 633 02 Maßnahmen für die Erhaltung schriftlichen 

Kulturgutes kommunaler Körperschaften
180,5 150,0 150,0

Summe 16 180,5 150,0 150,0
18/19 Kultur und Religion
181 11 02 - 633 22 MG 02 Zuweisungen für Theater und Orchester gemäß § 14 

FAG  - KFA -
40.731,0 41.749,0 42.793,0

186 07 40 - 633 04 Förderung von Innovationen in öffentlichen 
Bibliotheken

278,6 320,0 320,0

186 07 40 - 633 05 Bibliothekspreis für öffentliche Bibliotheken 0,0 15,0 0,0
186 11 02 - 633 25 MG 02 Zuweisungen zur Förderung des Büchereiwesens 

gemäß § 21 FAG  - KFA -
7.996,0 8.196,0 8.401,0

187 07 40 - 633 03 An die Stadt Lübeck für konzeptionelle 
Weiterentwicklung der Grenzdokumentations-Stätte 
Lübeck-Schlutup

30,0 30,0 30,0

187 16 07 - 883 01 MG 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die 
Sanierung und Modernisierung der Musik- und 
Kongresshalle Lübeck

2.000,0 2.000,0 0,0

187 16 07 - 883 02 MG 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für 
die Theaterspielstätte Schleswig

0,0 1.500,0 990,0

Summe 18/19 51.035,6 53.810,0 52.534,0
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Übersicht 8

Zuweisungen an Kreise und Gemeinden

- T€ -
Summe 1 141.100,0 93.656,8 82.827,0

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. 
(ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

235 04 01 - 633 09 MG 03 An Kreise und kreisfreie Städte zum Ausgleich von 
Corona-bedingtem Mehraufwand bei 
Frauenfacheinrichtungen bei Zunahme häuslicher 
Gewalt

142,9 357,0 0,0

235 04 07 - 633 02 Fördermittel der EU für die Neuansiedlung von 
Flüchtlingen in Schleswig-Holstein

953,0 0,0 0,0

235 10 04 - 633 01 MG 01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der 
Pflegeinfrastruktur

1.048,6 1.400,0 1.400,0

235 10 04 - 883 01 MG 01 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Investitionsförderung

19.086,6 22.046,4 20.066,4

235 11 02 - 633 24 MG 02 Zuweisungen zur Förderung von Frauenhäusern und 
Frauenberatungsstellen gemäß § 16 FAG   - KFA -

6.377,7 7.500,0 8.228,0

236 10 12 - 633 05 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
nach dem AGInsO anerkannte geeignete Stellen 
(Verbraucherinsolvenzberatung) und 
Präventionsmaßnahmen

835,8 700,0 700,0

236 10 12 - 633 22 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen 0,0 349,9 700,0

237 10 12 - 633 01 Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im 
Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes

B 94.176,2 104.370,0 104.370,0

Summe 23 122.620,8 136.723,3 135.464,4
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 

politischen Ereignissen
241 10 03 - 633 04 Landesanteil an den Ausgaben in der 

Kriegsopferfürsorge
603,3 680,0 660,0

241 10 03 - 633 08 Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 
(Landesanteil)

807,3 1.100,0 1.302,9

244 10 03 - 633 01 MG 03 Landesanteil an den Ausgleichsleistungen nach § 7 
des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes

0,0 15,0 15,0

249 04 01 - 633 02 Zuweisungen an Kreise und Gemeinden nach dem 
Gräbergesetz

B 1.133,8 1.147,8 1.147,8

249 04 01 - 633 03 Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege 
verwaister jüdischer Friedhöfe

B 25,4 25,5 25,5

Summe 24 2.569,8 2.968,3 3.151,2
25 Arbeitsmarktpolitik

252 06 16 - 633 09 Zahlungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 bis 8 SGB 
II - Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den 
Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 
SGB II zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien 
Städte

B 370.115,1 0,0 0,0

253 06 16 - 633 02 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration

30,2 0,0 0,0

253 06 15 - 633 06 Zuweisungen an öffentliche Träger 21,3 100,0 100,0
253 06 16 - 633 07 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,0 0,0 400,0

253 06 15 - 883 01 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

41,0 79,7 79,7

253 06 16 - 633 11 MG 08 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
im Rahmen der Förderung aus dem ESF in der 
Förderperiode 2014 bis 2020

EU 588,7 400,0 0,0

Summe 25 370.796,3 579,7 579,7

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
(ohne Kindertagesbetreuung)

261 10 12 - 883 03 MG 05 Zuweisungen für Investitionen in Stätten der 
Jugendarbeit kommunaler Träger

25,5 81,0 81,0

261 10 12 - 633 21 Erstattungen an örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes 
zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen

0,0 4.377,0 7.285,0

263 10 12 - 633 17 Zuweisungen an Kreis und kreisfreie Städte im 
Zusammenhang mit der Bund- Länder- 
Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die 
Bundesstiftung Frühe Hilfen

B 1.430,5 1.498,6 2.530,3
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Zuweisungen an Kreise und Gemeinden

- T€ -
265 10 12 - 633 06 Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 

Mehrausgaben im Rahmen des 
Bundeskinderschutzgesetzes

3.211,9 3.000,0 3.000,0

265 10 12 - 633 08 Erstattung von Kosten der Jugendhilfe bei fehlendem 
gewöhnlichen Aufenthalt

1.143,6 1.380,0 1.764,0

265 10 12 - 633 15 MG 07 Erstattung von Kosten für Gewährung von Jugendhilfe 
nach Einreise gem. § 89 d SGB VIII

84,7 17.923,0 27.964,1

266 10 12 - 633 18 Förderung von Projekten der örtlich zuständigen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder und 
Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen

18,0 500,0 400,0

266 10 12 - 633 02 MG 06 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
präventive Maßnahmen

618,3 645,0 645,0

266 10 12 - 633 03 MG 06 Beteiligung an Aufwendungen zum Schutz junger 
Menschen

532,7 532,7 532,7

Summe 26 7.065,2 29.937,3 44.202,1
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

271 10 07 - 633 02 MG 03 Zuschüsse an Kreise und kreisfreie Städte zu 
Qualifizierungsmaßnahmen für 
Kindertagespflegepersonal

40,5 160,0 160,0

271 10 07 - 633 10 MG 01 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 
Sprachbildung sowie zur Förderung von Regional- 
und Minderheitensprachen in 
Kindertageseinrichtungen

6.500,0 575,0 575,0

271 10 07 - 633 18 Förderungen nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-
Modell (SQKM) an örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe

28.655,3 496.386,0 555.142,2

271 10 07 - 633 19 An die "Kompetenzzentren Inklusion" bei den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe für 
Unterstützungsmaßnahmen in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
zum Thema Inklusion der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung

0,0 0,0 9.964,0

271 10 07 - 633 20 Corona-KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023 0,0 20.000,0 0,0
271 10 07 - 883 04 Zuweisung des Bundes aus dem fünften 

Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 
2020 bis 2021"

0,0 0,0 17.830,0

271 10 07 - 633 16 An örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

62.501,2 44.982,5 0,0

271 10 07 - 883 03 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in 
Einrichtungen öffentlicher Träger - Bundesprogramm 
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020"

B 8.649,5 9.955,5 5.008,6

271 10 12 - 633 09 MG 04 Zur Unterstützung von Familienzentren 5.270,6 5.500,0 5.500,0
271 11 02 - 633 26 MG 02 Zuweisungen an Kreise u. kreisfreie Städte zur 

Förderung von Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen gemäß § 18 FAG - KFA -

100.000,0 0,0 0,0

271 11 11 - 883 06 Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von 
Investitionen in Einrichtungen der frühkindlichen 
Infrastruktur

5.686,6 0,0 0,0

271 16 10 - 883 01 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
Investitionen in Kindertagesbetreuung

924,8 0,0 0,0

271 16 10 - 883 02 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
Investitionsförderungen zum Ausbau der 
Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und 
Tagespflege

7.076,7 10.800,0 15.000,0

Summe 27 225.305,2 588.359,0 609.179,8

28 Soziale Leistungen nach dem SGB VII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

281 10 05 - 63311 Erstattung an Kreise und Gemeinden in Verbindung 
mit § 136 SGB XII

356,7 0,0 0,0

282 10 05 - 633 10 Erstattungen an Kreise und Gemeinden in Verbindung 
mit §§ 41 ff. SGB XII

B 301.169,4 292.587,6 339.608,1

283 10 05 - 633 06 Erstattungen der Kosten der Eingliederungshilfe 0,0 0,0 757.096,0
286 10 05 - 633 05 Erstattung von Ausgaben der örtlichen Träger der 

Sozial- und Jugendhilfe zum angemessenen 
Schulbesuch

8.390,8 9.229,9 10.152,9

286 10 05 - 633 65 TG 65 Erstattungen an Kreise und Gemeinden im Rahmen 
sozialgesetzlicher Leistungen

863.079,6 874.584,9 0,0

286 10 05 - 633 07 Erstattungen der Kosten der Sozialhilfe 0,0 0,0 112.888,4
286 10 05 - 633 08 Finanzierung von Personal- und Sachkosten 0,0 0,0 20.000,0
286 10 05 - 633 09 Erstattungen sonstiger sozialgesetzlicher 

Leistungen
0,0 0,0 16.498,0
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287 04 07 - 633 01 MG 03 Erstattungen von Leistungen im Rahmen der 

Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und 
Migranten

108.780,6 103.330,0 88.848,0

Summe 28 1.281.777,1 1.279.732,4 1.345.091,4
29 Sonstige soziale Angelegenheiten

291 04 01 - 633 08 MG 03 Zuweisung an Kommunen ab 15.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner zum Ausgleich von Mehrkosten für die 
Beschäftigung von kommunalen hauptamtlichen 
Gleichstellungsbeauftragten

501,4 731,0 631,0

291 04 07 - 633 03 MG 02 Integrations- und Aufnahmepauschale 10.133,7 2.400,0 2.025,0
291 04 07 - 633 04 MG 02 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 

Koordinierung der integrationsorientierten 
Zuwanderung

2.014,3 2.091,0 2.093,0

291 04 07 - 633 06 MG 05 Aufnahmepauschale bei Zuweisungen im Rahmen 
des Landesaufnahmeprogramms 500

510,0 1.290,0 1.752,0

291 04 07 - 633 07 MG 02 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 
Umsetzung der Einbürgerungskampagne in 
Schleswig-Holstein

627,2 750,0 0,0

291 10 03 - 633 07 Leistungen an Impfgeschädigte nach dem 
Infektionsschutzgesetz

611,1 565,0 610,0

291 10 05 - 633 01 Erstattungen von pauschalierten Personal- und 
Sachkosten im Bereich Sozialhilfe

134,8 200,6 210,5

291 10 05 - 633 02 Landesblindengeld 8.071,4 9.427,3 9.427,3
291 10 05 - 633 12 Zur Abdeckung sozialer Härten, insbesondere 

Obdachlose und Tafeln, im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie

2.723,1 3.000,0 0,0

291 10 12 - 633 04 MG 11 Zuschüsse an Kommunen für innovative und 
modellhafte Projekte

0,0 10,0 10,0

291 10 12 - 633 12 MG 14 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für innovative Projekte zur Weiterentwicklung des 
bürgerschaftlichen Engagements

0,0 4,3 4,3

291 10 12 - 633 14 MG 14 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für die Einrichtungen von Beratungsstellen 
"Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe"

235,3 250,0 250,0

291 10 12 - 633 16 MG 04 Zuweisung an Kreise und kreisfreie Städte für Frühe 
Hilfen für Familien

826,6 1.072,0 1.072,0

291 10 12 - 633 19 Zuweisungen zur Stärkung des Ehrenamtes und der 
Selbsthilfe im sozialen Bereich an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

16,2 3,0 3,0

291 10 12 - 633 20 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Projekte im Rahmen der Umsetzung der 
Engagementstrategie

311,7 1.000,0 1.000,0

291 11 02 - 633 31 MG 02 Zuweisungen für Integrationsaufgabe 0,0 11.000,0 11.000,0
Summe 29 26.716,8 33.794,2 30.088,1

Summe 2 2.036.851,2 2.072.094,2 2.167.756,7

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

31 Gesundheitswesen
312 10 02 - 633 02 Erstattungen an Kreise im Rahmen der Fachaufsicht 

über psychiatrische Fachkliniken
205,2 220,0 220,0

312 10 02 - 883 02 MG 03 Gesetzliche Ansprüche gemäß 
Krankenhausfinanzierungsgesetz an Kreise und 
kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger

45.958,4 46.107,3 47.409,5

314 09 01 - 633 02 MG 01 Zuweisungen an die Kommunen im Zusammenhang 
mit § 4 Abs.1 S. 4 Nr. 2 VIG

0,0 51,0 25,0

314 10 02 - 633 01 Erstattung der Personal- und Sachkosten an Kreise 
und kreisfreie Städte im Rahmen der Durchführung 
der intern. Gesundheitsvorschriften

53,4 148,0 148,0

314 10 02 - 633 03 Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen 
der Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen 
bei öffentlich-rechtlicher Unterbringung

0,0 158,0 100,0

314 10 02 - 633 04 Zuweisungen zur Verbesserung der telemedizinischen 
Versorgung im ländlichen Raum

129,2 150,0 300,0

314 10 02 - 633 06 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Verbesserung der Geburtshilfe im ländlichen 
Raum

100,0 100,0 100,0
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314 10 02 - 633 08 Zuweisungen an die kommunalen Landesverbände 

für den Aufbau eines elektronischen 
Kapazitätsnachweises im Rettungsdienst

198,2 500,0 500,0

314 10 02 - 633 09 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die 
personelle Unterstützung in den Gesundheitsämtern

5.000,0 0,0 0,0

314 10 02 - 633 10 Erstattung von Kosten der regionalen 
Teststrategie auf SARS-CoV-2

460,4 3.729,6 0,0

314 10 02 - 633 11 Zahlungen an die Gesundheitsämter für die 
Förderung der Digitalisierung

0,0 1.702,6 0,0

314 10 02 - 633 12 Erstattung von Kosten der Impfzentren zur 
Bekämpfung von SARS-CoV-2

1.400,0 3.326,9 0,0

314 10 02 - 633 13 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur 
Stärkung des ÖGD

0,0 6.129,0 10.513,8

314 10 02 - 633 61 TG 61 Rahmenstrukturvertrag soziale Hilfen 2.875,0 2.875,0 3.415,9
314 10 02 - 633 62 TG 62 Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnehme von 
medizinischen Leistungen außerhalb des 
Regelsystems

0,0 80,0 80,0

314 10 02 - 883 03 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für 
Investitionen aufgrund von Internationalen 
Gesundheitsvorschriften

0,0 684,0 0,0

314 10 02 - 883 04 Zuweisungen für die Förderung der 
Digitalisierung der Gesundheitsämter

0,0 2.213,8 0,0

314 10 02 - 633 69 TG 69 Erstattung der Personal- u. Sachkosten der Kreise 
und kreisfreien Städte im Rahmen der Erstellung von 
Badegewässerprofilen und der Umsetzung der 
Trinkwasserverordnung

998,6 910,0 1.088,3

Summe 31 57.378,4 69.085,2 63.900,5

32 Sport und Erholung
322 04 02 - 633 01 Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Starterprojekte des 
Zukunftsplans Sportland SH aus der Corona-
Nothilfe

0,0 5.000,0 0,0

322 04 02 - 633 02 Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände für Starterprojekte des 
Zukunftsplans Sportland SH

0,0 0,0 3.500,0

322 04 01 - 883 01 Förderung kommunaler eSport-Häuser 207,0 100,0 120,0
322 16 04 - 883 04 Zuschüsse für die Sanierung kommunaler 

Sportstätten
6.321,7 6.036,2 2.750,0

322 16 04 - 883 06 MG 01 Förderung von kommunalen Sportstätten mit 
besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung

0,0 8.494,0 7.962,0

322 04 02 - 883 04 Investitionszuschuss für den Umbau der Sporthalle 
Itzehoe

0,0 0,0 350,0

322 04 02 - 883 06 Einmaliger Investitionszuschuss für den Bau eines 
Skateparks in Wyk auf Föhr

0,0 0,0 100,0

322 16 04 - 883 05 Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau 
des Holstein-Stadions

0,0 1.000,0 6.300,0

322 16 04 - 883 08 MG 01 Zuweisungen des Bundes für den Bau von 
Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und 
Gemeinden

409,2 1.823,2 2.132,5

Summe 32 6.937,9 17.453,4 19.714,5
33 Umwelt- und Naturschutz

332 13 13 - 633 03 MG 03 An Kreise und Gemeinden für nicht investive 
Maßnahmen des Biologischen Flächenschutzes und 
Artenschutzes

EU 0,0 15,0 15,0

332 13 13 - 883 03 MG 03 An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen 
des Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes 
und für die Umsetzung von NATURA 2000

EU 2.006,8 1.106,9 1.156,0

332 13 16 - 633 57 MG 06 An Kreise und Gemeinden für 
Gefahrerforschungsmaßnahmen an Grundwasser 
relevanten altlastverdächtigen Flächen

751,2 653,3 653,3

332 13 16 - 633 58 MG 06 An Kreise und Gemeinden für die Ermittlung von 
Altlasten

0,0 182,3 182,3

332 13 16 - 883 54 MG 06 An Kreise und Gemeinden für die Ermittlung von 
Altlasten und deren Sanierung

243,1 0,0 0,0

332 16 13 - 883 54 An Kreise und Gemeinden für die Altlastensanierung 
und das Flächenrecycling

0,0 1.000,0 1.000,0
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332 13 18 - 633 01 MG 01 Zuwendungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für Lehrgänge zur Qualifizierung 
von Natur- und Landschaftsführer/innen und 
Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/innen

0,0 1,0 1,0

Summe 33 3.001,1 2.958,5 3.007,6

Summe 3 67.317,4 89.497,1 86.622,6

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

41/42 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie/ 
Geoinformation, Raumordnung und 
Landesplanung, Städtebauförderung

411 04 16 - 883 30 Zuweisungen im Rahmen des Entwicklungsfonds zur 
Stärkung  von Innenstädten und Ortszentren

0,0 10.000,0 2.500,0

421 04 03 - 633 01 Erstattung an Kreise und kreisfreie Städte nach der 
Vereinbarung über den Ausgleich finanzieller 
Mehrbelastungen aufgrund der 
Gutachterausschussverordnung

200,0 200,0 200,0

422 04 08 - 633 02 Zuwendungen für Projekte der Digitalisierung, der 
Regionalentwicklung und der interkommunalen 
Zusammenarbeit

956,8 287,5 210,0

422 04 08 - 633 03 Zuwendungen für Projekte in den Entwicklungs- 
und Entlastungsorten im weiteren 
Verflechtungsraum um Hamburg

0,0 0,0 300,0

422 04 08 - 633 61 Zuwendungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

0,0 500,0 500,0

422 04 08 - 883 02 Zuwendungen für Projekte in den Entwicklungs- 
und Entlastungsorten im weiteren 
Verflechtungsraum um Hamburg

0,0 0,0 300,0

422 04 08 - 883 61 Zuwendungen für investive Projekte an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

0,0 1.520,0 1.520,0

423 04 16 - 883 15 MG 04 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für 
Städtebauförderungsprogramme

B 23.184,4 20.906,0 21.163,0

423 04 16 - 883 16 MG 04 Zuweisungen des Landes für 
Städtebauförderungsprogramme

25.768,0 18.503,3 21.970,0

423 04 16 - 883 18 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für den 
Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"

B 320,0 6.461,0 4.770,0

423 04 16 - 883 21 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für 
den Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten

0,0 3.584,0 2.458,0

423 04 16 - 883 22 Zuweisungen des Landes für den 
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten

0,0 4.458,4 607,0

423 04 16 - 883 19 Zuweisungen des Landes für den Investitionspakt 
"Soziale Integration im Quartier"

135,0 1.711,8 1.322,0

Summe 42 50.564,2 58.132,0 55.320,0

Summe 4 50.564,2 58.132,0 55.320,0

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

52 Landwirtschaft und Ernährung
521 04 08 - 883 05 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an 

Gemeinden und Gemeindeverbände
309,1 700,0 4.200,0

521 04 08 - 883 03 Landwirtschaftlicher Wegebau 0,0 0,0 1.000,0
521 13 20 - 883 01 MG 09 Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung 

im ländlichen Raum an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

EU / B 758,8 1.020,0 1.020,0

521 13 20 - 883 04 MG 09 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der 
Dorferneuerung an Gemeinden und 
Gemeindeverbände

EU / B 13.577,5 22.880,0 23.380,0

521 13 20 - 883 06 MG 09 Zuweisungen zur Förderung der Verkehrs- und 
touristischen Infrastruktur sowie von 
Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an 
Gemeinden und Gemeindeverbände

EU / B 978,3 2.500,0 2.400,0

Summe 52 15.623,7 27.100,0 32.000,0
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei

531 13 20 - 883 07 MG 06 Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur B 173,9 100,0 200,0
532 13 17 - 883 10 MG 10 Zuschüsse für Investitionen an Kommunen im 

Rahmen der Strukturmaßnahmen im Fischereisektor
EU 0,0 885,0 885,0
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Summe 53 173,9 985,0 1.085,0

Summe 5 15.797,6 28.085,0 33.085,0

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz
623 13 15 - 633 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Kreise 1.388,1 1.668,0 1.698,0

623 13 15 - 633 02 MG 01 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Rahmen der Durchführung 
abwasserabgaberechtlicher Vorschriften

586,4 543,3 570,1

623 13 15 - 633 40 MG 40 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die unteren 
Wasserbehörden für Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem
Vollzug des Landeswasserabgabengesetzes

180,5 175,0 180,0

623 13 15 - 633 51 MG 51 Erstattungen von Kosten in den Bearbeitungsgebieten 
im Rahmen der Landeswasserabgabe

392,8 472,4 400,0

623 13 15 - 633 54 MG 54 Erstattung an Wasser- und Bodenverbände für die 
Durchführung der Unterhaltung an Gewässern 1. 
Ordnung

1.064,2 860,6 1.042,6

623 13 15 - 883 02 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Maßnahmen des Hochwasserschutzes

80,7 98,9 98,9

Summe 62 3.692,7 3.818,2 3.989,6
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

645 13 15 - 883 01 Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässergüte

0,0 0,0 216,0

646 13 16 - 633 07 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,0 75,0 75,0

Summe 64 0,0 75,0 75,0
69 Regionale Fördermaßnahmen

692 04 08 - 633 71 TG 71 Zuweisungen an Kreise, Gemeinden, Zweckverbände 
und öffentliche Einrichtungen für 
grenzüberschreitende Maßnahmen in der 
Metropolregion Hamburg

499,7 600,0 600,0

692 04 08 - 883 71 TG 71 Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für 
grenzüberschreitende infrastrukturelle Maßnahmen in 
der Metropolregion Hamburg

135,8 600,0 600,0

692 06 12 - 633 01 MG 03 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
Kooperations- und Vernetzungsprojekte 
(Regionalmanagement)

B 53,5 0,0 0,0

692 06 12 - 633 03 MG 03 An Gemeinden und Gemeindeverbände für regionale 
Entwicklungskonzepte und Planungsleistungen

50,0 59,0 0,0

692 06 12 - 883 01 MG 03 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW

B 45.551,8 60.759,7 45.838,3

692 06 12 - 633 05 MG 18 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
nichtinvestive Maßnahmen

47,3 0,0 0,0

692 06 12 - 883 05 MG 18 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
Investitionsmaßnahmen im Rahmen der  
Strukturfondsperiode 2014-2018

EU 2.041,7 51.483,0 16.450,0

692 11 11 - 883 05 MG 07 Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur 
Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 
im Rahmen des Sondervermögens Aufbauhilfe

B 3.452,1 9.000,0 8.333,5

692 06 12 - 883 02 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
Investitionen

0,0 0,0 38.700,0

Summe 69 51.831,9 122.501,7 110.521,8

Summe 6 55.524,6 126.394,9 114.586,4

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

72 Straßen
722 06 14 - 633 07 Zahlungen des Bundes gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 

Bundesfernstraßenmautgesetz (BFMStrMG) zur 
Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte

909,1 0,0 0,0

724 11 02 - 633 21 MG 02 Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandsetzung 
der Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen gemäß § 15 Abs. 2 
FAG - KFA -

15.150,0 0,0 0,0
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Übersicht 8

Zuweisungen an Kreise und Gemeinden

- T€ -
724 11 02 - 883 22 MG 02 Zuweisungen für Projekte im Straßenbau gemäß § 15 

Abs. 3 FAG  - KFA -
5.250,0 0,0 0,0

725 06 14 - 883 04 MG 03 Zuweisungen für den kommunalen Radwegebau B 3.450,2 1.020,0 1.040,0
725 06 14 - 883 07 MG 03 Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau (ohne 

Radwegebau)
B 17.321,8 28.676,3 29.250,0

725 11 02 - 633 20 MG 02 Zuweisungen für Straßenbau (Unterhaltung und 
Instandsetzung von Gemeindestraßen) gemäß § 15 
Abs. 1 FAG  - KFA -

1.700,0 0,0 0,0

725 11 02 - 883 21 MG 02 Zuweisungen für Straßenbau (Um- u. Ausbau von 
Gemeindestraßen) gemäß § 15 Abs. 1 FAG  -KFA-

1.900,0 0,0 0,0

Summe 72 45.681,1 29.696,3 30.290,0
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der 

Schifffahrt
731 06 14 - 883 27 MG 05 Zuweisungen an Gem. u. GV für bedeutsame 

Investitionen im Bereich der Seehäfen
B 1.088,3 2.045,0 2.045,0

Summe 73 1.088,3 2.045,0 2.045,0

74 Eisenbahnen und öffentlicher 
Personennahverkehr

741 06 14 - 633 05 An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung B 33.006,0 38.600,1 39.294,9

741 06 14 - 633 02 MG 02 An Hamburg-Randkreise für Verkehrsleistungen im 
Hamburger Verkehrsraum

B 2.402,2 2.450,0 0,0

741 06 14 - 633 03 MG 02 ÖPNV-Vorhaben und -Untersuchungen der Kreise, 
kreisfreien Städte oder deren Zweckverbände und der 
Gemeinden mit überregionaler Bedeutung

B 0,0 36,0 36,0

741 06 14 - 633 04 MG 02 Zuschüsse zur Aufrechterhaltung für ansonsten 
aufzugebende Bahnstrecken

B 358,9 210,0 210,0

741 06 14 - 633 06 MG 02 An die Aufgabenträger der ÖPNV-Kommunalisierung 
aus Regionalisierungsmitteln

B 35.740,0 37.700,0 40.000,0

741 06 14 - 883 06 MG 02 An Gemeinden und Gemeindeverbände für 
Investitionen 

B 235,2 500,0 1.700,0

741 06 14 - 883 09 MG 03 An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV-
Maßnahmen aus Bundesmitteln

B 6.073,0 5.100,0 5.202,0

Summe 74 77.815,3 84.596,1 86.442,9
79 Sonstiges Verkehrswesen

791 06 14 - 633 01 Verein fahrradfreundliche Kommunen 52,5 50,0 50,0
791 06 14 - 633 08 Aktionsplan Radverkehr 0,0 270,0 370,0

Summe 79 52,5 320,0 420,0

Summe 7 124.637,2 116.657,4 119.197,9

8 Finanzwirtschaft

82 Steuern und Finanzzuweisungen
821 06 14 - 633 09 Erstattung zum Ausgleich von Konnexitätsfolgen 11,5 0,0 0,0
821 11 01 - 633 01 An die Stadt Lübeck abzuführende Teile der 

Spielbankabgabe
490,6 490,0 490,0

821 11 01 - 633 02 An die Stadt Westerland abzuführende Teile der 
Spielbankabgabe

151,2 152,5 0,0

821 11 01 - 633 03 An die Stadt Schenefeld abzuführende Teile der 
Spielbankabgabe

994,9 957,5 957,5

821 11 01 - 633 04 An die Stadt Kiel abzuführende Teile der 
Spielbankabgabe

545,6 625,0 625,0

821 11 01 - 633 05 An die Stadt Flensburg abzuführende Teile der 
Spielbankabgabe

380,6 347,5 347,5

821 11 02 - 633 27 MG 02 Konsolidierungshilfen gemäß § 16 FAG - KFA - 66.903,2 45.000,0 45.000,0
821 11 02 - 633 28 MG 02 Zuweisungen für die Verwaltungsakademie 

Bordesholm gemäß § 25 FAG
900,0 1.000,0 1.000,0

821 11 02 - 633 29 MG 02 Zuweisungen für kommunale Schwimmsportstätten 
gem. § 23 FAG

0,0 7.500,0 7.500,0

821 11 02 - 633 30 MG 02 Zuweisungen für den IT-Verbund Schleswig-Holstein 
gemäß § 24 FAG

0,0 1.500,0 1.500,0

821 11 02 - 883 20 MG 02 Sonderbedarfszuweisungen gemäß § 18 FAG -KFA- 5.240,0 4.500,0 4.500,0

821 11 02 - 883 23 MG 02 Zuweisungen für Infrastrukturlasten gemäß § 15 Abs. 
4 FAG - KFA -

11.500,0 0,0 0,0

821 16 04 - 883 03 Zuweisungen zum Ausbau der kommunalen 
Infrastruktur

15.000,0 0,0 0,0

Summe 82 102.117,6 62.072,5 61.920,0

Summe 8 102.117,6 62.072,5 61.920,0

Gesamtsumme 2.630.907,7 2.684.515,5 2.769.557,8
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davon:

Kommunaler Finanzausgleich 2.019.670,1 1.890.015,5 2.027.563,7

Sonstige Zuweisungen 611.237,6 794.500,0 741.994,1
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